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Auch deshalb sind aus ehemals knappen, schlichten Auf-
listungen gefährdeter Tier- oder Pflanzenarten teilwei-
se recht umfangreiche, komplexe Fachpublikationen 
geworden – die letzte Rote Liste der in Niedersachsen 
und Bremen gefährdeten Brutvögel umfasst z. B. 45 
Druckseiten (KRÜGER & OLTMANNS 2007) und die der 
in Deutschland gefährdeten Brutvögel sogar 59 Seiten 
(SÜDBECK et al. 2007). Eine ausführliche Auseinanderset-
zung mit der Materie ist letztlich jedoch unumgänglich, 
da die Anforderungen an belastbare naturschutzfach-
liche Grundlagendaten und entsprechende Bewertungs-
instrumente immens gestiegen sind.

Die Erstellung der ersten Roten Liste der in Niedersach-
sen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten geht auf 
das Jahr 1974 zurück (BERNDT et al. 1974). Seither wurde 
die Rote Liste für das Berichtsgebiet in sieben Fassungen 
aktualisiert. Für die Beurteilung der Gefährdungssituati-
on der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen ist dabei 
festzustellen, dass sich die Datenbasis der Roten Liste 
von Fassung zu Fassung deutlich verbessert hat und die 
vorgenommen Einstufungen dadurch besser abgesichert 
werden konnten. Dies trifft auch auf die vorliegende 
Aktualisierung zu.

Wesentliche Grundlage hierfür sind das Niedersäch-
sische Vogelarten-Erfassungsprogramm einschließlich des 
Monitorings seltener Arten, die landesweit einheitlich 
durchgeführten Arterfassungen der Staatlichen Vogel-
schutzwarte im NLWKN sowie die regelmäßig stattfin-
denden Bestandserfassungen in den niedersächsischen 
EU-Vogelschutzgebieten. In gleicher Weise tragen die 
grundlegenden Artbearbeitungen der Niedersächsischen 
Ornithologischen Vereinigung (NOV) und bundesweit 
laufende Kartierungs- und Monitoring-Projekte (z. B. 
Monitoring häufiger Brutvögel) zur kontinuierlichen Ver-
besserung der Datenrundlage bei, in Bremen überdies 
das Integrierte Erfassungsprogramm (IEP). 

Als besonderes Fundament der vorliegenden, 8. Fas-
sung der Roten Liste ist jedoch vor allem der neue Brut-
vogelatlas, der „Atlas der Brutvögel in Niedersachsen 
und Bremen 2005 - 2008“ (KRÜGER et al. 2014), anzuse-
hen. Diesem war eine mehrjährige Kartierung vorausge-
gangen, welche um jüngere Daten ergänzt im Atlas auf 
einen aktuellen Stand gebracht wurde.

2 Kriterienschema der 
Roten Liste 2015

Die Grundlage für die in der Roten Liste der gefährdeten 
Brutvogelarten in Niedersachsen und Bremen darge-
stellten Kriterien und das Einstufungsschema bilden die 
Ausführungen des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 
in LUDWIG et al. (2005, 2006), denen die Herleitung der 
Kriterien sowie tiefer gehende Hinweise zur Anwendung 
entnommen werden können. Zum Zwecke einer Erstel-
lung der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands wurde 
das Schema von SÜDBECK et al. (2005a) leicht modifiziert 
und an eine ornithologische Betrachtungsweise ange-
passt, ohne jedoch vom Grundschema, das für alle Tiere, 
Pflanzen und Pilze deutschlandweit angewandt werden 
soll, stärker abzuweichen. 

1 Einleitung
Das Naturschutzinstrument „Rote Liste“ kann in Deutsch-
land inzwischen auf eine fast 45jährige Geschichte zu -
rück blicken. Die erste derartige Analyse wurde mit der 
Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten Deutsch-
lands 1971 veröffentlicht (DSIRV 1971). Doch sind es 
nicht nur Vögel, deren Gefährdungssituation seither 
in kurzen, prägnanten Übersichten zusammengestellt 
wurde. Auf Bundesebene und zudem gesondert in fast 
allen Bundesländern wurden für viele Tier- und Pflanzen-
artengruppen entsprechende Listen erstellt. Allein aus 
Niedersachsen und Bremen liegen Rote Listen für Gefäß-
pflanzen, Großpilze, Moose, Flechten und Armleuchter-
algen sowie für insgesamt 17 Tierartengruppen vor, die 
jüngsten Übersichten stellen die Gefährdungssituation 
von Libellen (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010), Flechten 
(HAUCK & DE BRUYN 2010), Moosen (KOPERSKI 2011) 
sowie Amphibien und Reptilien (PODLOUCKY & FISCHER 
2013) dar.

Rote Listen sind ein bewährtes und erfolgreiches 
Instrument des Naturschutzes und dabei sowohl einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt als auch aus der alltäg-
lichen Naturschutzpraxis nicht mehr wegzudenken. Sie 
stellen eine anerkannte und bewährte Form dar, Be  stands -
daten der betrachteten Arten und Artengruppen zu ana-
lysieren und zu bewerten. Damit liefern sie eine wesent-
liche Grundlage für das gesamte Naturschutzhandeln, 
beispielsweise bei der Bilanzierung von Eingriffen und 
Ausgleichsmaßnahmen, oder sind Grundlage für Ver-
fahren zur Bewertung von Lebensräumen für Tier- und 
Pflanzenarten (z. B. BEHM & KRÜGER 2013). 

Neben der Anwendung in verschiedenen Naturschutz-
fachplanungen und -vorhaben dienen Rote Listen nicht 
zuletzt auch dem Naturschutz selbst zur Beurteilung 
des Erfolgs von Schutzprogrammen und zur Prioritä-
tensetzung: Arten, die in der Roten Liste zu den stark 
gefährdeten zählen oder deren Bestände als vom Aus-
sterben bedroht eingestuft werden, waren stets – und 
sind es nach wie vor – Zielarten besonderer Schutzbemü-
hungen (BOYE & BAUER 2000, BOYE et al. 2005, NIPKOW 
2005a, b). Bewertungsverfahren für Lebensräume und 
die Betrachtung der Gefährdungssituation für die ver-
schiedenen geographischen und administrativen Bezugs-
räume sind wiederum von entscheidender Bedeutung 
für den Aufbau von Schutzgebietskulissen wie z. B. das 
europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 und 
damit Grundlage für ein zentrales Instrument des (euro-
päischen) Naturschutzes.

Die Anwendung der Roten Listen ist heute auch des-
wegen so etabliert wie unumstritten, weil die Einstu-
fungen in den Listen auf konkreten faunistischen und 
floristischen Daten aufbauen. Dabei sind sowohl Ein-
stufungsschemata als auch die Menge und Qualität der 
Grundlagendaten in den Listen der verschiedenen Orga-
nismengruppen im Laufe der Jahre immer weiter ver-
feinert und verbessert worden. Die Nachvollziehbarkeit 
und Überprüfbarkeit wurden schließlich dahingehend 
optimiert, dass heutige Rote Listen von der Datengrund-
lage bis zur Gefährdungseinstufung nach einheitlicher 
Vorgehensweise erstellt werden und insgesamt deutlich 
transparenter geworden sind (LUDWIG et al. 2005, 2006). 
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Bremen hingegen als im Bestand erloschen, wenn sie 
früher regelmäßiger Brutvogel war, seit mindestens zehn 
Jahren nicht mehr regelmäßig gebrütet hat und in den 
letzten fünf Jahren keine neue Brut mehr erfolgte. 

Hat eine Art, deren Bestand erloschen war, jedoch 
innerhalb der letzten fünf Jahren erneut gebrütet, so 
dass möglicherweise eine Wiederbesiedlung erfolgen 
kann, wird sie in die Kategorie „1 – vom Aussterben 
bedroht" eingestuft.

2.2 Kriterium 1 – Aktuelle Bestandssituation

In einem ersten Schritt werden die Brutvögel Niedersach-
sens und Bremens in fünf Häufigkeitsklassen eingeteilt. 
Die Häufigkeitsklasse „sh“ (sehr häufig) aus LUDWIG et 
al. (2005, 2006) entfällt. In die Klasse „es“ (extrem selten) 
fallen ausschließlich sehr seltene Arten. Diese Arten sind 
zumeist besonders empfindlich gegenüber Verschlechte-
rungen ihrer Lebensbedingungen, wobei Bestands    ein-
bußen hier in der Regel mit Arealverlusten gleichzu set-
zen sind. Alle anderen Arten werden in die Klassen „sehr 
selten“, „selten“, „mäßig häufig“ und „häufig“ einge-
teilt (Tab. 1). Die Bundesländer Niedersachsen und Bre-
men haben an der Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land einen Anteil von ca. 13,3 %. Damit liegt es nahe, die 
für die Bundesebene vorgegebenen Schwellenwerte der 
Häufigkeitsklassen auf 15 % zu verringern (s. a. SÜDBECK 
& WENDT 2002, KRÜGER & OLTMANNS 2007) und so auf 
die hiesigen Verhältnisse anzupassen (Tab. 1). 

Tab. 1: Häufigkeitsklassen für Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 
bzw. in Deutschland (nach SÜDBECK et al. 2005) in den jeweiligen Roten 
Listen (BP = Brutpaare)

Häufigkeitsklasse Niedersachsen Deutschland

es – extrem selten 1 -10 BP –

ss – sehr selten 11 -150 BP 1 - 1.000 BP

s – selten 151 - 1.500 BP 1.001 - 10.000 BP

mh – mäßig häufig 1.501 - 15.000 BP 10.001 - 100.000 BP

h – häufig > 15.000 BP > 100.000 BP

Dieses modifizierte Verfahren bildet seit 2007 die Grund-
lage für die Erstellung der neuen Roten Liste der in Nie-
dersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten 
(KRÜGER & OLTMANNS 2007). Das Verfahren sowie die 
wesentlichen Unterschiede zu der vom BfN für alle Tier-
gruppen vorgeschlagenen Vorgehensweise werden nach-
folgend dargestellt.

2.1 Statuseinteilung

Der Gefährdungsgrad wird für alle regelmäßig brüten-
den Vogelarten Niedersachsens und Bremens (Status I) 
bewertet. Eine Bewertung erfolgt hingegen nicht für 
Arten, die nur unregelmäßig als Brutvogel auftreten 
(Vermehrungs- oder Brutgäste; Status II), für regelmäßig 
im Freiland brütende Neozoen (eingebürgerte Arten, 
Gefangenschaftsflüchtlinge; Status III) und für solche, für 
die keine ausreichende Datenbasis zur Beurteilung des 
Status vorliegen („unzureichende Datenlage“, Status IV) 
(vgl. Abb. 1). Letzteres kommt jedoch in der Avifauna 
Niedersachsens und Bremens nicht vor. 

Zur Brutvogelfauna des Betrachtungsraums zählt eine 
Vogelart, wenn sie regelmäßig, d. h. in mindestens drei 
aufeinander folgenden Jahren und ohne Zutun des Men-
schen gebrütet hat. Eine Art gilt in Niedersachsen und 

Abb. 1: Zuordnung der Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens 
zu vier Statuskategorien. Nur Arten mit Status I durchlaufen das 
Einstufungsschema der Roten Liste.

Abb. 2: Auch der Bienenfresser ist regel-
mäßiger, d. h. alljährlich vorkommender 
Brutvogel in Niedersachsen und Bremen. 
Daher wird sein Gefährdungsgrad für 
die Rote Liste ermittelt. (Landkreis 
Friesland, Foto: Thorsten Krüger)
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Abb. 3: Der Bestand des Braunkehlchens 
in Niedersachsen und Bremen beträgt 
2.000 Reviere, die Art wird daher in die 
Häufigkeitsklasse „mäßig häufig“ ein-
gestuft. (Foto: Alfred Trunk / birdima-
gency.com)

Tab. 2: Bewertungsschema des langfristigen Trends (1900-2014) für 
Brutvögel in Niedersachsen und Bremen. Arealzu- bzw. -abnahmen wer-
den in diesen Angaben zum langfristigen Trend mit berücksichtigt.

Trend Erläuterung

� langfristiger Rückgang

= langfristig stabil

� langfristige Zunahme

2.4 Kriterium 3 – Kurzfristiger Trend

Anschließend erfolgt eine Betrachtung des kurzfris ti - 
gen Bestandstrends. Nach LUDWIG et al. (2005) kann 
dafür die Entwicklung in den letzten 10 bis 25 Jahren 
herangezogen werden. Für die Vögel sollten, wie in den 
Vorgängerlisten (SÜDBECK & WENDT 2002, KRÜGER & 
OLTMANNS 2007), die letzten 25 Jahre betrachtet wer-
den. Zwischen den aufeinander folgenden Fassungen 
der Roten Liste verschiebt sich dadurch das Zeitfenster 
jeweils um einige Jahre entlang der Zeitachse. Sowohl 
beim langfristigen Bestandstrend als auch besonders 
beim kurzfristigen Bestandstrend, welcher auf einer stär-
ker belastbaren Datenbasis fußt, ist zu berücksichtigen, 
dass für die Einstufung des Trends bisweilen lediglich der 
Ausgangs- und der Endwert berücksichtigt werden kön-
nen. Ansonsten wird der Trend innerhalb des gesamten 
Zeitfensters betrachtet. Dabei zwischenzeitlich anders,  
z. T. völlig gegensätzlich verlaufende Trends müssen 
unberücksichtigt bleiben (Abb. 4). Es werden vier Krite-
rienklassen unterschieden (s. Tab. 3).

Tab. 3: Bewertungsschema des kurzfristigen Trends (1990-2014) für 
Brutvögel in Niedersachsen und Bremen

Trend Erläuterung

��� sehr starke Bestandsabnahme seit 1990 um mehr als 
50 %

�� starke Bestandsabnahme seit 1990 um mehr als 20 %

= stabiler bzw. leicht schwankender Bestand  
(Veränderungen  20 %)

� zunehmender Bestand seit 1990 um mehr als 20 %

2.3 Kriterium 2 – Langfristiger Bestandstrend

In einem zweiten Schritt wird analysiert, wie sich der 
Be  stand einer Art langfristig entwickelt hat. Je nach 
Datenverfügbarkeit kann für die Ermittlung des langfris-
tigen Trends die aktuelle Bestandssituation mit der vor 
50 bis 150 Jahren verglichen werden (LUDWIG et al. 2005, 
2006). SÜDBECK et al. (2005a) empfehlen für Vögel einen 
Betrachtungszeitraum von etwa 100 Jahren. Bezugspunkt 
für Betrachtungen der langfristigen Bestandsentwick-
lung ist somit die Zeit „um“ das Jahr 1900 (vgl. KRÜGER & 
OLTMANNS 2007). 

Bei einigen Arten kann das Heranziehen eines 100- 
Jahre-Trends zu verfälschten Ergebnissen führen, wenn 
der Bestand dieser Arten seinerzeit unnatürlich klein 
war (z. B. durch intensive menschliche Verfolgung) 
oder durch Schwierigkeiten bei der Artbestimmung zu 
niedrig angesetzt wurde (z. B. Küstenseeschwalbe). In 
erster Linie betrifft dies Greifvögel, einige Eulen sowie 
Küstenvögel. In solchen Fällen wurde innerhalb der Vor-
gaben des BfN (LUDWIG et al. 2005, 2006) ein geeignetes 
Bezugsjahr für den Langzeittrend ausgewählt, welches 
das Potenzial bzw. die Kapazität Niedersachsens im Hin-
blick auf die Bestandsgröße der entsprechenden Arten 
repräsentativer abbildet (bei den Küstenvögeln meist 
1950, vgl. BEHM-BERKELMANN & HECKENROTH 1991, 
bei den Greifvögeln vielfach 1850 bzw. „vor 1850“, vgl. 
ZANG et al. 1989).

Die eigentliche Einteilung erfolgt schließlich in Arten 
mit positivem, gleich bleibendem oder abnehmendem 
Trend (s. Tab. 2). Dabei wird hier von den bisher für lang-
fristigen Rückgang bzw. langfristige Zunahme verwen-
deten Symbolen abgewichen („<“ oder „(<)“ für Rück-
gang bzw. „>“ oder „(>)“ für Zunahme; vgl. KRÜGER 
& OLTMANNS 2007, SÜDBECK et al. 2007). Denn diese 
werden auch in der Roten Liste oft als mathematische 
Vergleichszeichen „kleiner als“ bzw. „größer als“ ver-
standen, woraus sich bei üblicher Lesart von links nach 
rechts jeweils ein genau entgegengesetzter Trend ergibt 
(< bedeutet Zunahme, > bedeutet Rückgang). Um Miss-
verständnissen auszuschließen, werden sie durch eindeu-
tigere Symbole ersetzt (Tab. 2).
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2.6 Das Einstufungsschema und seine Anwendung

Das Einstufungsschema für die Brutvögel Niedersachsens 
und Bremens zeigt Tab. 5. Wenn die Kriterienklassen wie 
beschrieben eingeschätzt worden sind, kann aus dem 
Einstufungsschema die daraus resultierende Rote-Liste-
Kategorie abgelesen werden. Zur Ermittlung der Gefähr-
dungskategorie einer bestimmten Art sucht man zuerst 
den Zeilenblock mit dem zutreffenden Symbol für die 
aktuelle Bestandssituation (Kriterium 1) und innerhalb 
dieses Blocks die Zeile mit dem zutreffenden Symbol für 
den langfristigen Bestandstrend (Kriterium 2). In der so 
ermittelten Zeile wählt man die Spalte aus, die durch das 
Symbol für den zutreffenden kurzfristigen Trend (Krite-
rium 3) gekennzeichnet ist und kann dort die Rote-Liste-
Kategorie ablesen. 

Kommt bei dieser Art ein Risikofaktor hinzu (Krite-
rium 4), muss jetzt die endgültige Rote-Liste-Kategorie 
eine Spalte weiter links abgelesen werden. Bei Arten 
mit sehr starker Abnahme (��� ) können zwar durchaus 
Risikofaktoren aufgeführt werden, doch können sich 
diese nicht weiter auf die Gefährdungseinstufung ver-
schärfend auswirken, das heißt, eine „Linksverschiebung“ 
unterbleibt in solchen Fällen (Tab. 5).

3 Material

3.1 Aktuelle Bestandssituation

Mit dem Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bre-
men 2005 - 2008 (KRÜGER et al. 2014) verfügen wir über 
eine ausgezeichnete, aktuelle Datengrundlage. Auch 
wenn der Bezugszeitraum für den Atlas und das Bezugs-
jahr 2014 für diese Rote Liste um einige Jahre auseinan-
der liegen, ist zumindest bei den häufigen und den mei-
sten mittelhäufigen Arten der zeitliche Abstand mit etwa 
sechs Jahren nicht so groß, dass er zu nennenswerten 
Bestandsveränderungen oder gar zu anderen Einstu-
fungen in eine Häufigkeitsklasse (vgl. 2.2) führen würde. 
Darüber hinaus flossen bei der Atlaserstellung, hier ins-
besondere bei den einzelnen Artabhandlungen, vielfach 
bereits Bestandsdaten jüngeren Ursprungs mit ein, so 
dass die im Atlas genannten Werte insgesamt als belast-
bare aktuelle Grundlagen angesehen werden können.

Abb. 4: Der kurzfristige Bestandstrend 
bei der Zwergseeschwalbe über den 
gesamten Zeitraum von 1990 bis 2014 
ist klar negativ. Zwischenzeitlich anders 
verlaufende Entwicklungen, wie hier 
der positive Trend mit Gipfel 1996 (und 
anschließendem Rückgang), werden hin-
gegen nicht berücksichtigt.

2.5 Kriterium 4 – Risikofaktoren

Nach Durchführung der dreiteiligen Bewertung aller 
regelmäßigen, einheimischen Brutvogelarten in Nieder-
sachsen und Bremen und der schematischen Einstufung 
in eine Gefährdungskategorie gilt es abschließend zu 
beurteilen, ob eine Art einem besonderen Risikofak-
tor unterliegt. Risikofaktoren sollen nach LUDWIG et 
al. (2005, 2006) erst dann berücksichtigt werden, wenn 
konkret und begründet zu erwarten ist, dass sich die 
Bestandsentwicklung der betrachteten Art innerhalb der 
nächsten zehn Jahre gegenüber dem kurzzeitigen Trend 
in den letzten 25 Jahren um eine Klasse verschlechtern 
wird, sich diese Faktoren also künftig verschärfend aus-
wirken. Die Einschätzung, ob Risikofaktoren vorhanden 
sind, muss auf den neuesten verfügbaren Erkenntnissen 
beruhen. Folgende Risikofaktoren werden unterschieden 
(s. Tab. 4).

Tab. 4: Risikofaktoren für Brutvögel in Niedersachsen und Bremen

Kürzel Bedeutung

A enge Bindung an stärker abnehmende Arten

D
verstärkte direkte, konkret absehbare menschliche Ein-
wirkungen (z. B. Habitatverluste durch Baumaßnahmen, 
Verfolgung/Bejagung)

F Fragmentierung/Isolation: Austausch zwischen Populati-
onen in Zukunft sehr unwahrscheinlich

I verstärkte indirekte, konkret absehbare menschliche 
Einwirkungen (z. B. Habitatverluste, Kontaminationen)

M
Größe für die kleinste überlebensfähige Population 
(engl. Minimum Viable Population, MVP) bereits unter-
schritten

N Abhängigkeit von Naturschutzmaßnahmen, die langfris-
tig nicht gesichert sind

R verstärkte Einschränkung der Reproduktion

V

verringerte genetische Vielfalt, vermutet wegen 
Reduktion des vorhandenen Habitatspektrums, Verlust 
von ökologisch differenzierten Teilpopulationen oder 
Abdrängung auf anthropogene Ersatzhabitate

W
Wiederbesiedlung aufgrund der Ausbreitungsökologie 
der Art und der großen Verluste des natürlichen Areals 
sehr erschwert
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diesen Arten handelt es sich um Brandgans, Eiderente, 
Löffler, Kornweihe, Austernfischer, Säbelschnäbler, Sand-
regenpfeifer, Seeregenpfeifer, Rotschenkel, Lachmöwe, 
Sturmmöwe, Mantelmöwe, Silbermöwe, Heringsmöwe, 
Zwergseeschwalbe, Brandseeschwalbe, Flussseeschwalbe, 
Küstenseeschwalbe und Sumpfohreule.

Für weitere Brutvogelarten in Niedersachsen und  
Bremen wurden das Jahr 2014 betreffende Brutbestände 
bei lokal bzw. regional tätigen Experten gezielt abge-
fragt, um zu einem aktuellen Gesamtbild zu gelangen: 
Weißwangengans, Schellente, Gänsesäger, Rohrdommel, 
Zwergdommel, Trauerseeschwalbe, Wendehals und Wie-
dehopf. Unter Einbeziehung weiterer, z. B. nur unregel-
mäßig oder 2014 erstmals in Niedersachsen und Bremen 
brütender Arten wurde am Ende bei insgesamt 82 Arten 
eine Aktualisierung des im Brutvogelatlas publizierten 
Bestandes vorgenommen, was einem Anteil von 41 % 
der in der Roten Liste zu bewertenden Brutvogelfauna 
entspricht.

Auf dieser Basis wurde für jede in Niedersachsen und 
Bremen vorkommende Brutvogelart ein Vorschlag zur 
Häufigkeit gemacht. Die Vorschläge wurden Fachleuten 
aus dem Kreis der Niedersächsischen Ornithologischen 
Vereinigung mit der Bitte um kritische Überprüfung und 
ggf. um Korrektur bzw. Verbesserung der Zahlen unter-
breitet. Die verschiedenen Werte wurden danach intensiv 
diskutiert. Das Ergebnis spiegelt die abschließende Ein-
stufung der Autoren wider.

Gleichwohl haben sich bei anderen Arten, hier sind vor 
allem diejenigen mit kleineren Beständen zu nennen, 
seither spürbare Veränderungen ergeben. Über diese 
Veränderungen sind wir zum einen durch gezielte  
landesweite Arterfassungen informiert, wie sie bei Rot-
milan (2008 - 2012; WELLMANN 2013), Bekassine (2013; 
OBRACAY i. Dr.), Rothals- und Schwarzhalstaucher (2014; 
J. WÜBBENHORST, briefl.) durchgeführt wurden und 
deren Ergebnisse bei Fertigstellung des Brutvogelatlasses 
noch nicht vorlagen. Zum Braunkehlchen liegt eine aktu-
alisierte Gesamtschau vor (RICHTER 2015), die auf der 
landesweiten Erfassung aus dem Jahr 2008 basiert und 
neue Entwicklungen berücksichtigt. 

Zum anderen sind es die jährlich stattfindenden, von 
der Staatlichen Vogelschutzwarte koordinierten Kom-
pletterfassungen der sogenannten „Sonderarten“, die 
neue, aktuelle Bestandsdaten erbringen. Dabei handelt 
es sich überwiegend um extrem seltene, sehr seltene 
und seltene Arten: Birkhuhn, Kormoran, Schwarzstorch, 
Weißstorch, Fischadler, Wiesenweihe, Seeadler, Wander-
falke, Goldregenpfeifer, Schwarzkopfmöwe, Lachsee-
schwalbe, Bienenfresser, Saatkrähe und Brachpieper. 

Und schließlich werden die Brutvögel der Inseln und 
der Festlandsküste unter dem Dach der Staatlichen 
Vogelschutzwarte alljährlich von ehrenamtlichen, ver-
bandlichen und staatlichen Institutionen (v. a. NLWKN, 
Der Mellumrat e. V., Wissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft für Natur- und Umweltschutz e. V., Ornitholo-
gische Arbeitsgemeinschaft Oldenburg, Nationalpark-
verwaltung Niedersächsisches Wattenmeer) erfasst. Bei 

Tab. 5: Einstufungsschema der regelmäßig in Niedersachsen und Bremen brütenden Vogelarten in die verschiedenen Gefährdungskategorien  
der Roten Liste (s. a. Tab. 1 - 3 u. 6)

Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3

Bestandssituation langfristiger Trend kurzfristiger Trend

Abnahme 
> 50 %

���
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> 20 % 
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V * * *
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= V * * *

* * * *
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� 3 V * *

= * * * *

* * * *

Kriterium 4

Risikofaktor(en) vorhanden: obige Einstufung eine Spalte  
weiter links ablesen

Bestandssituation: es – extrem selten, ss – sehr selten, s – selten, mh – mäßig häufig, h – häufig  
langfristiger Trend: � langfristiger Rückgang, = langfristig stabil,  langfristige Zunahme  
Gefährdungskategorien: 1 Vom Aussterben bedroht, 2 Stark gefährdet, 3 Gefährdet, R Extrem selten, V Vorwarnliste, * Ungefährdet
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Abb. 5: Bei den mäßig häufigen und häufigen Arten konnten meist die für den Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005 - 2008 
ermittelten Häufigkeitsangaben als aktueller Bestand zugrunde gelegt werden, wie z. B. beim Hausrotschwanz mit etwa 100.000 Revieren. 
(Foto: Dennis Lorenz / birdimagency.com)

Abb. 6: Insbesondere bei seltenen Brutvogelarten wie der Bekassine mussten dagegen Aktualisierungen vorgenommen werden, basierend 
auf aktuellen landesweiten Arterfassungen. (Foto: Willi Rolfes / birdimagency.com)
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aus jener Zeit (z. B. WIEPKEN & GREVE 1876, BLASIUS 
1896, LEEGE 1905, LÖNS 1905, BRINKMANN 1933) unter-
mauert, doch waren die seinerzeit über die Verbreitung 
und Häufigkeit von Vogelarten vermittelten Darstel-
lungen oftmals lückenhaft. 

Für die Angabe des kurzfristigen Bestandstrends 
(Kriterium 3) wurde zunächst der Atlas der Brutvögel 
Niedersachsens 1981 - 1995 und des Landes Bremen 
(HECKENROTH & LASKE 1997) herangezogen, der zu fast 
allen Arten Auskunft über die Bestandsituation im Jahr 
1990 gibt. In manchen Fällen haben sich die darin ange-
gebenen Bestände der (Sing-)Vogelarten später als zu 
niedrig oder zu hoch herausgestellt, so dass es insgesamt 
auch hier unumgänglich war, bei allen Arten die jewei-
ligen Artbearbeitungen in der Avifauna oder – so vor-
handen – weitere spezielle Artabhandlungen einzusehen. 
In einigen Fällen wurden die Bestände für das Jahr 1990 
mit Hilfe von Siedlungsdichteuntersuchungen aus ver-
schiedenen Regionen neu berechnet. 

Das Gros dieser Prüfarbeiten erfolgte bereits für die 
Erstellung von Bestandsentwicklungs-Histogrammen im 
Brutvogelatlas 2005 - 2008 (KRÜGER et al. 2014), so dass 
die darin für 1990 enthaltenen Werte übernommen wer-
den konnten. Für 26 Küstenvogelarten konnte zusätzlich 
eine aktuelle Betrachtung der Bestandsentwicklungen im 
Zeitraum 1991- 2013 herangezogen werden (KOFFIJBERG 
et al. 2015).

Abb. 7: Für den Kampfläufer ist klar belegt, dass sein Bestand um 1900 um ein Vielfaches über dem heutigen Bestand von nur noch 0 - 5 
Paaren lag. (Foto: Filipo Nucifora / birdimagency.com)

3.2 Langfristiger und kurzfristiger Bestandstrend

Bei der Ermittlung der lang- und kurzfristigen Bestands-
trends wurde wie bei den Angaben zur Häufigkeit ver-
fahren. Die langfristigen Bestandstrends mit Bezugsjahr 
1900 wurden allerdings im Zuge der Erstellung der letz-
ten Roten Liste bereits intensiv recherchiert und erör-
tert (s. KRÜGER & OLTMANNS 2007). Schließlich wurden 
Angaben des Brutvogelatlas 2005 - 2008 (KRÜGER et al. 
2014) noch einmal auf den Prüfstand gestellt und bei 
neuen Erkenntnissen zur damaligen Verbreitungs- und 
Häufigkeitssituation ggf. angepasst. 

Die für den Brutvogelatlas ermittelten langfristigen 
Bestandstrends bilden insofern die Grundlage für die hier 
als Kriterium 2 zugrunde gelegten Einstufungen. Diese 
wurden angesichts des auf 2014 geänderten zweiten 
Bezugsjahres noch einmal auf ihre Gültigkeit hin über-
prüft. Schließlich wurde gegenüber der 7. Fassung der 
Roten Liste (KRÜGER & OLTMANNS 2007) bei insgesamt 
16 Arten eine Neubewertung des langfristigen Trends 
vorgenommen.

Selbstverständlich besitzt die grundsätzliche Anmer-
kung, dass sich alle Angaben über langfristige Bestands-
entwicklungen als vorsichtige Einstufungen, in manchen 
Fällen auch als Annahmen verstehen (vor dem Hinter-
grund des damaligen Landschaftszustands, der doku-
mentierten Gefährdungssituation, der Kenntnis über 
Arealexpansionen etc.; KRÜGER & OLTMANNS 2007), wei-
terhin Gültigkeit. Zwar sind die Bestandsschätzungen für 
die Zeit „um 1900“ durch vertiefendes Studium etlicher 
Primärquellen sowie von Lokal- und Regional-Avifaunen 
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4 Kategorien der Roten Liste 
der Brutvögel und ihre 
Definition
Rote-Liste-Kategorien sollen die Gefährdungssituation 
von Arten leicht verständlich und in komprimierter Form 
widerspiegeln. Zur einfachen Orientierung und Einord-
nung der einzelnen Kategorien der Roten Liste und um 
einen Vergleich mit früheren Roten Listen der Brutvö-
gel Niedersachsens und Bremens zu vereinfachen, stellt 
Tab. 6 zunächst die verwendeten Bezeichnungen und 
Begriffe nebeneinander dar. 

Die Kategorien der Roten Liste der Brutvögel in Nieder-
sachsen/Bremen und Deutschland blieben unverändert 
und sind auch mit den internationalen Rote-Liste-Kate-
gorien vergleichbar, obwohl die Kriteriensysteme unter-
schiedlich sind. Lediglich die Kategorie R findet keine 
aktuelle Entsprechung bei der IUCN, sondern existiert 
dort nur in früheren Versionen und ist deshalb in Tab. 6 
in Klammern gesetzt. Im aktuellen IUCN-Kriteriensystem 
werden solche Arten den anderen Gefährdungskatego-
rien zugeordnet (IUCN 2012, 2015).

Mit der Weiterentwicklung zu dem ab 2007 in der 
Roten Liste angewandten Verfahren sind zwar die Aus-
sagen der Kategorien unverändert geblieben, nicht aber 

Abb. 8: Der kurzfristige Bestandstrend beim Weißstorch mit den Bezugsjahren 1990 und 2014 ist positiv (Veränderung etwa +140 %).  
(Foto: Hans Glader / birdimagency.com)

Tab. 6: Übersicht über die seit 2002 gebräuchlichen Bezeichnungen der Gefährdungskategorien der Roten Listen der gefährdeten Brutvögel in 
Niedersachsen und Bremen sowie in Deutschland  
Zum Vergleich sind die entsprechenden Kategorien der Roten Liste der IUCN (2012, 2015) aufgeführt.

Niedersachsen und Bremen Deutschland
IUCN

2015 2007 2002 2007, 2015

0   Ausgestorben  
oder verschollen

0   Bestand erloschen  
(ausgestorben)

0   Bestand erloschen 
(ausgestorben)

0   Ausgestorben oder 
verschollen

RE   Regionally extinct

1   Vom Aussterben  
bedroht

1   Vom Erlöschen  
bedroht

1   Vom Erlöschen  
bedroht

1   Vom Aussterben 
bedroht

CR   Critically  
endangered

2  Stark gefährdet 2  Stark gefährdet 2  Stark gefährdet 2  Stark gefährdet EN  Endangered

3  Gefährdet 3  Gefährdet 3  Gefährdet 3  Gefährdet VU  Vulnerable

R  Extrem selten R  Extrem selten R   Arten mit geographi-
scher Restriktion

R  Extrem selten [R  Rare]

V  Vorwarnliste V  Vorwarnliste V  Vorwarnliste V  Vorwarnliste NT   Near threatened

D  Daten unzureichend D  Daten unzureichend D  Daten unzureichend D   Daten unzureichend DD  Data deficient

*  Ungefährdet *  Ungefährdet *  Ungefährdet *  Ungefährdet LC  Least concern

    Nicht bewertet   Nicht bewertet   Nicht bewertet     Nicht bewertet NE  not evaluated
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deren Funktion. Während die Einstufung einer Art frü-
her anhand der (längeren) Definitionen der Kategorien 
selbst erfolgte, dient heute ein Kriteriensystem zur Be- 
stimmung der Kategorien (s. Einstufungsschema Tab. 5).

Im Folgenden sind die Definitionen der Kategorien  
(nach LUDWIG et al. 2005, 2006, verändert) gelb unter-
legt und die zugehörigen dringlichen Konsequenzen für 
den Naturschutz grau.

0  Ausgestorben oder verschollen 
In Niedersachsen/Bremen früher regelmäßig brütende 
Arten, deren Bestände in der Zwischenzeit erloschen 
sind oder von denen keine wild lebenden Populationen 
mehr bekannt sind. Berücksichtigt werden alle Arten 
mit hinreichend belegten ehemaligen Brutvorkommen. 
Betroffen sind Arten, deren Populationen nachweisbar 
ausgestorben sind bzw. ausgerottet wurden sowie ver-
schollene Arten, deren früheres Vorkommen belegt ist, 
die jedoch seit mindestens zehn Jahren verschwunden 
sind und trotz Suche nicht mehr nachgewiesen wurden 
und bei denen daher der begründete Verdacht besteht, 
dass ihre Populationen erloschen sind.
Diesen Arten muss bei Wiederauftreten als Brutvogel 
in der Regel in besonderem Maße Schutz gewährt 
werden.

1  Vom Aussterben bedroht 
Arten, die so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in 
absehbarer Zeit aussterben, wenn die Gefährdungsur-
sachen fortbestehen. Ein Überleben in Niedersachsen/
Bremen kann nur durch sofortige Beseitigung der Ursa-
chen oder wirksame Schutz- und Hilfsmaßnahmen für 
die Restbestände dieser Arten gesichert werden.
Das Überleben dieser Arten ist durch geeignete Schutz- 
und Hilfsmaßnahmen unbedingt zu sichern. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn in Niedersachsen und Bremen 
eine besondere Verantwortlichkeit für die Erhaltung 
der betreffenden Art in Deutschland und Europa be-
steht (vgl. KRÜGER & OLTMANNS 2008).

2  Stark gefährdet 
Arten, deren Bestände erheblich zurückgegangen sind 
oder durch laufende bzw. absehbare menschliche Einwir-
kung erheblich bedroht sind. Wird die aktuelle Gefähr-
dung der Art nicht abgewendet, wird sie voraussichtlich 
in die Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ überführt.
Diese Arten haben innerhalb Niedersachsens/Bremens 
in nahezu allen Teilen ihres Areals deutliche Bestands-
verluste zu verzeichnen. Wenn Gefährdungsfaktoren 
und -ursachen weiterhin einwirken und Schutz- und 
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden bzw. 
wegfallen, kann dies das regionale Aussterben der Art 
zur Folge haben.
Die Bestände dieser Arten sind dringend durch geeig-
nete Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu stabilisieren, 
möglichst aber zu vergrößern. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn in Niedersachsen/Bremen eine besondere 
Verantwortlichkeit für die Erhaltung der betreffenden 
Art in Deutschland und Europa besteht.

3  Gefährdet 
Arten, die merklich zurückgegangen oder durch lau-
fende bzw. absehbare menschliche Einwirkung bedroht 
sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abge-
wendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „Stark 
gefährdet“ auf.
Diese Arten verzeichnen deutliche Bestandsverluste in 
großen Teilen Niedersachsens/Bremens. Wenn die Ge-
fährdungsfaktoren weiterhin wirken und Schutz- und 
Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden bzw. 
wegfallen, kann dies das lokale Aussterben der Art zur 
Folge haben.
Die Bestände dieser Arten sind durch geeignete Schutz- 
und Hilfsmaßnahmen zu stabilisieren, möglichst aber 
zu vergrößern. Dies gilt insbesondere dann, wenn in 
Niedersachsen eine besondere Verantwortlichkeit für 
Erhaltung der betreffenden Art in Deutschland und 
Europa besteht.

R  Extrem selten Extrem seltene bzw. sehr lokal vor-
kommende Arten, deren Bestände in der Summe weder 
lang- noch kurzfristig abgenommen haben und die 
auch nicht aktuell bedroht, aber gegenüber unvorher-
sehbaren Gefährdungen besonders anfällig sind.
Durch die Hinzufügung „in der Summe“ soll verdeut-
licht werden, dass örtliche Rückgänge, die durch Zu-
nahmen an anderer Stelle wieder aufgewogen werden, 
keinen Einfluss auf die Einstufung haben.

Chronologisch gesehen gehören zu dieser Kategorie 
drei Gruppen von Arten:
1.  Arten mit räumlich sehr eng begrenzten Vorkom-

men. Wichtig für die Bewertung ist nicht allein die 
Anzahl der Brutpaare bzw. Anzahl der Vorkommen-
sorte, sondern auch deren räumliche Verteilung. 
Diese Arten können bereits durch lokal begrenzte 
menschliche Einwirkungen sehr stark beeinträchtigt 
werden.

2.  Arten, die in einem großen Gebiet, aber nur sehr 
sporadisch und mit äußerst geringer Anzahl an 
Brutpaaren auftreten. Hier können flächenwirksame 
menschliche Einwirkungen sehr schnell gefährlich 
werden.

3.  Arten, die ihr natürliches Verbreitungsgebiet derzeit 
nach Niedersachsen/Bremen hinein erweitern, aber 
hier erst extrem selten sind.

Allein die Seltenheit bzw. das Verteilungsmuster dieser 
Arten gibt den Ausschlag für ihre Einordnung in Kate-
gorie R und nicht eine Wahrscheinlichkeit, mit der sich 
ein bestimmter Gefährdungsfaktor auswirkt.

Bei extrem seltenen, langfristig im Bestand nicht 
zurückgehenden und im kurzfristigen Trend stabilen 
Arten führt ein Risikofaktor bereits zur Umstufung von 
Kategorie R in Kategorie 1. Sind solche Beeinträchti-
gungen vorhersehbar (z. B. Eingriffe), die den Bestand 
einer Art deutlich verringern, darf eine Art nicht erst 
in der folgenden Roten Liste in Kategorie 1 eingestuft 
werden. Auch für kurzfristig zunehmende Arten und 
Arten mit unbekanntem kurzfristigem Trend kann eine 
solche Einstufung sinnvoll sein.
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5 Regionalisierung der  
Roten Liste

Neben der landesweiten Gefährdungseinstufung wird 
in dieser Roten Liste wie schon in den Vorgängerlisten 
(HECKENROTH 1995, SÜDBECK & WENDT 2002, KRÜGER 
& OLTMANNS 2007) eine Regionalisierung der Gefährdungs- 
beurteilung vorgenommen. Dies ist dadurch begründet,  
dass Niedersachsen zahlreiche landschaftlich sehr unter-
schiedlich ausgestattete Naturräume umfasst. Die Vor-
kommen von Vogelarten und deren Gefährdung sind im -
mer auch eine spezifische Reaktion der einzelnen Arten  

Die Bestände dieser Arten bedürfen einer engmaschi-
gen Beobachtung, um ggf. frühzeitig geeignete Schutz- 
und Hilfsmaßnahmen einleiten zu können, da bereits 
kleinere Beeinträchtigungen zu einer starken Gefähr-
dung führen können. Jegliche Veränderungen des 
Lebensraumes dieser Arten sind zu unterlassen. Sind die 
Bestände aufgrund von bestehenden Bewirtschaftungs-
formen stabil, sind diese beizubehalten.

V  Vorwarnliste 
Arten, deren Bestände merklich zurückgegangen, aber 
aktuell noch nicht gefährdet sind. Bei Fortbestehen von 
bestandsreduzierenden Einflüssen ist in naher Zukunft 
eine Einstufung in die Kategorie „Gefährdet“ wahr-
scheinlich.
Gemessen am aktuellen Bestand sind Rückgänge bei 
diesen Arten noch nicht bedrohlich. Sie werden nicht zu 
den akut bestandsgefährdeten Arten gerechnet. Daher 
gilt Kategorie V nicht als Gefährdungskategorie im 
engeren Sinne.
Die Bestände dieser Art sind zu beobachten. Durch 
Schutz- und Hilfsmaßnahmen sollten weitere Rückgän-
ge verhindert werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn in Niedersachsen eine besondere Verantwortlich-
keit für Erhaltung der betreffenden Art in Deutschland 
und Europa besteht.

*  Ungefährdet 
Arten werden als derzeit ungefährdet angesehen, 
wenn ihre Bestände zugenommen haben, stabil sind 
oder so wenig zurückgegangen sind, dass sie nicht 
mindestens in Kategorie V (Vorwarnliste) eingestuft 
werden müssen.
Die Bestände aller heimischen Arten sind grundsätz-
lich zu beobachten, um Verschlechterungen frühzeitig 
registrieren zu können.

Nicht bewertet
Für diese Art wird keine Gefährdungsanalyse durchge-
führt.
Da alle Brutvogelarten mit Status I (s. Abb. 1) einer Ge-
fährdungsanalyse unterzogen werden, stehen in dieser 
Rubrik nur die Arten mit Status II oder III. In Tabelle 8 
wird deshalb auf ein weiteres Symbol für diese nicht 
bewerteten Arten verzichtet.

auf die abiotischen und biotischen Gegebenheiten und  
Veränderungen der umgebenden Landschaft sowie anthro- 
pogene Einflüsse. Eine regionalisierte Gefährdungsein-
stufung lässt daher auch eine speziellere Bewertung von 
Gefährdung und Status der einzelnen Arten zu. 

Abb. 9 zeigt die Rote-Liste-Regionen, die in Anleh- 
nung an die Naturräumlichen Regionen Niedersachsens 
(1- 9) unterschieden werden (HECKENROTH 1985, 1995, 
HECKEN ROTH & LASKE 1997, KRÜGER et al. 2014; s. auch 
Tab. 7). Bremen und Bremerhaven liegen dabei überwie-
gend in der Region „Watten und Marschen“, zu einem 
geringeren Teil in der Region „Tiefland-Ost“.

Tab. 7: Rote-Liste-Regionen in Niedersachsen und Bremen, Zuordnung zu 
Naturräumlichen Regionen sowie flächenhafte Ausdehnung

Rote-Liste-Region Naturräumliche Regionen Gesamtgröße

Watten und  
Marschen (W/M)

1  Niedersächsische Nordseeküste 
und Marschen

7.456 km²

Tiefland-West 
(T-W)

2  Ostfriesisch-Oldenburgische 
Geest

4  Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung

13.273 km²

Tiefland-Ost 
(T-O)

3  Stader Geest
5  Lüneburger Heide und Wendland
6  Weser-Aller-Flachland

18.797 km²

Bergland mit 
Börden (B/B)

7 Börden
8.1  Osnabrücker Hügelland
8.2  Weser- und Weser-Leineberg-

land
9 Harz

11.196 km²

Die Regionalisierung findet Anwendung in der Praxis 
der Bewertung avifaunistisch wertvoller Lebensräume 
(KRÜGER et al. 2013, BEHM & KRÜGER 2013) sowie in der 
regionalspezifischen Ermittlung von Erfordernissen des 
Vogelschutzes.

Allerdings liegen für eine analoge Anwendung des 
oben beschriebenen Kriterienschemas auf der Ebene der 
Regionen keine entsprechend zuverlässigen und somit 
hier anwendbaren Datengrundlagen vor. Dies ist vor 
allem der regionalen – oft an Landkreisen oder politisch-
administrativen Gebietseinheiten orientierten – avifau-
nistischen Berichterstattung zuzuschreiben, die in der 
Regel nicht nach der naturräumlichen Gliederung erfolgt.

Die Gefährdungseinstufung auf regionaler Ebene 
muss daher auf vorhandenem Expertenwissen basie-
ren. Auf Grundlage der landesweiten Einstufung wurde 
geprüft, ob in den einzelnen Rote-Liste-Regionen gegen-
über der landesweiten Situation markant unterschied-
liche Gefährdungslagen (Bestandstrends, Risikofaktoren) 
vorliegen, die eine Herauf- bzw. Herabstufung des Rote-
Liste-Status rechtfertigen würden. Grundlagen dafür 
sind vor allem der aktuelle Atlas der Brutvögel in Nie-
dersachsen und Bremen (KRÜGER et al. 2014) sowie die 
vielfältige regional-avifaunistische Literatur, landschafts-
planerische Gutachten (zur Eingriffsregelung, Land-
schaftsrahmenplanung etc.) und Ergebnisse landesweiter 
Monitoring-Programme. Insgesamt wurden regionale 
Abweichungen gegenüber der landesweiten Rote-Liste-
Einstufung nur sehr zurückhaltend vorgenommen.
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Abb. 9: Rote-Liste-Regionen in Niedersachsen und Bremen

6 Listen 

6.1 Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen 
gefährdeten Brutvögel, 8. Fassung, Stand 2015

Nachfolgend werden die in der Roten Liste der gefähr-
deten Brutvögel Niedersachsens und Bremens aufge-
führten Arten je nach Gefährdungskategorie in systema-
tischer Reihenfolge aufgelistet. Erreicht eine Art nur in 
einer Rote-Liste-Region eine Einstufung in den Katego-
rien 1 bis 3 bzw. eine höhere Gefährdungseinstufung als 
für das gesamte Berichtsgebiet, so wird sie am Ende der 
Listen zusätzlich mit aufgeführt. Nomenklatur und Syste-
matik der Roten Liste richten sich nach der „Artenliste 
der Vögel Deutschlands“ (BARTHEL & HELBIG 2005). 

Kategorie 0: Ausgestorben oder verschollen

Die Jahreszahl gibt das Jahr des letzten Brutnachweises 
an.

Niedersachsen und Bremen (14 Arten)
Moorente Aythya nyroca (1986)
Haselhuhn Tetrastes bonasia (spätestens 2000)
Auerhuhn Tetrao urogallus (spätestens 2000)
Schlangenadler Circaetus gallicus (1860)
Schreiadler Aquila pomarina (1910)
Steinadler Aquila chrysaetos (vor 1850)
Großtrappe Otis tarda (1885)
Triel Burhinus oedicnemus (1969)
Doppelschnepfe Gallinago media (1926)
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Blauracke Coracias garrulus (1978)
Rotkopfwürger Lanius senator (1964)
Schwarzstirnwürger Lanius minor (1948)
Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola (1972)
Steinrötel Monticola saxatilis (1883)

Regional (27 Arten)
Birkhuhn Tetrao tetrix (Watten und Marschen, 
Tiefland-West, Bergland mit Börden)

Zwergdommel Ixobrychus minutus 
(Watten und Marschen, Tiefland-West)

Kranich Grus grus (Watten und Marschen)
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva (Tiefland-West)
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 

(Watten und Marschen, Tiefland-Ost)
Großer Brachvogel Numenius arquata 

(Bergland mit Börden)
Uferschnepfe Limosa limosa (Bergland mit Börden)
Rotschenkel Tringa totanus (Bergland mit Börden)
Bruchwasserläufer Tringa glareola (Tiefland-West)
Kampfläufer Philomachus pugnax (Tiefland-Ost)
Alpenstrandläufer Calidris alpina (Tiefland-West)
Zwergseeschwalbe Sternula albifrons (Tiefland-Ost)
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 

(Bergland mit Börden)
Steinkauz Athene noctua 

(Watten und Marschen, Bergland mit Börden)
Sumpfohreule Asio flammeus (Bergland mit Börden)
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 

(Bergland mit Börden)
Wiedehopf Upupa epops 

(Tiefland-West, Bergland mit Börden)
Wendehals Jynx torquilla (Watten und Marschen)
Grauspecht Picus canus (Tiefland-West) 
Raubwürger Lanius excubitor (Watten und Marschen)
Kolkrabe Corvus corax (Watten und Marschen) 
Haubenlerche Galerida cristata 

(Watten und Marschen, Tiefland-West)
Heidelerche Lullula arborea (Watten und Marschen)
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria (Tiefland-West)
Brachpieper Anthus campestris 

(Tiefland-West, Bergland mit Börden)
Grauammer Miliaria calandra (Tiefland-West)
Ortolan Emberiza hortulana (Bergland mit Börden)

Kategorie 1: Vom Aussterben bedroht

Niedersachsen und Bremen (29 Arten)
Spießente Anas acuta
Knäkente Anas querquedula
Birkhuhn Tetrao tetrix
Rohrdommel Botaurus stellaris
Zwergdommel Ixobrychus minutus
Kornweihe Circus cyaneus
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula
Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus
Bekassine Gallinago gallinago
Flussuferläufer Actitis hypoleucos
Bruchwasserläufer Tringa glareola
Kampfläufer Philomachus pugnax
Alpenstrandläufer Calidris alpina
Zwergseeschwalbe Sternula albifrons
Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger

Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea
Sumpfohreule Asio flammeus
Wiedehopf Upupa epops
Wendehals Jynx torquilla
Raubwürger Lanius excubitor
Haubenlerche Galerida cristata
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria
Ringdrossel Turdus torquatus
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe
Brachpieper Anthus campestris
Grauammer Emberiza calandra

Regional (13 Arten)
Löffelente Anas clypeata 

(Tiefland-Ost, Bergland mit Börden)
Schwarzstorch Ciconia nigra (Tiefland-West)
Rotmilan Milvus milvus (Tiefland-West)
Seeadler Haliaeetus albicilla (Bergland mit Börden)
Großer Brachvogel Numenius arquata (Tiefland-Ost)
Uferschnepfe Limosa limosa (Tiefland-Ost)
Rotschenkel Tringa totanus (Tiefland-Ost)
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 

(Tiefland-West, Tiefland-Ost, Bergland mit Börden)
Turteltaube Streptopelia turtur 

(Watten und Marschen)
Steinkauz Athene noctua (Tiefland-Ost)
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 

(Watten und Marschen, Tiefland-West)
Braunkehlchen Saxicola rubetra 

(Tiefland-West, Bergland mit Börden)
Ortolan Emberiza hortulana (Tiefland-West)

Kategorie 2: Stark gefährdet

Niedersachsen und Bremen (18 Arten)
Löffelente Anas clypeata
Rebhuhn Perdix perdix
Schwarzstorch Ciconia nigra
Fischadler Pandion haliaetus
Wiesenweihe Circus pygargus
Rotmilan Milvus milvus
Seeadler Haliaeetus albicilla
Wachtelkönig Crex crex
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana
Großer Brachvogel Numenius arquata
Uferschnepfe Limosa limosa
Rotschenkel Tringa totanus
Flussseeschwalbe Sterna hirundo
Turteltaube Streptopelia turtur
Grauspecht Picus canus
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus
Braunkehlchen Saxicola rubetra
Ortolan Emberiza hortulana

Regional (2 Arten)
Kiebitz Vanellus vanellus (Bergland mit Börden)
Wiesenpieper Anthus pratensis 

(Tiefland-Ost, Bergland mit Börden)
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Kategorie 3: Gefährdet

Niedersachsen und Bremen (23 Arten)
Krickente Anas crecca
Rothalstaucher Podiceps grisegena
Weißstorch Ciconia ciconia
Wespenbussard Pernis apivorus
Baumfalke Falco subbuteo
Wanderfalke Falco peregrinus
Wasserralle Rallus aquaticus
Kiebitz Vanellus vanellus
Flussregenpfeifer Charadrius dubius
Kuckuck Cuculus canorus
Steinkauz Athene noctua
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus
Pirol Oriolus oriolus
Neuntöter Lanius collurio
Feldlerche Alauda arvensis
Rauchschwalbe Hirundo rustica
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix
Feldschwirl Locustella naevia
Star Sturnus vulgaris
Grauschnäpper Muscicapa striata
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca
Wiesenpieper Anthus pratensis
Bluthänfling Carduelis cannabina

Regional (6 Arten)
Kranich Grus grus (Tiefland-West)
Heidelerche Lullula arborea (Bergland mit Börden)
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

(Tiefland-West, Bergland mit Börden)
Nachtigall Luscinia megarhynchos 

(Watten und Marschen, Tiefland-West)
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

(Tiefland-Ost, Bergland mit Börden)
Girlitz Serinus serinus 

(Watten und Marschen, Tiefland-West)

Kategorie R: Extrem selten 

Niedersachsen und Bremen (8 Arten)
Pfeifente Anas penelope
Kolbenente Netta rufina
Gänsesäger Mergus merganser
Mittelsäger Mergus serrator
Mantelmöwe Larus marinus
Bienenfresser Merops apiaster
Zwergschnäpper Ficedula parva
Sprosser Luscinia luscinia

6.2 Vorwarnliste

Kategorie V: Vorwarnliste

Niedersachsen und Bremen (26 Arten)
Wachtel Coturnix coturnix
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis
Graureiher Ardea cinerea
Rohrweihe Circus aeruginosus
Habicht Accipiter gentilis
Turmfalke Falco tinnunculus
Blässhuhn Fulica atra
Waldschnepfe Scolopax rusticola
Waldohreule Asio otus

Waldkauz Strix aluco
Eisvogel Alcedo atthis
Kleinspecht Dryobates minor
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes
Heidelerche Lullula arborea
Mehlschwalbe Delichon urbicum
Gelbspötter Hippolais icterina
Gartengrasmücke Sylvia borin
Nachtigall Luscinia megarhynchos
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus
Haussperling Passer domesticus
Feldsperling Passer montanus
Baumpieper Anthus trivialis
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes
Girlitz Serinus serinus
Stieglitz Carduelis carduelis
Goldammer Emberiza citrinella

6.3 Vermehrungsgäste (Status II) 

Vermehrungsgäste (Status II)

Die Jahreszahl gibt das Jahr des letzten Brutnachweises 
an (24 Arten):

Saatgans Anser fabalis (1997)
Bergente Aythya marila (vor 1853)
Nachtreiher Nycticorax nycticorax (1863)
Purpurreiher Ardea purpurea (1911)
Seidenreiher Egretta garzetta (2007)
Steppenweihe Circus macrourus (1952)
Raufußbussard Buteo lagopus (1988)
Zwergtrappe Tetrax tetrax (1879)
Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla (2014)
Stelzenläufer Himantopus himantopus (2014)
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus (1925)
Schwarzflügel-Brachschwalbe Glareola nordmanni (1966)
Steppenmöwe Larus cachinnans (2014)
Weißflügel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus (1936)
Rosenseeschwalbe Sterna dougallii (2000)
Steppenflughuhn Syrrhaptes paradoxus (1888)
Seidensänger Cettia cetti (1975)
Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides (2003)
Rotdrossel Turdus iliacus (1984)
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis (1978)
Zitronenstelze Motacilla citreola (2013)
Trauerbachstelze Motacilla yarrellii (1995)
Bergfink Fringilla montifringilla (1973)
Kiefernkreuzschnabel Loxia pytyopsittacus (2014)

6.4 Neozoen / Gefangenschaftsflüchtlinge  
(Status III) 

Neozoen / Gefangenschaftsflüchtlinge (Status III)

Keine vollständige Bearbeitung, nur regelmäßige Brut-
vögel (7 Arten):

Kanadagans Branta canadensis
Nilgans Alopochen aegyptiaca
Rostgans Tadorna ferruginea
Brautente Aix galericulata
Mandarinente Aix galericulata
Jagdfasan Phasianus colchicus 
Straßentaube Columba livia f. domestica
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6.5 Tabellarische Übersicht zur Statuseinteilung der 
Brutvögel Niedersachsens und Bremens

Die folgende Tabelle 8 gibt einen Überblick über die 
Statuseinteilung der einzelnen Arten sowie über die 
jeweilige Bestandsgröße, den langfristigen Bestands-
trend (seit 1900), den kurzfristigen Bestandstrend (seit 
1990) und den Gefährdungsgrad für Niedersachsen und 
Bremen nach der Roten Listen 2015. Außerdem werden 
der Gefährdungsgrad nach Rote-Liste-Regionen 2015, 
der Gefährdungsgrad in der Roten Liste 2007 sowie die 
Zuordnung zu Hauptlebensraumtypen und der (gesetz-
liche) Schutz angegeben. 

Die Kategorien der Roten Liste sind vergleichend in 
Kap. 4 erläutert (s. auch Tab. 6). Folgende Abkürzungen 
werden in den einzelnen Spalten (von links nach rechts) 
der folgenden Tabelle verwendet: 

Status Niedersachsen und Bremen 2015

I regelmäßige Brutvogelart
II Vermehrungsgast, nicht weiter behandelt
III  Neozoon / Gefangenschaftsflüchtling,  

nicht weiter behandelt
ex. ausgestorben
Jahres- Jahr des letzten Brutnachweises 
zahl

Die Rote-Liste-Kriterien werden lediglich für Arten mit 
Status I angewandt. Für Arten mit Status II und III wer-
den nur Bestands- und Trendangaben in den jeweiligen 
Spalten gemacht, sofern die Art derzeit in Niedersachsen 
und Bremen vorkommt. Für Arten mit Status II wird das 
Jahr des letzten Brutvorkommens angegeben.

Langfristiger Bestandstrend Niedersachsen und Bremen, 
„um“ 1900 - 2014

aa Bestandsabnahme 1900 - 2014 um mehr als 50 % 
a Bestandsabnahme 1900 - 2014 um mehr als 20 % 
o  keine Bestandsveränderung 1900 - 2014 größer 

20 % 
z Bestandszunahme 1900 - 2014 um mehr als 20 % 
zz Bestandszunahme 1900 - 2014 um mehr als 50 % 
Jahreszahl  von „1900“ abweichendes Basisjahr für den 

Betrachtungszeitraum 

Kurzfristiger Bestandstrend Niedersachsen und Bremen, 
1990 - 2014

aa  Bestandsabnahme 1990 - 2014 um mehr als 50 % 
a  Bestandsabnahme 1990 - 2014 um mehr als 20 % 
o  keine Bestandsveränderung 1990 - 2014 größer 

20 % 
z  Bestandszunahme 1990 - 2014 um mehr als 20 % 
zz  Bestandszunahme 1990 - 2014 um mehr als 50 % 
MhB  für die Beurteilung des kurzfristigen Trends sind 

die Ergebnisse des Monitorings häufiger Brutvö-
gel (MhB) in Niedersachsen maßgeblich

TMAP  für die Beurteilung des kurzfristigen Trends sind 
die Ergebnisse des trilateralen Wattenmeer- 
Monitorings (TMAP) in Niedersachsen maßgeb-
lich

Kriterien Rote Liste Niedersachsen und Bremen 2015  
(s. auch Tab. 1 - 4)

Häufigkeitsklassen
es – extrem selten < 10 Brutpaare
ss – sehr selten 11 - 150 Brutpaare
s – selten 151 - 1.500 Brutpaare
mh – mäßig häufig 1.501 - 15.000 Brutpaare
h – häufig > 15.000 Brutpaare
ex – ausgestorben
nb – nicht bewertet

Langfristiger Trend
� langfristiger Rückgang
= langfristig stabil
� langfristige Zunahme

Kurzfristiger Trend
���  sehr starke Bestandsabnahme seit 1990 um mehr 

als 50 %
�� starke Bestandsabnahme seit 1990 um mehr als 20 %
=  stabiler bzw. leicht schwankender Bestand  

(Veränderungen  20 %)
� zunehmender Bestand seit 1990 um mehr als 20 %

Risikofaktoren
A enge Bindung an stärker abnehmende Arten
D  verstärkte, direkte, konkret absehbare menschliche 

Einwirkungen (z. B. Habitatverluste durch Baumaß-
nahmen, Verfolgung/Bejagung)

F  Fragmentierung/Isolation: Austausch zwischen Popu-
lationen in Zukunft sehr unwahrscheinlich

I  verstärkte indirekte, konkret absehbare menschliche 
Einwirkungen (z. B. Habitatverluste, Kontaminati-
onen)

M  Größe für die kleinste überlebensfähige Population 
(engl. Minimum Viable Population, MVP) ist bereits 
unterschritten.

N  Abhängigkeit von Naturschutzmaßnahmen, die lang-
fristig nicht gesichert sind

R verstärkte Einschränkung der Reproduktion
V  verringerte genetische Vielfalt, vermutet wegen 

Reduktion des vorhandenen Habitatspektrums, Ver-
lust von ökologisch differenzierten Teilpopulationen 
oder Abdrängung auf anthropogene Ersatzhabitate 

W  Wiederbesiedlung aufgrund der Ausbreitungsökolo-
gie der Art und der großen Verluste des natürlichen 
Areals sehr erschwert

Rote Liste Niedersachsen und Bremen 2015 (Kategorien)

0 Ausgestorben oder verschollen
1 Vom Aussterben bedroht
2 Stark gefährdet
3 Gefährdet
R Extrem selten
V Vorwarnliste
 * Ungefährdet
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Regionalisierte Einstufung 2015

Zur Erläuterung s. Kap. 5. In den einzelnen Regionen 
befindet sich nur dann eine Angabe, wenn die Art dort 
jemals regelmäßig vorgekommen ist (Status I).

Hauptlebensraumtyp (s. auch Tab. 16, Kap. 7.4.2)

Angegeben ist der Lebensraumtyp bzw. sind die Haupt-
lebensraumtypen, in denen die jeweiligen Arten haupt-
sächlich vorkommen. Der in Niedersachsen wichtigste 
Hauptlebensraumtyp einer Art ist zuerst genannt, für 
Auswertungen nach Lebensraumtypen wird nur dieser 
zugrunde gelegt.
G Binnengewässer
K Küste
M Moore, Verlandungszonen
O Offenland (genutzt), landwirtschaftliche Flächen
S Siedlungen
T Trockenbiotope, Sonderstandorte
W Wälder

Bestandsanteil in Deutschland

Die Bundesländer Niedersachsen und Bremen haben 
an der Fläche der Bundesrepublik Deutschland einen 
Anteil von insgesamt ca. 13,3 %. Die Verantwortung 
Niedersachsens/Bremens für die Erhaltung einer Art als 
Brutvogel in Deutschland wird über den flächenpropor-
tionalen, theoretischen Anteil des niedersächsischen 
Bestandes einer Art am gesamten deutschen Bestand 
(GEDEON et al. 2014) ausgedrückt.
*   Art mit einem Bestandsanteil unterhalb von 13,3 % 

am deutschen Bestand, die Verantwortung  
Niedersachsens für den Erhalt der Art in Deutsch-
land ist gering bis durchschnittlich.

**   Art mit einem Bestandsanteil von 13,4 - 29,9 % am 
deutschen Bestand, die Verantwortung Niedersach-
sen für den Erhalt der Art in Deutschland ist über-
durchschnittlich bis hoch. 

***   Art mit einem Bestandsanteil von 30 % und mehr 
am deutschen Bestand, die Verantwortung Nieder-
sachsen für den Erhalt der Art in Deutschland ist 
sehr hoch. 

Schutz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
 §  besonders geschützte Arten gemäß § 7 

Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
 §§  streng geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 

Nr. 14 BNatSchG
Jeweils in Verbindung insbesondere mit § 44 BNatSchG 
„Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten“.

VRL EU-Vogelschutzrichtlinie 
  Anh. I   besonders zu schützende Vogelart 

oder -unterart nach Anhang I

CMS  Bonner Konvention (Convention on Migrato-
ry Species, CMS), Übereinkommen zur Erhal-
tung der wandernden wildlebenden Tierarten. 
Aufgrund der Bonner Konvention wurde das 
Afrikanisch-Eurasische Wasservogel-Überein-
kommen (AEWA) geschlossen.

 Anh. I  gefährdete wandernde Art nach 
Anhang I (vom 23. Februar 2006)

 Anh. II   wandernde Art, für die Abkommen 
zu schließen ist nach Anhang II (vom 
23. Februar 2006)

 +   Wasservogelart, auf die das Regio-
nalabkommen AEWA anwendbar ist 
nach Annex 2 (vom September 2002)

BK  Berner Konvention, Übereinkommen über 
die Erhaltung der europäischen wildleben-
den Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 
Lebensräume 

 Anh. II  geschützte Vogelart nach Anhang II
 Anh. III  geschützte Vogelart nach Anhang III

NSAB   Niedersächsische Strategie zum Arten- und Bio- 
 topschutz zur Umsetzung des Übereinkommens 
zur biologischen Vielfalt (NLWKN 2011a, b)

 HP  Brutvogelart mit höchster Priorität für die 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen

 P  Brutvogelart mit Priorität für die Umset-
zung von Schutzmaßnahmen

 wb  wertbestimmende Brutvogelart der EU-
Vogelschutzgebiete



198 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2015

Tab. 8: Tabellarische Übersicht der Roten Liste

Euring-
Nr.

Art Status Bestand
2014

Bestandstrend Kriterien Rote 
Liste 
2015langfr.

1900–2014
kurzfr.

1990–2014
Häufig-
keitskl.

langfr.
Trend

kurzfr.
Trend

Risiko-
faktoren

1520 Höckerschwan Cygnus olor I 1.600 Paare zz zz mh � � *

1660 Kanadagans Branta [c.] canadensis III 600 Paare zz zz nb

1670 Weißwangengans  
Branta [canadensis] leucopsis I 45 Brutpaare zz zz ss � � *

1570 Saatgans Anser [f.] fabalis II (1997) nb

1610 Graugans Anser anser I 4.500 Paare zz zz mh � � *

1700 Nilgans Alopochen aegyptiaca III 2.000 Paare zz zz nb  

1730 Brandgans Tadorna tadorna I 2.600 Paare zz zz mh � � *

1710 Rostgans Tadorna [f.] ferruginea III 12 Paare zz zz nb  

1770 Brautente Aix sponsa III 0 Brutpaare nb

1780 Mandarinente Aix galericulata III 35 Brutpaare zz zz nb

1820 Schnatterente Anas strepera I 800 Paare zz zz s � � *

1790 Pfeifente Anas [p.] penelope I 1 Brutpaar o o es = = R

1840 Krickente Anas [c.] crecca I 3.000 Paare aa o mh � = D 3

1860 Stockente Anas [p.] platyrhynchos I 69.000 Paare a oMhB h � = *

1890 Spießente Anas [a.] acuta I 1 Brutpaare aa aa es � ��� M, F 1

1910 Knäkente Anas querquedula I 370 Paare aa aa s � ��� 1

1940 Löffelente Anas [c.] clypeata I 950 Paare a1950 a s � �� 2

1960 Kolbenente Netta rufina I 6 Paare zz o es � = R

2020 Moorente Aythya nyroca I ex. (1986) aa ex 0

1980 Tafelente Aythya ferina I 220 Paare zz a s � �� *

2030 Reiherente Aythya fuligula I 4.300 Paare zz zz mh � � *

2040 Bergente Aythya marila II (vor 
1853) nb

2060 Eiderente Somateria [m.] mollissima I 1.100 Paare z zz s � � D *

2180 Schellente Bucephala clangula I 30 Paare zz zz ss � � N *

2230 Gänsesäger Mergus merganser I 7 Brutpaare zz zz es � � R

2210 Mittelsäger Mergus serrator I 10 Paare zz o es � = R

3700 Wachtel Coturnix [c.] coturnix I 6.200 Reviere aa zz mh � � D, I V

3940 Jagdfasan Phasianus [c.] colchicus III 84.000 Reviere nb    

3670 Rebhuhn Perdix [p.] perdix I 10.000 Reviere aa aaMhB mh � ��� D, F 2

3260 Haselhuhn Tetrastes [b.] bonasia I ex. (2000) ex 0

3320 Birkhuhn Tetrao [t.] tetrix I 200 Individuen aa a ss � �� F, V, W 1

3350 Auerhuhn Tetrao [u.] urogallus I ex. (2000) ex 0

0070 Zwergtaucher  
Tachybaptus [r.] ruficollis I 1.800 Reviere a o mh � = V

0090 Haubentaucher Podiceps cristatus I 1.500 Paare z zz s � � *

0100 Rothalstaucher Podiceps grisegena I 25 Paare a zz ss � � 3

0120 Schwarzhalstaucher  
Podiceps [n.] nigricollis I 101 Paare zz zz ss � � *

0720 Kormoran Phalacrocorax [c.] carbo I 1.600 Brutpaare zz zz mh � � D *

1440 Löffler Platalea leucorodia I 593 Brutpaare zz zz s � � *

0950 Rohrdommel Botaurus [s.] stellaris I 10 Reviere aa a es � �� D, F 1

0980 Zwergdommel  
Ixobrychus [m.] minutus I 4 Paare aa zz es � � F, M 1
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Regionalisierte Einstufung 2015 Rote 
Liste 
2007

Haupt- 
lebens- 

raumtyp

Bestands- 
anteil 
in D

Schutz Art

Watten und
Marschen

Tiefland-
West

Tiefland-
Ost

Bergland 
mit Börden

BNatSchG VRL CMS BK NSAB

* * * * * G § Anh. II, + Anh. III Höckerschwan

  § Anh. II Anh. III Kanadagans

* * * R K § Anh. I Anh. II, + Anh. II P Weißwangengans

§ Anh. II, + Anh. III Saatgans

* * * * * G § Anh. II, + Anh. III Graugans

 Anh. II, +  Nilgans

* * * * * K § Anh. II, + Anh. II Brandgans

§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Rostgans

 Anh. II  Brautente

   Anh. II Anh. III Mandarinente

* * * * * G § Anh. II, + Anh. III Schnatterente

R R K § Anh. II, + Anh. III P Pfeifente

3 3 3 3 3 G, M § Anh. II, + Anh. III P Krickente

* * * * * G, O § Anh. II, + Anh. III Stockente

1 1 1 K, M § Anh. II, + Anh. III HP Spießente

1 1 1 1 1 G, O §§ Anh. II, + Anh. III HP Knäkente

2 2 1 1 2 G, O § Anh. II, + Anh. III HP Löffelente

R R R R G § Anh. II, + Anh. III P Kolbenente

0 0 0 G §§ Anh. I Anh. I u. 
II, + Anh. III Moorente

* * * * * G § Anh. II, + Anh. III Tafelente

* * * * * G § Anh. II, + Anh. III Reiherente

§ Anh. II, + Anh. III Bergente

* * K § Anh. II, + Anh. III Eiderente

V * * G, W § Anh. II, + Anh. III Schellente

R G § Anh. II, + Anh. III Gänsesäger

R R 1 K, G § Anh. II, + Anh. III P Mittelsäger

V V V V 3 O § Anh. II Anh. III P Wachtel

      § Anh. III Jagdfasan

2 2 2 2 3 O § Anh. III HP Rebhuhn

0 0 1 W § Anh. I Anh. III P Haselhuhn

0 0 1 0 1 M, T §§ Anh. I Anh. III HP Birkhuhn

0 0 1 W §§ Anh. I Anh. III P Auerhuhn

V V V V 3 G § + Anh. II P Zwergtaucher

* * * * V G § + Anh. III Haubentaucher

3 3 3 3 3 G §§ Anh. II, + Anh. II P Rothalstaucher

* * * * * G §§ + Anh. II Schwarzhalstaucher

* * * * * G, K § + Anh. III Kormoran

* * K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. III wb Löffler

1 1 1 1 1 M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Rohrdommel

0 0 1 1 1 M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Zwergdommel
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1040 Nachtreiher  
Nycticorax [n.] nycticorax II (1863) nb

1220 Graureiher Ardea [c.] cinerea I 4.000 Brutpaare a1850 o mh � = V

1240 Purpurreiher Ardea purpurea II (1911) nb

1190 Seidenreiher Egretta [g.] garzetta II (2007) nb

1310 Schwarzstorch Ciconia nigra I 57 Paare aa1850 zz ss � � D, N 2

1340 Weißstorch Ciconia [c.] ciconia I 746 Brutpaare aa zz s � � N 3

3010 Fischadler Pandion haliaetus I 14 Paare aa1850 zz ss � � N 2

2310 Wespenbussard Pernis apivorus I 500 Paare a1850 o s � = 3

2560 Schlangenadler  
Circaetus [g.] gallicus I ex. (1860) ex 0

2920 Schreiadler  
Aquila [clanga] pomarina I ex. (1910) ex 0

2960 Steinadler Aquila chrysaetos I ex. (vor 
1850) ex 0

2620 Steppenweihe Circus macrourus II (1952) nb

2610 Kornweihe Circus [c.] cyaneus I 7 Paare a1850 aa es � ��� F, M, N 1

2630 Wiesenweihe Circus pygargus I 100 Paare a1850 zz ss � � D, N, R 2

2600 Rohrweihe Circus [a.] aeruginosus I 1.300 Paare a1850 zz s � � V

2670 Habicht Accipiter [g.] gentilis I 2.300 Reviere a1850 o mh � = V

2690 Sperber Accipiter [n.] nisus I 4.600 Reviere a1850 zz mh � � *

2390 Rotmilan Milvus milvus I 1.200 Paare a1850 o s � = D, I 2

2380 Schwarzmilan Milvus [m.] migrans I 370 Paare z1950 zz s � � *

2430 Seeadler Haliaeetus albicilla I 42 Paare avor 1850 zz ss � � D, I 2

2900 Raufußbussard Buteo lagopus II (1988) nb

2870 Mäusebussard Buteo [b.] buteo I 15.000 Reviere o aMhB mh = �� *

3100 Baumfalke Falco subbuteo I 700 Paare aa1950 zz s � � A 3

3200 Wanderfalke Falco [p.] peregrinus I 121 Paare a1850 zz ss � � 3

3040 Turmfalke Falco [t.] tinnunculus I 8.000 Reviere a1850 o mh � = V

4330 Kranich Grus grus I 875 Paare z1850 zz s � � *

4420 Zwergtrappe Tetrax tetrax II (1879) nb

4460 Großtrappe Otis tarda I ex. (1885) ex 0

4070 Wasserralle Rallus aquaticus I 1.700 Reviere aa a mh � �� 3

4210 Wachtelkönig Crex crex I 270 Reviere aa o s � = D, N 2

4080 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana I 240 Reviere aa o s � = D, N 2

4100 Kleines Sumpfhuhn Porzana parva I 1 Reviere a o es � = 1

4110 Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla II (2014) 2 Brutpaare nb

4240 Teichhuhn Gallinula [c.] chloropus I 11.000 Reviere a zMhB mh � � *

4290 Blässhuhn Fulica atra I 11.500 Reviere a o mh � = V

4590 Triel Burhinus [o.] oedicnemus I ex. (1969) ex 0

4500 Austernfischer  
Haematopus [o.] ostralegus I 8.500 Paare zz a mh � �� *

4550 Stelzenläufer  
Himantopus [h.] himantopus II (2014) 2 Brutpaare nb

4560 Säbelschnäbler  
Recurvirostra avosetta I 1.900 Paare zz1950 aTMAP mh � = D, R *

4850 Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria I 2 Reviere aa aa es � ��� M, N, V 1

4930 Kiebitz Vanellus vanellus I 22.000 Paare aa aaMhB h � ��� D, R 3

4690 Flussregenpfeifer Charadrius dubius I 850 Paare a z s � � D, R 3
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§§ Anh. I + Anh. II Nachtreiher

V V V V * G, O, W § + Anh. III Graureiher

§§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Purpurreiher

§§ Anh. I + Anh. II Seidenreiher

1 2 2 2 W §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Schwarzstorch

3 3 3 3 2 O §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Weißstorch

2 2 1 G §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Fischadler

3 3 3 3 3 W §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Wespenbussard

0 0 0 W §§ Anh. I Anh. II Anh. II Schlangenadler

0 0 0 0 W §§ Anh. I Anh. II Anh. II Schreiadler

0 0 0 W §§ Anh. I Anh. II Anh. II Steinadler

§§ Anh. I Anh. II Anh. II Steppenweihe

1 1 1 2 K, M §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Kornweihe

2 2 2 2 2 O, M §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Wiesenweihe

V V V V 3 M, O §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Rohrweihe

V V V V * W §§ Anh. II Anh. II Habicht

* * * * * W, S §§ Anh. II Anh. II Sperber

1 2 2 2 W, O §§ Anh. I Anh. II Anh. II HP Rotmilan

* * * * W, O §§ Anh. I Anh. II Anh. II wb Schwarzmilan

2 2 2 1 2 G, W §§ Anh. I Anh. I u. II Anh. II P Seeadler

§§ Anh. II Anh. II Raufußbussard

* * * * * W, O §§ Anh. II Anh. II Mäusebussard

3 3 3 3 3 W, O §§ Anh. II Anh. II P Baumfalke

3 3 3 3 2 T §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Wanderfalke

V V V V V O, S §§ Anh. II Anh. II Turmfalke

0 3 * * M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II wb Kranich

§§ Anh. I Anh. II Zwergtrappe

0 0 0 O §§ Anh. I Anh. I u. II Anh. II Großtrappe

3 3 3 3 3 M § + Anh. III P Wasserralle

2 2 2 2 2 O, M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Wachtelkönig

2 2 2 2 1 M, O §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Tüpfelsumpfhuhn

0 1 1 1 M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Kleines Sumpfhuhn

§§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Zwergsumpfhuhn

* * * * V M, G §§ + Anh. III Teichhuhn

V V V V * G, M § + Anh. III Blässhuhn

0 0 0 T §§ Anh. I Anh. II Anh. II Triel

* * * * * K, O § + Anh. III Austernfischer

§§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Stelzenläufer

* * * * K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II wb Säbelschnäbler

0 1 0 1 M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. III HP Goldregenpfeifer

3 3 3 2 3 O, M §§ Anh. II, + Anh. III HP Kiebitz

3 3 3 3 3 G, M, T §§ Anh. II, + Anh. II P Flussregenpfeifer
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4700 Sandregenpfeifer  
Charadrius [h.] hiaticula I 160 Paare avor 1900 aa s � ��� D, N 1

4770 Seeregenpfeifer  
Charadrius [a.] alexandrinus I 1 Paare aa aa es � ��� D, N 1

5410 Großer Brachvogel  
Numenius arquata I 2.000 Paare aa a mh � �� D, R 2

5320 Uferschnepfe Limosa limosa I 2.000 Paare aa aa mh � ��� D, R 2

5290 Waldschnepfe Scolopax rusticola I 5.500 Reviere a o mh � = V

5180 Zwergschnepfe  
Lymnocryptes minimus II (1925) nb

5200 Doppelschnepfe Gallinago media I ex. (1926) ex 0

5190 Bekassine Gallinago [g.] gallinago I 1.300 Reviere aa aa s � ��� D, R 1

5560 Flussuferläufer Actitis hypoleucos I 30 Paare aa a ss � �� D 1

5460 Rotschenkel Tringa totanus I 5.000 Paare aa aa mh � ��� D, R, V 2

5530 Waldwasserläufer Tringa ochropus I 190 Paare o zz s = � *

5540 Bruchwasserläufer Tringa glareola I 0-1 Paare aa es � 1

5170 Kampfläufer Philomachus pugnax I 2 Paare aa aa es � ��� D, V 1

5120 Alpenstrandläufer Calidris alpina I 0-1 Paare ex 1

4670 Schwarzflügel-Brachschwalbe  
Glareola nordmanni II (1966) nb

5820 Lachmöwe Larus ridibundus I 38.000 Paare zz o h � = *

5750 Schwarzkopfmöwe  
Larus melanocephalus I 170 Paare zz zz s � � *

5900 Sturmmöwe Larus [c.] canus I 6.800 Paare zz zz mh � � *

6000 Mantelmöwe Larus marinus I 3 Paare zz zz es � � R

5920 Silbermöwe Larus argentatus I 10.500 Paare zz aa mh � ��� *

5927 Steppenmöwe Larus cachinnans II (2014) 1 Brutpaare nb

5910 Heringsmöwe Larus [f.] fuscus I 26.700 Paare zz zz h � � *

6240 Zwergseeschwalbe  
Sternula [a.] albifrons I 180 Paare aa1950 a s � �� N, R 1

6050 Lachseeschwalbe  
Gelochelidon nilotica I 1 Brutpaare aa1950 aa es � ��� F, D 1

6280 Weißflügel-Seeschwalbe  
Chlidonias leucopterus II (1936) nb

6270 Trauerseeschwalbe Chlidonias niger I 120 Paare aa o ss � = N 1

6110 Brandseeschwalbe  
Sterna [s.] sandvicensis I 4.367 Paare zz1950 z mh � � *

6150 Flussseeschwalbe Sterna hirundo I 2.600 Paare a1950 aa mh � ��� I, N, V 2

6140 Rosenseeschwalbe Sterna dougallii II (2000) nb

6160 Küstenseeschwalbe  
Sterna paradisaea I 400 Paare aa1953 aa s � ��� I 1

6630 Steppenflughuhn  
Syrrhaptes paradoxus II (1888) nb

6679 Straßentaube  
Columba livia f. domestica III 69.000 Paare nb  

6680 Hohltaube Columba oenas I 11.000 Reviere z oMhB mh � = *

6700 Ringeltaube Columba palumbus I 1.000.000 Reviere zz oMhB h � = *

6840 Türkentaube  
Streptopelia [d.] decaocto I 19.000 Reviere zz zzMhB h � � *

6870 Turteltaube Streptopelia turtur I 3.500 Reviere a aaMhB mh � ��� 2

7240 Kuckuck Cuculus canorus I 8.000 Reviere a a mh � �� 3

7350 Schleiereule Tyto alba I 6.500 Reviere aa zz mh � � *

7700 Raufußkauz Aegolius funereus I 700 Reviere z z s � � D *

7570 Steinkauz Athene noctua I 750 Reviere aa zz s � � D, N 3
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1 1 1 3 K §§ Anh. II, + Anh. II HP Sandregenpfeifer

1 1 K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Seeregenpfeifer

2 2 1 0 2 O, M, K §§ Anh. II, + Anh. III HP Großer Brachvogel

2 2 1 0 2 O, K §§ Anh. II, + Anh. III HP Uferschnepfe

V V V V V W § Anh. II, + Anh. III Waldschnepfe

§§ Anh. II, + Anh. III Zwergschnepfe

0 0 0 0 O, M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Doppelschnepfe

1 1 1 1 2 O, M §§ Anh. II, + Anh. III HP Bekassine

1 1 1 1 1 G §§ Anh. II, + Anh. II P Flussuferläufer

2 2 1 0 2 O, K §§ Anh. II, + Anh. III HP Rotschenkel

* * * * M, W §§ Anh. II, + Anh. II Waldwasserläufer

0 1 1 M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Bruchwasserläufer

1 1 0 1 O, M, K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. III HP Kampfläufer

1 0 1 0 M, K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Alpenstrandläufer

§ Anh. II, + Anh. III Schwarzflügel-
Brachschwalbe

* * * * * K, G, M § + Anh. III Lachmöwe

* * * * K § Anh. I Anh. II, + Anh. II wb Schwarzkopfmöwe

* * * * * K § + Anh. III Sturmmöwe

R R K § +  P Mantelmöwe

* * * * K § +  Silbermöwe

§ + Anh. III Steppenmöwe

* * * K § +  Heringsmöwe

1 0 1 K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Zwergseeschwalbe

1 1 K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Lachseeschwalbe

§§ Anh. II, + Anh. II Weißflügel- 
Seeschwalbe

1 1 1 0 2 G, M §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II P Trauerseeschwalbe

* * K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Brandseeschwalbe

2 1 1 1 2 K, G §§ Anh. I Anh. II, + Anh. II HP Flussseeschwalbe

§ Anh. I Anh. II, + Anh. II Rosenseeschwalbe

1 * K §§ Anh. I Anh. II, + Anh. III wb Küstenseeschwalbe

§ Anh. III Steppenflughuhn

     § Anh. III Straßentaube

* * * * * W § Anh. III Hohltaube

* * * * * W, S §  Ringeltaube

* * * * * S § Anh. III Türkentaube

1 2 2 2 3 O, W §§ Anh. II Anh. III HP Turteltaube

3 3 3 3 3 W, O § Anh. III P Kuckuck

* * * * * S, O §§ Anh. II Schleiereule

* * * * W §§ Anh. I Anh. II wb Raufußkauz

0 3 1 0 1 O, S §§ Anh. II P Steinkauz
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7510 Sperlingskauz  
Glaucidium passerinum I 500 Reviere zz zz s � � *

7670 Waldohreule Asio [o.] otus I 6.000 Reviere aa o mh � = V

7680 Sumpfohreule Asio flammeus I 35 Paare aa a ss � �� D, R 1

7440 Uhu Bubo [b.] bubo I 330 Paare o1850 zz s = � *

7610 Waldkauz Strix aluco I 5.500 Reviere a o mh � = V

7780 Ziegenmelker  
Caprimulgus europaeus I 2.000 Reviere aa o mh � = I, N 3

7950 Mauersegler Apus apus I 25.000 Paare z aMhB h � �� D *

8410 Blauracke Coracias [g.] garrulus I ex. (1978) ex 0

8310 Eisvogel Alcedo atthis I 1.400 Reviere a zz s � � V

8400 Bienenfresser Merops apiaster I 10 Brutpaare zz zz es � � R

8460 Wiedehopf Upupa [e.] epops I 7 Brutpaare aa zz es � � 1

8480 Wendehals Jynx [t.] torquilla I 120 Reviere aa aa ss � ��� D, N 1

8550 Grauspecht Picus canus I 540 Reviere aa a s � �� 2

8560 Grünspecht Picus [v.] viridis I 6.000 Reviere aa zMhB mh � � *

8630 Schwarzspecht Dryocopus martius I 5.000 Reviere zz zMhB mh � � *

8760 Buntspecht Dendrocopos [m.] major I 150.000 Reviere z oMhB h � = *

8830 Mittelspecht Dendrocopos medius I 3.600 Reviere zz zz mh � � *

8870 Kleinspecht Dryobates minor I 4.600 Reviere aa zMhB mh � � D V

15080 Pirol Oriolus [o.] oriolus I 4.300 Reviere aa aMhB mh � �� 3

15230 Rotkopfwürger Lanius senator I ex. (1964) ex 0

15190 Schwarzstirnwürger Lanius minor I ex. (1948) ex 0

15150 Neuntöter Lanius [cristatus] collurio I 9.500 Reviere aa oMhB mh � = D 3

15200 Raubwürger Lanius [e.] excubitor I 105 Paare aa aa ss � ��� D 1

15490 Elster Pica [p.] pica I 58.000 Reviere o oMhB h = = *

15390 Eichelhäher Garrulus glandarius I 95.000 Reviere o aMhB h = �� *

15570 Tannenhäher  
Nucifraga caryocatactes I 320 Reviere o a s = �� V

15600 Dohle Coloeus [m.] monedula I 28.000 Paare z aaMhB h � ��� *

15630 Saatkrähe Corvus frugilegus I 22.000 Brutpaare a zz h � � *

15670 Rabenkrähe Corvus [c.] corone I 49.000 Reviere z zMhB h � � *

15673 Nebelkrähe Corvus [corone] cornix I 20 Reviere o o ss = = *

15720 Kolkrabe Corvus [c.] corax I 2.500 Paare zz zz mh � � *

14900 Beutelmeise Remiz pendulinus I 350 Reviere zz a s � �� *

14620 Blaumeise Parus [c.] caeruleus I 560.000 Reviere z aMhB h � �� *

14640 Kohlmeise Parus [m.] major I 1.000.000 Reviere z oMhB h � = *

14540 Haubenmeise Parus cristatus I 22.000 Reviere z aaMhB h � ��� *

14610 Tannenmeise Parus [a.] ater I 125.000 Reviere zz oMhB h � = *

14400 Sumpfmeise Parus palustris I 30.000 Reviere aa oMhB h � = *

14420 Weidenmeise  
Parus [atricapillus] montanus I 15.000 Reviere z aaMhB mh � ��� *

09720 Haubenlerche Galerida cristata I 20 Reviere aa aa ss � ��� F 1

09740 Heidelerche Lullula arborea I 8.000 Reviere aa zzMhB mh � � D V

09760 Feldlerche Alauda arvensis I 140.000 Reviere aa aaMhB h � ��� D, R 3

09810 Uferschwalbe Riparia [r.] riparia I 15.500 Paare a z h � � D *

09920 Rauchschwalbe Hirundo [r.] rustica I 105.000 Paare aa aMhB h � �� D 3

10010 Mehlschwalbe Delichon [u.] urbicum I 80.000 Paare aa oMhB h � = D V
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* * * * W §§ Anh. I Anh. II wb Sperlingskauz

V V V V 3 W, S §§ Anh. II P Waldohreule

1 1 1 0 1 M, K §§ Anh. I Anh. II HP Sumpfohreule

* * * * 3 W §§ Anh. I Anh. II P Uhu

V V V V V W, S §§ Anh. II Waldkauz

3 3 0 3 T §§ Anh. I Anh. II HP Ziegenmelker

* * * * * S § Anh. III Mauersegler

0 0 0 0 W, T §§ Anh. I Anh. II Anh. II Blauracke

V V V V 3 G §§ Anh. I Anh. II P Eisvogel

R R R R R T §§ Anh. II Anh. II P Bienenfresser

0 1 0 0 T §§ Anh. II Wiedehopf

0 1 1 1 1 W, S §§ Anh. II HP Wendehals

0 2 2 1 W §§ Anh. I Anh. II HP Grauspecht

* * * * 3 W, S §§ Anh. II P Grünspecht

* * * * * W §§ Anh. I Anh. II wb Schwarzspecht

* * * * * W, S § Anh. II Buntspecht

* * * * W §§ Anh. I Anh. II wb Mittelspecht

V V V V 3 W § Anh. II P Kleinspecht

3 3 3 3 3 W § Anh. II P Pirol

0 0 0 0 T §§ Anh. II Rotkopfwürger

0 0 0 T §§ Anh. I Anh. II Schwarzstirnwürger

3 3 3 3 3 O, M § Anh. I Anh. II P Neuntöter

0 1 1 1 1 M, O §§ Anh. II HP Raubwürger

* * * * * O, S §  Elster

* * * * * W §  Eichelhäher

V * W § Anh. II Tannenhäher

* * * V * S, W §  Dohle

* * * * V O, S §  Saatkrähe

* * * * * O, S §  Rabenkrähe

* 2 O, W, S §  Nebelkrähe

0 V * * * W, O § Anh. III Kolkrabe

* * * * * M § Anh. III Beutelmeise

* * * * * W, S § Anh. II Blaumeise

* * * * * W, S § Anh. II Kohlmeise

* * * * * W § Anh. II Haubenmeise

* * * * * W, S § Anh. II Tannenmeise

* * * * * W § Anh. II Sumpfmeise

* * * * * W § Anh. II Weidenmeise

0 0 1 1 1 O, S §§ Anh. III HP Haubenlerche

0 V * 3 3 O, T, W §§ Anh. I Anh. III P Heidelerche

3 3 3 3 3 O § Anh. III P Feldlerche

* * * * V G §§ Anh. II Uferschwalbe

3 3 3 3 3 S, O § Anh. II P Rauchschwalbe

V V V V V S § Anh. II Mehlschwalbe
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Euring-
Nr.

Art Status Bestand
2014

Bestandstrend Kriterien Rote 
Liste 
2015langfr.

1900–2014
kurzfr.

1990–2014
Häufig-
keitskl.

langfr.
Trend

kurzfr.
Trend

Risiko-
faktoren

13640 Bartmeise Panurus biarmicus I 550 Reviere zz zz s � � *

14370 Schwanzmeise Aegithalos caudatus I 18.500 Reviere o aMhB h = �� *

12200 Seidensänger Cettia cetti II (1975) nb

13080 Waldlaubsänger  
Phylloscopus sibilatrix I 20.000 Reviere avor 1900 aaMhB h � ��� 3

13120 Fitis Phylloscopus trochilus I 265.000 Reviere o aaMhB h = ��� *

13110 Zilpzalp Phylloscopus [c.] collybita I 540.000 Reviere z oMhB h � = *

12930 Grünlaubsänger  
Phylloscopus [t.] trochiloides II (2003) nb

12360 Feldschwirl Locustella naevia I 7.000 Reviere a aMhB mh � �� 3

12370 Schlagschwirl Locustella fluviatilis I 290 Reviere zz zz s � � *

12380 Rohrschwirl Locustella luscinioides I 210 Reviere zz z s � � *

12420 Seggenrohrsänger  
Acrocephalus paludicola I ex. (1955) ex 0

12430 Schilfrohrsänger  
Acrocephalus schoenobaenus I 7.500 Reviere aa zzMhB mh � � *

12500 Sumpfrohrsänger  
Acrocephalus palustris I 75.000 Reviere z oMhB h � = *

12510 Teichrohrsänger  
Acrocephalus [s.] scirpaceus I 18.000 Reviere aa oMhB h � = *

12530 Drosselrohrsänger  
Acrocephalus [a.] arundinaceus I 120 Reviere aa o ss � = 2

12590 Gelbspötter Hippolais [i.] icterina I 22.000 Reviere a aMhB h � �� V

12770 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla I 530.000 Reviere zz zMhB h � � *

12760 Gartengrasmücke Sylvia borin I 56.000 Reviere a aMhB h � �� V

12730 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria I 240 Reviere aa1850 aa s � ��� 1

12740 Klappergrasmücke Sylvia [c.] curruca I 37.000 Reviere a oMhB h � = *

12750 Dorngrasmücke Sylvia communis I 110.000 Reviere aa zzMhB h � � *

13140 Wintergoldhähnchen  
Regulus regulus I 145.000 Reviere z aMhB h � �� *

13150 Sommergoldhähnchen  
Regulus [i.] ignicapilla I 105.000 Reviere z oMhB h � = *

14790 Kleiber Sitta [e.] europaea I 110.000 Reviere o zzMhB h = � *

14860 Waldbaumläufer Certhia familiaris I 17.000 Reviere z aaMhB h � ��� *

14870 Gartenbaumläufer  
Certhia brachydactyla I 105.000 Reviere o oMhB h = = *

10660 Zaunkönig Troglodytes troglodytes I 600.000 Reviere o oMhB h = = *

15820 Star Sturnus [v.] vulgaris I 420.000 Reviere a aaMhB h � ��� 3

10500 Wasseramsel Cinclus cinclus I 550 Reviere z o s � = *

12020 Misteldrossel Turdus viscivorus I 20.000 Reviere z aaMhB h � ��� *

11860 Ringdrossel Turdus torquatus I 0-1 Reviere zz o es � = M 1

11870 Amsel Turdus [m.] merula I 1.400.000 Reviere zz oMhB h � = *

11980 Wacholderdrossel Turdus pilaris I 17.000 Reviere zz aMhB h � �� *

12000 Singdrossel Turdus philomelos I 350.000 Reviere z oMhB h � = *

12010 Rotdrossel Turdus iliacus II (1984) nb

13350 Grauschnäpper Muscicapa striata I 26.000 Reviere aa aaMhB h � ��� 3

13430 Zwergschnäpper Ficedula [p.] parva I <5 Reviere z o es � = R

13490 Trauerschnäpper  
Ficedula [h.] hypoleuca I 13.000 Reviere a a mh � �� 3

13480 Halsbandschnäpper  
Ficedula [hypoleuca] albicollis II (1978) nb

11620 Steinrötel Monticola saxatilis I ex. (1883) ex 0
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Regionalisierte Einstufung 2015 Rote 
Liste 
2007

Haupt- 
lebens- 

raumtyp

Bestands- 
anteil 
in D

Schutz Art

Watten und
Marschen

Tiefland-
West

Tiefland-
Ost

Bergland 
mit Börden

BNatSchG VRL CMS BK NSAB

* * * * * M § Anh. II Bartmeise

* * * * * W, S § Anh. III Schwanzmeise

§ Anh. II Anh. II Seidensänger

3 3 3 3 V W § Anh. II Anh. II Waldlaubsänger

* * * * * W, O, S § Anh. II Anh. II Fitis

* * * * * W, S § Anh. II Anh. II Zilpzalp

§ Anh. II Anh. II Grünlaubsänger

3 3 3 3 3 O, M, T § Anh. II Anh. II P Feldschwirl

* * * * * M § Anh. II Anh. II Schlagschwirl

* * * * 3 M §§ Anh. II Anh. II P Rohrschwirl

0 0 0 0 M §§ Anh. I Anh. II Anh. II Seggenrohrsänger

* 3 V 3 3 M, G, O §§ Anh. II Anh. II P Schilfrohrsänger

* * * * * O, M, G § Anh. II Anh. II Sumpfrohrsänger

* * * * V M, O, G § Anh. II Anh. II Teichrohrsänger

1 1 2 2 1 M §§ Anh. II Anh. II P Drosselrohrsänger

V V V V * O, S, W § Anh. II Anh. II Gelbspötter

* * * * * W, O, S § Anh. II Anh. II Mönchsgrasmücke

V V V V * O, S, W § Anh. II Anh. II Gartengrasmücke

0 1 1 3 O §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Sperbergrasmücke

* * * * * O, S, W § Anh. II Anh. II Klappergrasmücke

* * * * * O § Anh. II Anh. II Dorngrasmücke

* * * * * W § Anh. II Anh. II Wintergold-
hähnchen

* * * * * W § Anh. II Anh. II Sommergold-
hähnchen

* * * * * W, S § Anh. II Kleiber

* * * * * W § Anh. II Waldbaumläufer

* * * * * W, S § Anh. II Gartenbaumläufer

* * * * * W, S § Anh. II Zaunkönig

3 3 3 3 V W, O, S §  Star

* * * * * G § Anh. II Wasseramsel

* * * * * W, O, S § Anh. III Misteldrossel

1 1 W § Anh. II P Ringdrossel

* * * * * W, S § Anh. III Amsel

* * * * * O, S § Anh. III Wacholderdrossel

* * * * * W, S § Anh. III Singdrossel

§ Anh. III Rotdrossel

3 3 3 3 V S, W § Anh. II Anh. II Grauschnäpper

R R R R W §§ Anh. I Anh. II Anh. II P Zwergschnäpper

3 3 3 3 V W, S § Anh. II Anh. II Trauerschnäpper

§§ Anh. I Anh. II Anh. II Halsbandschnäpper

0 0 T §§ Anh. II Steinrötel
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Euring-
Nr.

Art Status Bestand
2014

Bestandstrend Kriterien Rote 
Liste 
2015langfr.

1900–2014
kurzfr.

1990–2014
Häufig-
keitskl.

langfr.
Trend

kurzfr.
Trend

Risiko-
faktoren

11370 Braunkehlchen Saxicola [r.] rubetra I 2.000 Reviere aa aa mh � ��� D 2

11390 Schwarzkehlchen  
Saxicola [torquatus] rubicola I 5.000 Reviere z zz mh � � *

10990 Rotkehlchen Erithacus [r.] rubecula I 700.000 Reviere o aMhB h = �� *

11030 Sprosser Luscinia [l.] luscinia I 1 Reviere zz o es � = R

11040 Nachtigall  
Luscinia [luscinia] megarhynchos I 9.500 Reviere aa oMhB mh � = V

11060 Blaukehlchen Luscinia svecica I 5.500 Reviere zz zz mh � � *

11210 Hausrotschwanz  
Phoenicurus ochruros I 100.000 Reviere z oMhB h � = *

11220 Gartenrotschwanz  
Phoenicurus phoenicurus I 13.500 Reviere aa zMhB mh � � D V

11460 Steinschmätzer  
Oenanthe [o.] oenanthe I 400 Reviere aa aa s � ��� D 1

10840 Heckenbraunelle  
Prunella [m.] modularis I 315.000 Reviere z aaMhB h � ��� *

15910 Haussperling Passer [d.] domesticus I 610.000 Reviere aa aMhB h � �� V

15980 Feldsperling Passer montanus I 80.000 Reviere aa a h � �� V

10050 Brachpieper Anthus campestris I 0 Reviere aa aa es � ��� M, F, N 1

10090 Baumpieper Anthus trivialis I 100.000 Reviere aa aMhB h � �� V

10110 Wiesenpieper Anthus pratensis I 16.500 Reviere aa aaMhB h � ��� D 3

10190 Gebirgsstelze Motacilla cinerea I 3.900 Reviere zz aMhB mh � �� *

10180 Zitronenstelze Motacilla citreola II (2013) nb

10170 Wiesenschafstelze  
Motacilla [f.] flava I 38.000 Reviere aa zzMhB h � � *

10200 Bachstelze Motacilla [a.] alba I 120.000 Reviere o aaMhB h = ��� *

10202 Trauerbachstelze  
Motacilla [alba] yarrellii II (1995) nb

16360 Buchfink Fringilla coelebs I 1.900.000 Reviere z oMhB h � = *

16380 Bergfink Fringilla montifringilla II (1973) nb

17170 Kernbeißer  
Coccothraustes coccothraustes I 24.000 Reviere a aMhB h � �� V

17100 Gimpel Pyrrhula [p.] pyrrhula I 17.000 Reviere z aaMhB h � ��� *

16790 Karmingimpel  
Carpodacus erythrinus I 20 Reviere zz zz ss � � *

16400 Girlitz Serinus serinus I 12.000 Reviere a o mh � = V

16680 Kiefernkreuzschnabel  
Loxia pytyopsittacus II (2014) 3 Brutpaare nb

16660 Fichtenkreuzschnabel  
Loxia curvirostra I 2.800 Reviere z o mh � = *

16490 Grünfink Carduelis chloris I 230.000 Reviere z oMhB h � = *

16530 Stieglitz Carduelis [c.] carduelis I 14.000 Reviere a oMhB mh � = V

16540 Erlenzeisig Carduelis spinus I 2.700 Reviere z o mh � = *

16600 Bluthänfling 
Carduelis [c.] cannabina I 25.000 Reviere a aaMhB h � ��� 3

16630 Birkenzeisig Carduelis [f.] flammea I 1.400 Reviere zz zz s � � *

18820 Grauammer Emberiza calandra I 250 Reviere aa aa s � ��� I, D, F 1

18570 Goldammer Emberiza [c.] citrinella I 185.000 Reviere aa aMhB h � �� V

18660 Ortolan Emberiza [h.] hortulana I 1.800 Reviere aa aaMhB mh � ��� D, F, R 2

18770 Rohrammer Emberiza schoeniclus I 61.000 Reviere aa oMhB h � = *
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Regionalisierte Einstufung 2015 Rote 
Liste 
2007

Haupt- 
lebens- 

raumtyp

Bestands- 
anteil 
in D

Schutz Art

Watten und
Marschen

Tiefland-
West

Tiefland-
Ost

Bergland 
mit Börden

BNatSchG VRL CMS BK NSAB

2 1 2 1 2 O, M § Anh. II P Braunkehlchen

* * * * * M, T § Anh. II Schwarzkehlchen

* * * * * W, S § Anh. II Rotkehlchen

R  W, O § Anh. II Sprosser

3 3 V V 3 W,  S § Anh. II P Nachtigall

* * * * * M, O §§ Anh. I Anh. II wb Blaukehlchen

* * * * * S § Anh. II Hausrotschwanz

V V 3 3 3 O, S, W § Anh. II P Gartenrotschwanz

1 1 1 1 1 T, M, K § Anh. II HP Steinschmätzer

* * * * * W, S § Anh. II Heckenbraunelle

V V V V V S §  Haussperling

V V V V V O, S § Anh. III Feldsperling

0 1 0 1 T §§ Anh. I Anh. III P Brachpieper

V V V V V W, O § Anh. III Baumpieper

3 3 2 2 3 O, M, K § Anh. III P Wiesenpieper

* * * * * G, S § Anh. II Gebirgsstelze

§ Anh. II Zitronenstelze

* * * * * O § Anh. II Wiesenschafstelze

* * * * * S, O § Anh. II Bachstelze

§ Anh. II Trauerbachstelze

* * * * * W, S § Anh. III Buchfink

0 § Anh. III Bergfink

V V V V * W § Anh. II Kernbeißer

* * * * * W, O § Anh. III Gimpel

* * * * * M, O §§ Anh. II Karmingimpel

3 3 V V V S, O § Anh. II Girlitz

§ Anh. II Kiefernkreuz-
schnabel

* * * * * W § Anh. II Fichtenkreuz-
schnabel

* * * * * O, S § Anh. II Grünfink

V V V V * O, S § Anh. II Stieglitz

* * * * * W § Anh. II Erlenzeisig

3 3 3 3 V O, S § Anh. II Bluthänfling

* * * * * S, O § Anh. II Birkenzeisig

1 0 1 1 1 O §§ Anh. III HP Grauammer

V V V V * O § Anh. III Goldammer

1 2 0 1 O §§ Anh. I Anh. III P Ortolan

* * * * * M, G § Anh. II Rohrammer



210 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2015

6.6 Übersicht der Gefährdungseinstufungen von 
1974 bis 2015

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Gefährdungs-
einstufung der Arten in allen bisherigen Roten Listen 
Niedersachsens und Bremens (1. Fassung 1974 bis 8. 
Fassung 2015). Aufgeführt sind nur Arten mit Status I  
(s. Kap. 2.1). Zur Vergleichbarkeit der Gefährdungskate-
gorien s. Kap. 7.1 und Tab. 10.

Tab. 9: Übersicht über die Gefährdungseinstufungen der Roten Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten von der  
1. Fassung 1974 bis zur 8. Fassung 2015
Insgesamt handelt es sich um 213 Arten, zur Bedeutung der Gefährdungskategorien s. Kap. 4, Tab. 6.

Euring-Nr. Art
Rote Liste Niedersachsen und Bremen

2015 2007 2002 1995 1991 1984 1976 1974

01520 Höckerschwan Cygnus olor * * * * * * * *

01670 Weißwangengans Branta leucopsis * R R

01610 Graugans Anser anser * * * * 3 3 2 1

01730 Brandgans Tadorna tadorna * * * * * * * 2

01820 Schnatterente Anas strepera * * V 3 2 2 1 1

01790 Pfeifente Anas penelope R R R

01840 Krickente Anas crecca 3 3 V 3 3 3 2 2

01860 Stockente Anas platyrhynchos * * * * * * * *

01890 Spießente Anas acuta 1 1 1 1 1 2 1 1

01910 Knäkente Anas querquedula 1 1 1 2 2 2 2 2

01940 Löffelente Anas clypeata 2 2 2 2 2 2 2 2

01960 Kolbenente Netta rufina R R R

02020 Moorente Aythya nyroca 0 0 0 1 1 1 4 1

01980 Tafelente Aythya ferina * * * * * * * *

02030 Reiherente Aythya fuligula * * * * * * 4 4

02060 Eiderente Somateria mollissima * * V * * 4 4 4

02180 Schellente Bucephala clangula * * 2 2 2 2 4 4

02230 Gänsesäger Mergus merganser R

02210 Mittelsäger Mergus serrator R 1 2 2 2 2 2 4

03700 Wachtel Coturnix coturnix V 3 3 2 2 2 2 2

03670 Rebhuhn Perdix perdix 2 3 2 3 3 3 * *

03260 Haselhuhn Bonasia bonasia 0 1 1 1 1 1 0 0

03320 Birkhuhn Tetrao tetrix 1 1 1 1 1 1 2 2

03350 Auerhuhn Tetrao urogallus 0 1 1 1 1 1 0 0

00070 Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis V 3 V 3 3 * * *

00090 Haubentaucher Podiceps cristatus * V * * * 4 2 3

00100 Rothalstaucher Podiceps grisegena 3 3 2 1 1 1 1 1

00120 Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis * * 2 2 2 2 1 1

00720 Kormoran Phalacrocorax carbo * * * 3 3 2 1 1

01440 Löffler Platalea leucorodia * * R

00950 Rohrdommel Botaurus stellaris 1 1 1 1 1 1 2 1

00980 Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 1 1 1 1 1 2 1

01220 Graureiher Ardea cinerea V * * * * 4 2 2

01310 Schwarzstorch Ciconia nigra 2 2 1 2 2 1 1 1

01340 Weißstorch Ciconia ciconia 3 2 1 1 1 1 1 1

03010 Fischadler Pandion haliaetus 2 1 1 1 0 0 0 0

02310 Wespenbussard Pernis apivorus 3 3 V 3 3 3 4 4

02560 Schlangenadler Circaetus gallicus 0 0 0 0 0 0 0 0
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Euring-Nr. Art
Rote Liste Niedersachsen und Bremen

2015 2007 2002 1995 1991 1984 1976 1974

02920 Schreiadler Aquila pomarina 0 0 0 0 0 0 0 0

02960 Steinadler Aquila chrysaetos 0 0 0 0 0 0 0 0

02610 Kornweihe Circus cyaneus 1 2 1 1 1 1 1 1

02630 Wiesenweihe Circus pygargus 2 2 1 1 1 1 1 1

02600 Rohrweihe Circus aeruginosus V 3 3 3 3 3 2 3

02670 Habicht Accipiter gentilis V * * * 3 4 2 2

02690 Sperber Accipiter nisus * * * * * 3 1 1

02390 Rotmilan Milvus milvus 2 2 2 3 3 3 4 4

02380 Schwarzmilan Milvus migrans * * R 2 1 1 1 1

02430 Seeadler Haliaeetus albicilla 2 2 1 1 1 0 0 0

02870 Mäusebussard Buteo buteo * * * * * * * *

03100 Baumfalke Falco subbuteo 3 3 3 3 3 3 2 1

03200 Wanderfalke Falco peregrinus 3 2 2 1 1 1 1 1

03040 Turmfalke Falco tinnunculus V V * * * * * *

04330 Kranich Grus grus * * 3 2 2 1 1 1

04460 Großtrappe Otis tarda 0 0 0 0 0 0 0 0

04070 Wasserralle Rallus aquaticus 3 3 V 3 3 3 4 4

04210 Wachtelkönig Crex crex 2 2 2 1 1 2 2 2

04080 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 2 1 1 2 2 2 2 2

04100 Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 1 1 1 1 1 1 4 4

04240 Teichhuhn Gallinula chloropus * V V * * * * *

04290 Blässhuhn Fulica atra V * * * * * * *

04590 Triel Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 0 0 0 0

04500 Austernfischer Haematopus ostralegus * * * * * * * *

04560 Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta * * V * * * * *

04850 Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 1 1 1 1 1 1 1 1

04930 Kiebitz Vanellus vanellus 3 3 2 3 3 * * *

04690 Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 3 * * * * 2 *

04700 Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 1 3 V * * 3 2 2

04770 Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus 1 1 1 1 2 2 2 2

05410 Großer Brachvogel Numenius arquata 2 2 2 2 2 2 2 3

05320 Uferschnepfe Limosa limosa 2 2 2 2 2 2 2 3

05290 Waldschnepfe Scolopax rusticola V V * 3 3 3 2 2

05200 Doppelschnepfe Gallinago media 0 0 0 0 0 0 0 0

05190 Bekassine Gallinago gallinago 1 2 2 2 2 2 2 2

05560 Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1

05460 Rotschenkel Tringa totanus 2 2 2 2 2 2 2 3

05530 Waldwasserläufer Tringa ochropus * * 2 2 1 1 4 4

05540 Bruchwasserläufer Tringa glareola 1 1 1 0 1 1 1 1

05170 Kampfläufer Philomachus pugnax 1 1 1 1 1 1 2 2

05120 Alpenstrandläufer Calidris alpina 1 0 0 0 1 1 1 1

05820 Lachmöwe Larus ridibundus * * * * * * * *

05750 Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus * * 2 3 5 5 4 4

05900 Sturmmöwe Larus canus * * * * * * * *

06000 Mantelmöwe Larus marinus R R R 5 5

05920 Silbermöwe Larus argentatus * * * * * * * *

05910 Heringsmöwe Larus fuscus * * * * * * 4 4

06240 Zwergseeschwalbe Sternula albifrons 1 1 2 1 1 2 1 1

06050 Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica 1 1 1 1 1 1 1 1

06270 Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 1 2 1 1 1 1 2 1
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06110 Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis * * V 2 1 2 1 2

06150 Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 2 2 2 2 2 2 2

06160 Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea 1 * V 2 2 2 2 2

06680 Hohltaube Columba oenas * * * * 3 3 2 3

06700 Ringeltaube Columba palumbus * * * * * * * *

06840 Türkentaube Streptopelia decaocto * * V * * * * *

06870 Turteltaube Streptopelia turtur 2 3 V * * * * *

07240 Kuckuck Cuculus canorus 3 3 V * * * * *

07350 Schleiereule Tyto alba * * * * * 3 2 2

07700 Raufußkauz Aegolius funereus * * * * * 3 1 1

07570 Steinkauz Athene noctua 3 1 1 1 2 2 2 2

07510 Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * 3 1 1 1 4 4

07670 Waldohreule Asio otus V 3 * * * * * *

07680 Sumpfohreule Asio flammeus 1 1 1 2 2 2 2 2

07440 Uhu Bubo bubo * 3 2 2 1 1 1 1

07610 Waldkauz Strix aluco V V * * * * * *

07780 Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 3 3 2 2 2 2 2 3

07950 Mauersegler Apus apus * * * * * * * *

08410 Blauracke Coracias garrulus 0 0 0 0 0 1 0 0

08310 Eisvogel Alcedo atthis V 3 3 3 3 3 2 1

08400 Bienenfresser Merops apiaster R R 2 5 5 5 5 5

08460 Wiedehopf Upupa epops 1 0 1 1 1 1 1 1

08480 Wendehals Jynx torquilla 1 1 1 2 3 3 4 4

08550 Grauspecht Picus canus 2 1 2 3 * * * *

08560 Grünspecht Picus viridis * 3 3 3 3 3 4 4

08630 Schwarzspecht Dryocopus martius * * * * * * * *

08760 Buntspecht Dendrocopos major * * * * * * * *

08830 Mittelspecht Dendrocopos medius * * V 3 3 3 4 *

08870 Kleinspecht Dryobates minor V 3 3 3 * * * *

15080 Pirol Oriolus oriolus 3 3 V * * * * *

15230 Rotkopfwürger Lanius senator 0 0 0 0 0 0 0 0

15190 Schwarzstirnwürger Lanius minor 0 0 0 0 0 0 0 0

15150 Neuntöter Lanius collurio 3 3 3 3 3 2 2 2

15200 Raubwürger Lanius excubitor 1 1 1 2 2 1 2 2

15490 Elster Pica pica * * * * * * * *

15390 Eichelhäher Garrulus glandarius * * * * * * * *

15570 Tannenhäher Nucifraga caryocatactes V * * * * 4 4 4

15600 Dohle Corvus monedula * * V * 3 * * *

15630 Saatkrähe Corvus frugilegus * V 3 3 3 2 1 2

15670 Rabenkrähe Corvus corone * * * * * * * *

15673 Nebelkrähe Corvus cornix * 2

15720 Kolkrabe Corvus corax * * 3 3 3 3 4 4

14900 Beutelmeise Remiz pendulinus * * V * * 3 4 4

14620 Blaumeise Parus caeruleus * * * * * * * *

14640 Kohlmeise Parus major * * * * * * * *

14540 Haubenmeise Parus cristatus * * * * * * * *

14610 Tannenmeise Parus ater * * * * * * * *

14400 Sumpfmeise Parus palustris * * * * * * * *

14420 Weidenmeise Parus montanus * * * * * * * *

09720 Haubenlerche Galerida cristata 1 1 1 2 3 * * *

Euring-Nr. Art
Rote Liste Niedersachsen und Bremen

2015 2007 2002 1995 1991 1984 1976 1974
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09740 Heidelerche Lullula arborea V 3 2 2 3 3 2 4

09760 Feldlerche Alauda arvensis 3 3 3 * * * * *

09810 Uferschwalbe Riparia riparia * V V * 3 4 2 4

09920 Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 3 * * * * *

10010 Mehlschwalbe Delichon urbicum V V V * * * * *

13640 Bartmeise Panurus biarmicus * * V 3 3 3 4 4

14370 Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * * * * * * *

13080 Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 3 V * * * * * *

13120 Fitis Phylloscopus trochilus * * * * * * * *

13110 Zilpzalp Phylloscopus collybita * * * * * * * *

12360 Feldschwirl Locustella naevia 3 3 V * * * * *

12370 Schlagschwirl Locustella fluviatilis * * R 4 4 4 4 4

12380 Rohrschwirl Locustella luscinioides * 3 1 2 2 2 * *

12420 Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola 0 0 0 0 0 0 0 0

12430 Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus * 3 2 1 2 2 2 4

12500 Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris * * * * * * * *

12510 Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * V V * * * 4 4

12530 Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 2 1 1 1 1 1 1 1

12590 Gelbspötter Hippolais icterina V * * * * * * *

12770 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * * * * * * *

12760 Gartengrasmücke Sylvia borin V * * * * * * *

12730 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 3 1 2 2 2 2 2

12740 Klappergrasmücke Sylvia curruca * * * * * * * *

12750 Dorngrasmücke Sylvia communis * * * * * * * *

13140 Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * * * * * * *

13150 Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus * * * * * * * *

14790 Kleiber Sitta europaea * * * * * * * *

14860 Waldbaumläufer Certhia familiaris * * V * * * * *

14870 Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * * * * * * *

10660 Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * * * * * * *

15820 Star Sturnus vulgaris 3 V V * * * * *

10500 Wasseramsel Cinclus cinclus * * * * 3 3 2 2

12020 Misteldrossel Turdus viscivorus * * * * * * * *

11860 Ringdrossel Turdus torquatus 1 1 1 4 4 4 4 4

11870 Amsel Turdus merula * * * * * * * *

11980 Wacholderdrossel Turdus pilaris * * * * * * * *

12000 Singdrossel Turdus philomelos * * * * * * * *

13350 Grauschnäpper Muscicapa striata 3 V * * * * * *

13430 Zwergschnäpper Ficedula parva R R R 4 4 4 4 4

13490 Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 V * * * * * *

11620 Steinrötel Monticola saxatilis 0 0 0 5 5 5 5 5

11370 Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 2 2 2 2 2 2 *

11390 Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * * 3 3 2 2 2 4

10990 Rotkehlchen Erithacus rubecula * * * * * * * *

11060 Blaukehlchen Luscinia svecica * * V 2 2 1 1 1

11030 Sprosser Luscinia luscinia R

11040 Nachtigall Luscinia megarhynchos V 3 3 3 * * * *

11210 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * * * * * * *

11220 Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V 3 3 * 3 4 4 4

11460 Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 2 3 2 2 4 4

Euring- Nr. Art
Rote Liste Niedersachsen und Bremen

2015 2007 2002 1995 1991 1984 1976 1974
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10840 Heckenbraunelle Prunella modularis * * * * * * * *

15910 Haussperling Passer domesticus V V V * * * * *

15980 Feldsperling Passer montanus V V V * * * * *

10050 Brachpieper Anthus campestris 1 1 1 1 1 1 2 4

10090 Baumpieper Anthus trivialis V V V * * * * *

10110 Wiesenpieper Anthus pratensis 3 3 V * 3 3 4 *

10190 Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * * * * * 4 4

10170 Wiesenschafstelze Motacilla flava * * V 3 3 3 4 *

10200 Bachstelze Motacilla alba * * * * * * * *

16360 Buchfink Fringilla coelebs * * * * * * * *

16380 Bergfink Fringilla montifringilla 0 0 5 5 5 5 5

17170 Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes V * * * * * * *

17100 Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * * * * * * *

16790 Karmingimpel Carpodacus erythrinus * * R * 5 5

16400 Girlitz Serinus serinus V V V * * * * *

16660 Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra * * * * * * * *

16490 Grünling Carduelis chloris * * * * * * * *

16530 Stieglitz Carduelis carduelis V * * * * * * *

16540 Erlenzeisig Carduelis spinus * * * * * * * *

16600 Bluthänfling Carduelis cannabina 3 V V * * * * *

16630 Birkenzeisig Carduelis flammea * * * * 4 4 4 4

18820 Grauammer Miliaria calandra 1 1 1 2 2 2 * *

18570 Goldammer Emberiza citrinella V * * * * * * *

18660 Ortolan Emberiza hortulana 2 1 2 2 2 2 * *

18770 Rohrammer Emberiza schoeniclus * * * * * * * *

Euring-Nr. Art
Rote Liste Niedersachsen und Bremen

2015 2007 2002 1995 1991 1984 1976 1974

7 Bilanz der Roten Liste 2015
7.1 Vergleichbarkeit mit den bisherigen Listen

Die Rote Liste der gefährdeten Brutvögel von Nieder-
sach sen und Bremen 2015 wurde nach international 
vereinheitlichten Kriterien zur Gefährdungsbeurteilung 
aufgestellt (vgl. LUDWIG et al. 2005, 2006, IUCN 2012). 
Wie bei der Vorgängerliste ist es ein wesentliches Merk-
mal der Kriterien, dass sie auf konkreten avifaunistischen 
Fachdaten aufbauen. Dabei werden auch und insbeson-
dere langfristig zu beobachtende Bestandsrückgänge 
berücksichtigt. Die Häufigkeit geht zwar nach wie vor in 
die Beurteilung der Gefährdungssituation ein, mündet 
aber nur in Kombination mit negativen Bestandstrends 
oder besonderer Risikolage in einer Einstufung in die 
Liste der gefährdeten Brutvogelarten. Natürlicherweise 
schon immer seltene Arten gelten also nicht (mehr) auto-
matisch als gefährdet.

Insofern ist eine direkte Vergleichbarkeit der aktu-
ellen Roten Liste mit z. B. der 6. Fassung nicht in jedem 
Fall gegeben, obwohl die Gefährdungskategorien diesel-
ben geblieben sind (Tab. 10). Dies trifft auch auf weiter 
als 2002 zurückreichende Vergleiche zu, da die zugrunde 
liegenden Einstufungsschemata voneinander abweichen 
(vgl. BERNDT et al. 1974, HECKENROTH et al. 1976, 1985, 
HECKENROTH 1991, 1995). Zudem wurde z. B. auch die 
Gefährdungskategorie „4“ („Potenziell gefährdet“, „Ver -
mehrungsgast“) in den Listen heterogen verwendet.

Vergleicht man jedoch das Ergebnis bzw. die Einstufun-
gen der Roten Liste 2015 mit denen der Vorgängerliste 
(und vergleicht man diese wiederum mit den ihr voraus-
gegangen Fassungen), so entsteht insgesamt ein homo-
genes Gesamtbild und in vielen Fällen kommt es zu Über-
einstimmungen (73 %, n = 212; Tab. 9).

Tab. 10: Kategorien der Roten Listen der gefährdeten Brutvögel 
Niedersachsens und Bremens (1. - 8. Fassung 1974 - 2015). Kursiv gedruck-
te Kategorien: außerhalb der eigentlichen Roten Liste stehend. 1976 
wurden die Kategorien 2 und 3 zusammengefasst.

Jahr 1974 1976 1984 1991 1995 2002 2007 2015

K
at

eg
o

ri
e

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2
2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 R R R

4 4 4 V V V

5 5 5 5 5 II II II

III III III



215Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2015

7.2 Übersicht

In der Roten Liste 2015 wird 212 in Niedersachsen und 
Bremen brütenden Vogelarten eine Gefährdungskate-
gorie zugeordnet. Von diesen sind 14 ehemals regelmä-
ßig brütende Arten inzwischen ausgestorben (Tab. 11), 
wobei ihr Aussterben in vier Fällen bereits im 19. Jahr-
hundert dokumentiert wurde und das Erlöschen der 
Bestände bei den übrigen zehn Arten in das 20. Jahrhun-
dert fällt.

Zur rezenten autochthonen Brutvogelfauna des Bear-
beitungsgebiets gehören somit 198 Arten, sie schreiten 
in Niedersachsen alljährlich zu Brut (Status I). Hierzu 
zählen Arten wie Haubentaucher, Uhu, Wanderfalke, 
Amsel, Singdrossel, Buchfink und Star. In Niedersachsen 
und Bremen kommen damit 80 % der gegenwärtigen 
deutschen Brutvogelfauna vor (vgl. GEDEON et al. 2014). 
Neu hinzu gekommen als regelmäßiger Brutvogel Nie-
dersachsens ist der Gänsesäger, von dem seit 2005 alljähr-
lich Brutnachweise oder -verdachtsmeldungen einzelner 
Paare vorliegen (KRÜGER et al. 2014, Kap. 7.3). Und das 
Vorkommen des Sprossers in Niedersachsen und Bremen, 
das in der 7. Fassung der Roten Liste noch als das eines 
Brutgastes (Status II) eingestuft war, hat sich inzwischen 
so verstetigt, dass ein regelmäßiges Brüten angenommen 
werden kann und die Art daher nun ebenfalls zur Grup-
pe der Status-I-Arten gerechnet wird.

Tab. 11: Statuseinteilung in der „Allzeit-Liste“ (etwa ab 1800) der 
Brutvogelarten von Niedersachsen und Bremen, Stand 2014

Status Anzahl  
Arten

I regelmäßige Brutvogelart 198

I ex im Bestand erloschene, ehemals regelmäßige 
Brutvogelart 14

II Vermehrungsgast, nur einmalig oder unregel-
mäßig brütend 24

III aktuell regelmäßig brütendes Neozoon 7

Summe: 243

24 Arten haben in Niedersachsen und Bremen bislang als 
Vermehrungsgäste (Status II) gebrütet (Tab. 11), waren 
also maximal drei Jahre in Folge reproduktiv. Bei der 
Bergente geht das Vorkommen als Vermehrungs- oder 
Brutgast bis auf die Zeit vor 1853 zurück, die jüngsten 

„Neuzugänge“ bei den Vermehrungsgästen (Steppenmö-
we, Kiefernkreuzschnabel) stammen aus dem Jahr 2014 
(s. Kap. 7.3).

Die Vermehrungsgäste zählen jedoch nicht zur Brut-
vogelfauna Niedersachsens/Bremens. Dies gilt ebenso 
für die gebietsfremden, durch menschliche Einflüsse 
direkt oder indirekt nach Niedersachsen und Bremen 
gelangten und in Freiheit brütenden Vogelarten (Neo-
zoen): Kanada gans, Nilgans, Rostgans, Brautente, Man-
darinente und Jagdfasan. In diese Gruppe wird hier auch 
die Straßentaube gestellt (vgl. SÜDBECK et al. 2007). 
Unter den Neozoen sind Jagdfasan, Kanadagans, Manda-
rinente und Straßentaube als in Niedersachsen etabliert 
einzustufen, da sie sich seit mind. 25 Jahren bzw. mehr 
als drei Generationen in Freiheit erfolgreich fortpflanzen 
und dabei weitgehend ohne menschliches Zutun ihren 
Bestand halten konnten oder vergrößert haben (s. hierzu 
KRÜGER et al. 2014).

In der Liste der ausgestorbenen Brutvogelarten haben 
sich im Vergleich zur 7. Fassung der Roten Liste einige 
Veränderungen ergeben. Alpenstrandläufer und Wiede-
hopf konnten aus ihr entlassen werden und der frühere 
Status des Bergfinken als Brutvogel in Niedersachsen 
wurde neu interpretiert, weswegen die Art ebenfalls 
nicht mehr als ausgestorben geführt wird. Haselhuhn 
und Auerhuhn hingegen mussten, wie bereits in KRÜGER 
et al. (2014) angekündigt, hinzugefügt werden. Ausführ-
liche Informationen zu diesen Arten und ihrer Einstufung 
finden sich in Kap. 7.3. 

Durch Brutvorkommen von Seidenreiher (KRÜGER et 
al. 2014), Steppenmöwe (RISCH 2014), Zitronenstelze 
(KRÜGER et al. 2014, KRÜGER & FRYE 2014) und Kiefern-
kreuzschnabel (s. Kap. 7.3) ist die Liste der Vermeh-
rungsgäste in Niedersachsen und Bremen gegenüber 
der Roten Liste aus dem Jahr 2007 um vier Arten länger 
geworden. 

In Bezug auf die Bestandsgrößen der in Niedersachsen 
und Bremen vorkommenden Brutvogelarten ist der Buch-
fink mit 1,9 Millionen Paaren die häufigste Art, danach 
folgen Amsel mit 1,4 und Kohlmeise und Ringeltaube 
mit jeweils 1 Millionen Paaren (Tab. 12). Bis einschließ-
lich Rang 10 handelt es sich bei allen Arten (Rotkehlchen, 
Haussperling, Zaunkönig, Blaumeise, Zilpzalp, Mönchs-
grasmücke) um Vögel, die überwiegend im Wald und in 
Siedlungsräumen vorkommen. Da die Bestände aller häu-
figen Brutvogelarten in Niedersachsen und Bremen in der 
Roten Liste 2015 auf die Angaben aus dem neuen Brut-
vogelatlas zurückgehen (KRÜGER et al. 2014), sei an die-
ser Stelle bzgl. weiterer Analysen auf diesen verwiesen.

Tab. 12: Die zehn häufigsten Brutvogelarten in Niedersachsen und 
Bremen

Art Anzahl  
Reviere

Hauptlebensraumtypen

Buchfink 1.900.000 Wald, Siedlung

Amsel 1.400.000 Wald, Siedlung

Ringeltaube 1.000.000 Wald, Siedlung

Kohlmeise 1.000.000 Wald, Siedlung

Rotkehlchen 690.000 Wald, Siedlung

Haussperling 610.000 Siedlung

Zaunkönig 600.000 Wald, Siedlung

Blaumeise 550.000 Wald, Siedlung

Zilpzalp 540.000 Wald, Siedlung

Mönchsgrasmücke 530.000 Wald, Offenland, Siedlung

Mit Blick auf die seltensten Brutvögel des Landes (Tab. 13) 
steht der Brachpieper ganz oben bzw. ganz unten auf 
der Liste. Von dieser Art ließ sich 2014 kein Vorkommen 
mehr feststellen (Details s. Kap. 7.3). Der Brachpieper hat 
hierzulande die Schwelle zum Aussterben wohl bereits 
überschritten, gleichwohl kann es in den nächsten Jahren 
durchaus noch zu Bruten einzelner Paare kommen.

Bei Pfeifente, Spießente, Kleinem Sumpfhuhn, Spros-
ser und Zwergdommel liegen in Niedersachsen und  
Bremen nicht aus jedem Jahr konkrete Brutnachweise  
vor, so dass sie nur unregelmäßig und dabei zumeist 
nur in einem Paar vorzukommen scheinen. Dies geht zu 
einem großen Teil jedoch auf Schwierigkeiten bei der 
Erfassung durch Unzugänglichkeit ihrer Bruthabitate 
oder ihre verborgene und teils nachtaktive Lebensweise 
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Tab. 13: Die seltensten Brutvogelarten in Niedersachsen und Bremen 2014 
(Häufigkeitsklasse „es – extrem selten“,  10 Reviere)

Art Anzahl 
Reviere / 

Brutpaare

Hauptlebensraumtypen

Brachpieper 0 Trockenbiotope/ 
Sonderstandorte

Pfeifente 1 Küste

Spießente 1 Küste, Moore/ 
Verlandungszonen

Kleines  
Sumpfhuhn 1 Moore/Verlandungszonen

Seeregenpfeifer 1 Küste

Lachseeschwalbe 1 Küste

Sprosser 1 Wälder, Offenland (genutzt), 
landwirtschaftliche Flächen

Goldregenpfeifer 2 Moore/Verlandungszonen

Kampfläufer 2
Offenland (genutzt), landwirt-
schaftliche Flächen, Moore/
Verlandungszonen, Küste

Mantelmöwe 3 Küste

Zwergdommel 4 Moore/Verlandungszonen

Kolbenente 6 Binnengewässer

Gänsesäger 7 Binnengewässer

Kornweihe 7 Küste, Moore/ 
Verlandungszonen

Wiedehopf 7 Trockenbiotope/ 
Sonderstandorte

Mittelsäger 10 Küste, Binnengewässer

Rohrdommel 10 Moore/Verlandungszonen

Bienenfresser 10 Trockenbiotope/ 
Sonderstandorte

zurück (vgl. SÜDBECK et al. 2005b). Aktuell ist davon aus-
zugehen, dass sie a) alljährlich in Niedersachsen und  
Bremen brüten und b) wahrscheinlich mit mehr als nur 
den gemeldeten Brutpaaren oder Revieren vorkommen. 

Zum Teil handelt es sich bei den extrem seltenen 
Brutvögeln um Vogelarten mit natürlich bedingter, geo-
graphischer Restriktion: Niedersachsen liegt heute am 
Rande ihres Brutareals. Für Arten wie Brachpieper, See-
regenpfeifer, Lachseeschwalbe, Goldregenpfeifer, Kampf-
läufer, Zwergdommel, Kornweihe und Rohrdommel 
ging das geschlossene Brutgebiet früher jedoch zum Teil 
sogar deutlich über das aktuell besiedelte Gebiet hinaus. 
Sie waren einst in ganz Niedersachsen oder in einzel-
nen Landesteilen verbreitete, lokal teils nicht seltene 
Brutvogelarten. Ihre heutige Seltenheit ist primär das 
Ergebnis großräumiger Lebensraumzerstörung, inten-
sivierter Landnutzung oder allgemein einschneidender 
Landschaftsveränderungen und nicht durch die Tatsache 
bedingt, dass sie sich am Rande ihres Verbreitungsge-
bietes befinden, wo starke Schwankungen der Bestands-
größe bzw. eine natürliche Seltenheit normal sind.

Die Bestände von 29 der 212 in Niedersachsen und 
Bremen brütenden Arten sind aktuell „Vom Aussterben 
bedroht“ (Gefährdungskategorie 1), 18 Arten sind „Stark 
gefährdet“ (Kategorie 2), 23 Arten sind „Gefährdet“ 
(Kategorie 3) und acht Arten sind als „Extrem selten“ 
einzustufen (Kategorie R; Tab. 14). Somit werden derzeit 
43 % aller Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens 
in der Roten Liste geführt. Hinzu kommen – außerhalb 
der eigentlichen Roten Liste stehend – 26 Arten in der 
Vorwarnliste (12 %), während 44 % (94 Arten) als unge-
fährdet beurteilt werden können.

Abb. 10: Die Kornweihe war einst 
Charaktervogel der nordwestdeut-
schen Heidemoore und entsprechend 
weit verbreitet. Heute gibt es in ganz 
Niedersachsen nur noch sieben Paare. 
(Foto: Reinhard Lodzig / birdimagency.
com)
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Die Vögel stammen aus dem Tierpark Cottbus, dem Opel-
Zoo Kronberg (Taunus), dem Zoo Wilhelma in Stuttgart, 
dem Weltvogelpark Walsrode und aus der Wildtier- und 
Artenschutzstation Sachsenhagen, in der auch die Berin-
gung aller Enten erfolgte. 

Seit Projektbeginn halten sich zahlreiche Moorenten 
zur Brutzeit am Steinhuder Meer auf, die nachgewie-
senermaßen dem Projekt entstammen. 2015 schließlich 
wurde erstmalig ein Brüten der Moorente im Projekt-
gebiet nachgewiesen, als Mitte Juni drei Weibchen mit 
zehn, sechs und zwei Jungvögeln auf einem Hochmoor-
gewässer nordöstlich des Steinhuder Meeres beobachtet 
wurden (MELLES & BRANDT i. Dr.).

Noch ist nicht abzusehen, ob es auch in den kommen-
den Jahren (regelmäßig) zu Bruten kommt gibt. Als eta-
bliert ließe sich das Moorenten-Vorkommen erst dann 
einstufen, wenn sich über viele Jahre ohne menschliches 
Zutun eine selbst tragende Population aufbaute und 
hielte. Erst dann könnte die Art für die Rote Liste der 
in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel 
berücksichtigt werden. Der Bestand der Moorente gilt 
insofern weiterhin als erloschen (SÜDBECK & WENDT 
2002, KRÜGER & OLTMANNS 2007).

7.3 Erläuterungen zum Status und zum 
Vorkommen einzelner Arten

Nachfolgend werden zu einigen Arten Erläuterungen 
zum Vorkommen als Brutvogel in Niedersachsen und 
Bremen im Jahr 2014, dem Bezugsjahr dieser Roten Liste, 
gegeben. Dies betrifft vor allem Arten, bei denen sich 
das Vorkommen im Vergleich zur vorigen, 7. Fassung 
der Roten Liste deutlich verändert hat oder bei denen 
sich Änderungen in ihrem Status als Brutvogel gegen-
über den Angaben im aktuellen Brutvogelatlas ergeben 
haben.

Moorente (0 – Ausgestorben)
Im Rahmen eines Projekts zur Wiederansiedlung der 
Moorente am Steinhuder Meer begann der NABU Nie-
dersachsen 2012 mit der Auswilderung von Moorenten. 
Initiiert wurde das Projekt vom Niedersächsischen Um - 
weltministerium im Rahmen des Programms „Arche Nie-
dersachsen“. Die Projektverantwortlichen sind der NABU 
Niedersachsen, die Wildtier- und Artenschutz station 
Sachsenhagen und die Ökologische Schutzstation Stein-
huder Meer (ÖSSM). Von 2012 - 2015 wurden insgesamt 
237 jeweils diesjährige Individuen in die Natur entlassen. 

Abb. 11: Junge führende, weibliche 
Moorente am Steinhuder Meer im Juni 
2015 (Foto: Daniel Towers)

Tab. 14: Bilanz der Roten Liste 2015: Anzahl Arten je Gefährdungskategorie in Niedersachsen und Bremen sowie in den vier Rote-Liste-Regionen

Gefährdungskategorie Niedersachsen / 
Bremen

Watten und  
Marschen (W/M)

Tiefland-West
(T-W)

Tiefland-Ost
(T-O)

Bergland mit  
Börden (B/B)

regelmäßige  
Brutvogelarten 212 100 % 176 100 % 189 100 % 198 100 % 179 100 %

0 14 7 % 12 7% 18 10 % 16 8 % 22 12 %

1 29 14 % 19 11 % 20 11 % 27 14 % 14 8 %

2 18 8 % 11 6 % 11 6 % 14 7 % 11 6 %

3 23 11 % 23 13 % 27 14 % 22 11 % 22 12 %

R 8 4 % 4 2 % 2 1 % 5 3 % 4 2 %

insgesamt gefährdet 92 43 % 69 39 % 78 41 % 84 42 % 73 41 %

V 26 12 % 22 13 % 25 13 % 24 12 % 25 14 %

* 94 44 % 85 48 % 86 46 % 90 45 % 81 45 %
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�  Elbe bei Vierwerder/Grünendeich (2010, 2011, 2014, 
2015): Der Brutplatz liegt in Niedersachsen oder in 
Mecklenburg-Vorpommern (Boizenburg/Vier).

�  Elbe bei Heisterbusch/Mahnkenwerder/Radegaster 
Haken (2012, 2013, 2014): Der Brutplatz liegt wahr-
scheinlich in Niedersachsen (Radegast/Heisterbusch 
oder Vorland Neu Bleckede), evtl. aber auch in Meck-
lenburg-Vorpommern (Gothmann/Mahnkenwerder).

�  Elbe bei Alt Garge (2010, 2012, 2013, 2014, 2015): Der 
Brutplatz liegt sehr wahrscheinlich in Niedersachsen 
(westelbisch Alt Garge oder ostelbisch Garger Werder), 
2015 dort erstmals Nachweis nichtflügger Jungvögel.

�  Elbe-Seitenkanal bei Scharnebeck sowie Ilmenau W 
Barum (2015).

Untere Aller zwischen Frankenfeld und Hodenhagen
�  Böhmemündung S Böhme (2013): 1 Weibchen mit 

mind. zwei nichtflüggen Jungvögeln
�  Alte Leine, Alte Leinemündung und Schlenkteich bei 

Ahlden (2014): insgesamt drei Brutpaare mit vier, drei 
bzw. fünf nichtflüggen Jungvögeln.

Leineaue
�  Leine bei Schliekum/Ruthe S Laatzen (2014): ein Brut-

paar mit drei bis vier Jungvögeln in Höhe des Innerste-
Zuflusses.

Für das Jahr 2014 lässt sich eine Bestandsangabe von  
7 Brutpaaren absichern.

Gänsesäger (R – Extrem selten) 
Im Jahr 2000 wurden in Niedersachsen von der Mittel-
elbe zwischen Barförde und Sassendorf und der Mittel-
weser bei Morsum NW Verden die ersten Brutnachweise 
bzw. -hinweise gemeldet. Aus der Lüneburger Elbtalaue 
liegen dann seit 2003 alljährlich Sommerbeobachtungen 
von Einzelvögeln, Paaren und kleinen Trupps vor. Aus 
den Jahren 2005, 2007 und 2008 gibt es deutliche Hin-
weise, u. a. Junge führende Altvögel, auf Bruten an der 
Elbe im Bereich Vierwerder-Grünendeich-Barförde sowie 
2006 und 2008 im Bereich Heisterbusch-Neu-Bleckede-
Stiepelse. Ein eindeutig zu lokalisierender Nachweis 
durch den Fund einer Bruthöhle gelang dort bisher 
jedoch nicht (CHRISTOPHERSEN et al. 2009). 

2009 wurde unweit entfernt auf der Sude N Preten  ein 
Weibchen mit fünf nicht flüggen Jungvögeln fotografiert 
(S. HOLLERBACH, briefl.), an der Elbe bei Alt-Garge wur-
den zudem sechs bereits flügge Jungvögel beobachtet 
(J. WÜBBENHORST, briefl.). 2005 - 2009 wurden damit in 
jeder Brutsaison Vorkommen registriert, insofern zählt 
die Art seither zu den regelmäßigen Brutvögeln des 
 Landes (vgl. Kap. 2.1). Damit ist der Gänsesäger eine 
neue Brutvogelart Niedersachsens (KRÜGER et al. 2014).

In der Zeit nach 2009 gab es Nachweise von und Hin-
weise auf Bruten von folgenden Orten (WÜBBENHORST 
et al. 2014, SCHMIDT et al. 2014, THYE 2015, J. WÜBBEN-
HORST, S. HOLLERBACH, F.-U. SCHMIDT, briefl.):

Elbtalaue
�  Sude und Rögnitz bei Preten/Sückau (2011, 2014, 

2015): Der Brutplatz liegt wahrscheinlich in Nieder-
sachsen, die Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpom-
mern ist jedoch nahe.

Abb. 12: Der Gänsesäger ist seit einigen Jahren Brutvogel im äußersten Osten Niedersachsens. Dieses Weibchen mit neun Dunenjungen wurde 
auf der Sude bei Sückau, Amt Neuhaus, im Mai 2015 aufgenommen. (Foto: Steffen Hollerbach)
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Rebhuhn (2 – Stark gefährdet)
Zunächst ist unumstritten, dass der Bestand der Art zwi-
schen 1900 und heute sehr stark zurückgegangen ist. 
Das Rebhuhn war früher in Niedersachsen und Bremen 
Charaktervogel der offenen Agrarlandschaft. Jagdstre-
cken belegen seit mindestens den 1930er Jahren einen 
anhaltenden Rückgang (ZANG 1985). Von 1959 - 2005 
verminderte sich die Zahl in Niedersachsen geschossener 
Rebhühner um 97,7 % (TILLMANN et al. 2007). 

Auch mit Blick auf den kurzfristigen Bestandstrend  
ist ein starker Rückgang zu konstatieren. Das DDA-Moni-
toring häufiger Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 
(„Vögel der Normallandschaft“) von 1989 - 2010 doku-
mentiert einen signifikanten Rückgang um im Mittel 
5,2 %/Jahr (KRÜGER et al. 2014), für den Zeitraum von 
2003 - 2014 ist der Trend hochsignifikant negativ mit  
einer mittleren jährlichen Abnahme von -10,3 ±1,8 %  
(A. MITSCHKE, briefl.; Abb. 14). Ein ähnliches Bild liefert 
die Bestandsentwicklung der Art nach Daten der Wild-
tiererfassung (WTE) der Landesjägerschaft Niedersachsen 
1991 - 2013 (GRÄBER et al. 2014).

Das nahezu vollständige Verschwinden von Brache-
flächen in der Landschaft durch den Wegfall des obliga-
torischen Flächenstilllegungssatzes zum 1. Januar 2008 
und der stark gestiegene Anteil an Energiepflanzen- 
Anbaufläche (Abb. 14) bei gleichzeitig deutlichem Rück-
gang von Dauergrünland, Sommergetreide- und Legumi-
nosen-Anbaufläche (s. hierzu Kap. 8) dürften hauptsäch-
lich zu dem drastischen Einbruch der niedersächsischen 
Brutpopulation des Rebhuhns geführt haben (in ähn-
licher Weise betroffen: Fasan). 

Überdies wird ein Anstieg der Kükensterblichkeit 
durch geringe Nahrungsdichten (v. a. Arthropoden) in 
Feldern als Folge der Pestizidanwendungen angeführt 
(vgl. RANDS 1985, POTTS 1986) und schließlich dürften 
auch gestiegene Prädationsraten ursächlich sein, die 
hinsichtlich der in Frage kommenden Beutegreifer fast 
immer auf Rotfüchse zurückzuführen sind (GOTTSCHALK 
& BEEKE 2013, www.rebhuhnschutzprojekt.de, RIS 2015). 
Verschärfend auf die aktuelle Bestandsituation dürften 
sich z. T. auch die strengen Winter 2009/10, 2010/11 und 
2012/13 durch erhöhte Sterblichkeit ausgewirkt haben 
(Abb. 14).

Hinweise darauf, dass der jüngste Rückgang mögli-
cherweise durch Krankheitserreger oder Umweltgifte 
verursacht wurde, ergaben sich bei einer in Bayern 
durchgeführten Ursachenanalyse jedenfalls nicht 

(SCHMITZ 2014). Auch Zwischenergebnisse einer nieder-
sächsischen Studie zeigen, dass sich keine Seuche durch 
die Population zieht. Krankheitserreger fanden sich 
insbesondere in Küken – was an und für sich nicht unge-
wöhnlich ist –, die zu einem hohen Anteil (42 %) nur 
mäßig oder schlecht genährt waren (Stiftung Tierärzt-
liche Hochschule Hannover, Institut für Terrestrische und 
Aquatische Wildtierforschung; N. CURLAND, briefl.).

Nach GRÄBER et al. (2014) gingen die Bestände in 
Niedersachsen in insgesamt elf von der Art besiedelten 

„Naturregionen“ Niedersachsens 2005 - 2013 um bis zu  
75 % zurück (Spanne: -30 % bis -75 %, arithmetisches 
Mittel: -51 %). Das Rebhuhn ist landesweit inzwischen 
so selten geworden, dass die Landesjägerschaft Nieder-
sachsen seit 2012 von allen Mitgliedern einen freiwilli-
gen Verzicht der Rebhuhnbejagung fordert (im Land 
Bremen wird bereits seit 1980 auf die Rebhuhnjagd ver-
zichtet). Dieser Empfehlung wurde in den letzten Jah-
ren weitgehend gefolgt. 2013 wurden landesweit noch 
101  Reb hühner erlegt und 219 als Fallwild gemeldet 
(GRÄBER  et al. 2014). Aufgrund der anhaltenden Rück-
gänge sollte weiterhin und dabei vollständig auf eine 
Bejagung des  Rebhuhns verzichtet werden.

Mit den beiden abgesicherten Trendangaben –  für  d en 
langfristigen und den kurzfristigen Zeitraum –  stehen 
zwei Kriterien für die Gefährdungseinstufung fest. Die 
Angabe für das dritte Kriterium, die Ermittlung bzw. 
die Angabe einer Bestandsgröße, gestaltet sich etwas 
schwieriger. Wegen stark voneinander abweichenden 
Bestandsangaben zwischen Ornithologen und Jäger-
schaft wurden 2002 - 2006 in 123 Jagdbezirken in Nie-
dersachsen gemeinsame Erfassungen durchgeführt. Auf 
Basis der Ergebnisse wurde der Bestand auf 30.000 Paare 
hochgerechnet (TILLMANN et al. 2007). Diese Zahl konn-
te durch die – methodisch nicht vergleichbaren – Erfas-
sungen zum neuen Brutvogelatlas 2005 - 2008 allerdings 
nicht (mehr) bestätigt werden (7.000 - 15.000 Paare, geo-
metrisches Mittel: 10.000 Paare; KRÜGER et al. 2014).

Unter Hochrechnung der Ergebnisse der WTE aus rund 
83 % der Jagdbezirke in Niedersachsen auf die Landesflä-
che ergibt sich für das Jahr 2014 ein Bestand von 11.278 
Paaren bzw. eine Siedlungsdichte von 0,42 Paaren/100 ha 
Offenland (WILDTIERERFASSUNG NIEDERSACHSEN 2014, 
LANDESJÄGERSCHAFT NIEDERSACHSEN; E. STRAUSS, 
briefl.). Die Erfassungen in den Jagdbezirken im Rahmen 
der WTE haben sich beim Rebhuhn in der Vergangenheit 
als belastbar erwiesen (TILMANN et al. 2007). 

Abb. 14: Indices der Bestandsentwicklung  
des Rebhuhns in Niedersachsen und  
Bremen (orange Linie, 2006 = 100 %,  
Fahnen = Standardfehler, p < 0,01)  
und der Entwicklung des Energiepflanzen- 
anbaus in Niedersachsen 2003-2014 
(Anbaufläche für Biodiesel, Bioethanol 
sowie Biogas-Acker und Biogas-Grünland;  
grüne Linie, 2006 = 100 %). Die grauen  
Säulen kennzeichnen Kältewinter 
(Zahlen = Kältesumme nach Hellmann/ 
Anzahl Schneetage, DWD-Station 
Hannover)
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Abb. 13: Ein Feldvogel im „freien Fall“: das Rebhuhn. (Foto: Willi Rolfes)
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MANN & NICKLASCH 1995, KLAUS & BERGMANN 2004; 
Auerhuhn 1974 - 2003, KNOLLE 1987, SIANO et al. 2006) 
haben nicht bzw. nicht dauerhaft zum Erfolg geführt. So 
wurden auch im Zuge der Atlaskartierungen 2005 - 2008 
keine Vorkommen mehr gefunden (KRÜGER et al. 2014). 

Haselhuhn und Auerhuhn werden daher konsequen-
terweise als in Niedersachsen/Bremen ausgestorben ge -
führt. Da bei beiden Arten das Jahr des jeweils letzten 
Brutvorkommens nicht genau bekannt ist, wird es hier 
auf „spätestens 2000“ festgelegt. Angesichts der gene-
rellen Schwierigkeiten bei der Wiederansiedlung von 
Raufußhühnern und dem Scheitern aller bisherigen Pro-
jekte in Mitteleuropa (u. a. KLAUS & BERGMANN 2004, 
WÜBBENHORST & PRÜTER 2007) ist nicht abzusehen, 
dass beide Arten sich wieder als Brutvögel in Niedersach-
sen etablieren könnten. 

Zwergsumpfhuhn (nicht bewertet)
Am 12. Juni 2014 wurden im NSG „Borgfelder Wümme-
wiesen“ (Bremen), unweit vom Hexenberg und von der 
Landesgrenze zu Niedersachsen, zwei rufende Zwerg-
sumpfhuhn-Männchen registriert. Neben den Zwerg-
sumpfhühnern riefen in diesem 2014 besonders feuchten 
bis nassen Teilbereich der Wümmeniederung auch ein-
zelne Tüpfelsumpfhühner und Wasserrallen. Im Rahmen 
einer Bruterfolgskontrolle wurden von P. Becker am 
6. August 2014 dort zwei nicht-flügge Jungvögel des 
Zwergsumpfhuhns gefangen, die aufgrund ihres Alters-
unterschieds aus zwei verschiedenen Bruten stammen 
müssen (P. BECKER, pers. Mitt.). 

Angesichts der Meldungen über weiter anhaltende 
Bestandsrückgänge bei der Art in fast allen Landes teilen 
und inzwischen großflächigem Fehlen als Brutvogel 
erscheint es aktuell jedoch nahezu ausgeschlossen, dass 
in Niedersachsen noch mehr als 10.000 Paare der Art 
vorkommen. Sicher ist mit Blick auf die Rote Liste jeden-
falls, dass der Gesamtbestand für das Bezugsjahr 2014 
bei unter 15.000 Paaren liegt und die Art damit gemäß 
Häufigkeitslassen-Einteilung den „mäßig häufigen“ 
(1.501 - 15.000) Arten zuzuordnen ist (Kriterium 1).

Bei Anwendung des Einstufungsschemas zur Einord-
nung von Brutvogelarten in die verschiedenen Gefähr-
dungskategorien (Kap. 2.6, Tab. 5) ergibt sich somit die 
Rote-Liste-Kategorie 2 „Stark gefährdet“. Das Vorkom-
men der Art unterliegt zusätzlich bestimmten Risiko-
faktoren, da unzweifelhaft „konkret und begründet zu 
erwarten“ (LUDWIG et al. 2005) ist, dass sich durch die 
o. a. Veränderungen in der Landbewirtschaftung etc. die 
Bestandsentwicklung der Art in Niedersachsen in den 
nächsten zehn Jahren weiter insgesamt verschlechtern 
wird (s. Kap. 8). Die Risikofaktoren können sich im Ein-
stufungsschema jedoch nicht weiter auswirken.

Haselhuhn und Auerhuhn (0 – Ausgestorben) 
Bei den bis 2005 (KRÜGER & OLTMANNS 2007) als Brut-
vögel des Landes vermuteten Arten Haselhuhn und Auer-
huhn gibt es seit weit mehr als zehn Jahren keine kon-
kreten Hinweise auf im Freien von Menschen unbeein-
flusst existierende Brutvorkommen. Wiederansiedlungs-
projekte in Niedersachsen (Haselhuhn 1986 -1994, BERG-

Abb. 15 u. 16: Nicht-flügges Zwergsumpfhuhn (vorne) und junge Wasserralle (hinten; Foto: Martin Gottschling), zweites nicht-flügges 
Zwergsumpfhuhn (Foto: Stefan Pfützke), Borgfelder Wümmewiesen im August 2014
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Stelzenläufer (nicht bewertet)
2014 brüteten in Niedersachsen zwei Paar Stelzenläufer. 
Das eine Paar brütete erfolgreich in einem geöffneten 
Sommerpolder (Cappel-Dorum) an der Wurster Küste im 
EU-Vogelschutzgebiet „Niedersächsisches Wattenmeer 
und angrenzendes Küstenmeer“ (T. SCHIKORE, briefl.) 
und zog zwei Junge groß. In dem Gebiet waren zuvor 
durch die Nationalparkverwaltung umfangreiche Natur-
schutzmaßnahmen durchgeführt worden. Dort hielt 
sich noch ein weiteres Paar der Art auf, ohne jedoch zu 
brü ten. Das zweite Brutpaar siedelte im EU-Vogelschutz-
gebiet „Marschen am Jadebusen“ an den noch jungen 
Kleipütten bei Diekmannshausen in Sichtweite des See-
deichs, war aber erfolglos (G. REICHERT, briefl.).

Letztmalig hatten Stelzenläufer 1999 und 2000 in Nie-
dersachsen erfolgreich gebrütet (Günnemoor, Landkreis 
Osterholz; T. SCHIKORE, briefl.). Die Art ist somit weiter-
hin als unregelmäßiger Brutvogel im Berichtsgebiet ein-
zustufen (Status II).

Goldregenpfeifer (1 – Vom Aussterben bedroht)
Mitte der 1980er Jahre brach der im Mittel 35 Paare 
umfassende Bestand des Goldregenpfeifers stark ein und 
schrumpfte bis 1993 auf neun Paare. Mit Hilfe eines spe-
ziell aufgelegten Goldregenpfeifer-Schutzprogramms 

Überdies wurden am 2. Juni 2014 während einer Abend-/
Nachtkartierung in Teilbereichen des Mittleren Wietings-
moores, Landkreis Diepholz, zwei balzende Männchen 
der Art festgestellt. Eine Kontrolle am 4. Juni 2014 er -
brach  te den Nachweis nur noch eines balzendes Vogels, 
der zweite konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. 
Am 18. Juli 2014 verlief eine Bruterfolgskontrolle durch  
P. Becker erfolglos. Der gesunkene Wasserstand im Ge biet 
könnte dabei zum Abbruch einer möglichen Brut geführt 
haben (T. OBRACAY, briefl.).

Neben vier Brutnachweisen der Art in den Jahren 1927, 
1961 (zwei) und 1983 und einigen Brutverdachtsfällen in 
den Jahren 1956 -1983 (BECKER 1985) stellen die bremi-
schen Vorkommen 2014 den erst fünften und sechsten 
Nachweis von Reproduktion des Zwergsumpfhuhns im 
Berichtsgebiet dar. Die Art ist daher als Vermehrungsgast 
(Status II) eingestuft.

Außerhalb von Niedersachsen und Bremen brütet das 
Zwergsumpfhuhn seit 2005 alljährlich in Mecklenburg-
Vorpommern und seit 2008 in Hessen. In beiden Ländern 
waren umfangreiche Naturschutzmaßnahmen, die seicht 
unter Wasser stehende, relativ locker mit schmalblätt-
riger Vegetation bewachsene Feuchtgebiete schufen, für 
die Ansiedlung der Art ausschlaggebend (STÜBING & 
SACHER 2012).

Abb. 17: Stelzenläufer-Paar mit zwei ein bis zwei Tage alten Jungvögeln im Sommergroden Cappel-Dorum im Juni 2014 (Foto: Sonja 
Maehder). Abb. 18: Nachbrutzeitliche Rast eines adulten Stelzenläufers mit Jungvogel am Jadebusen im August 2014 (Foto: Matthias Hunger)

Abb. 19: Entwicklung des 
Goldregenpfeifer-Bestandes 1980-2014  
(Daten: Staatl. Vogelschutzwarte)
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Alpenstrandläufer (1 – Vom Aussterben bedroht)
Das Vorkommen des Alpenstrandläufers als regelmä-
ßiger Brutvogel in Niedersachsen erlosch spätestens 
1985. Folgerichtig wurde die Art in den Fassungen der 
Roten Listen von 1995, 2002 und 2007 als „Ausgestor-
ben“ eingestuft (HECKENROTH 1995, SÜDBECK & WENDT 
2002, KRÜGER & OLTMANNS 2007). An dieser Einstufung 
änderten auch zwei Brutnachweise 2001 und 2002 vom 
Dollart nichts. 

2008 bestand starker Brutverdacht für wenigstens 
ein Paar (ggf. 1 - 2 weitere Paare) in einem wiederver-
nässten Hochmoor in der Teufelsmoorregion im Zentrum 
der Stader Geest. Dort bestand auch in den Jahren 2009 
und 2010 Brutverdacht für 1 - 2 Paare, von 2011 bis 2014 
jedoch nicht (KRÜGER et al. 2014). Allerdings wurde 2013 
für das Dollartvorland ein Brutverdacht gemeldet.

In jüngster Vergangenheit hat es damit einige neue 
Vorkommen gegeben, zwei davon innerhalb der letzten 
fünf Jahre (Bezugsjahr 2014), so dass eine Wiederbesied-
lung im Bereich des Möglichen liegt. Nach den Kriterien 
zur Statuseinteilung der Roten Liste (s. Kap. 2.1) muss der 
Alpenstrandläufer daher in die Kategorie 1 aufgenom-
men werden. 

erholten sich die lokalen Bestände kurzzeitig vor allem   
in der Esterweger Dose und im Bourtanger Moor. 1999 
wurde der niedersächsische Gesamtbestand wieder auf 
22 Reviere geschätzt, die sich auf die Esterweger Dose 
(11), das Dalum-Wietmarscher und Georgsdorfer Moor 
(6) und die Diepholzer Moorniederung (5) verteilten. 

Seitdem war die Bestandsentwicklung jedoch wie-
der rückläufig, obwohl weiterhin intensive Schutzmaß-
nahmen durchgeführt wurden. Zuletzt wurden in den 
Brutperioden der Jahre 2012 drei, 2013 vier und 2014 
schließlich nur noch zwei Revierpaare der Art registriert. 
Trotz intensiver Kontrollen vor Ort gelangen seit 2012 
keine Brutnachweise mehr. Der Brutbestand des Gold-
regenpfeifers ist daher in Niedersachsen akut vom Erlö-
schen bedroht. Nach wie vor ist die Art jedoch Brutvogel 
des Landes Niedersachsen und bliebe es selbst bei anhal-
tend ausbleibender Reproduktion solange, wie zumin-
dest ein Brüten aufgrund von Verhaltensbeobachtungen 
etc. vermutet werden kann. 

Bruchwasserläufer (1 – Vom Aussterben bedroht)
In den Jahren 1999 bis 2002 bestand im Toten Moor am 
Steinhuder Meer für ein Paar jeweils starker Brutver-
dacht. Seither zählt die Art wieder zu den Brutvögeln des 
Landes („Vom Aussterben bedroht“; SÜDBECK & WENDT 
2002, KRÜGER & OLTMANNS 2007). 2005 hat ein Paar 
im wiedervernässten Huvenhoopsmoor gebrütet, 2009 
bestand Brutverdacht für ein Paar in einer wiederver-
nässten Hochmoorfläche in der Diepholzer Moorniede-
rung und 2010 befand sich in wiedervernässten Flächen 
im Südosten der Esterweger Dose vermutlich ein Revier 
(KRÜGER et al. 2014). 

Damit hat es innerhalb der letzten fünf Jahre in Nie-
dersachsen ein Vorkommen des Bruchwasserläufers 
gegeben, was es rechtfertigt, die Art weiterhin als (vom 
Aussterben bedrohten) Brutvogel zu führen, auch wenn 
aus dem Jahr 2014 selbst keine Meldungen vorliegen (vgl. 
Kap. 2.1). Angesichts der Unzugänglichkeit vieler poten-
zieller Brutgebiete und der Schwierigkeiten, Brutnach-
weise zu erbringen, ist es jedoch möglich, dass es ohne-
hin alljährlich Brutvorkommen in Niedersachsen gibt.

Abb. 20: Brutvorkommen (Brutnachweis/
Brutverdacht) des Alpenstrandläufers in 
Niedersachsen 1980-2014  
(Daten: Staatl. Vogelschutzwarte)
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Steppenmöwe (Nicht bewertet)
2014 fand eine Brut eines artreinen Steppenmöwen-
paares am Koldinger See im NSG „Leineaue zwischen 
Ruthe und Koldingen“, Region Hannover, auf einer 
gleichzeitig von etwa 50 Kormoranpaaren besetzten 
Insel statt. Das Nest befand sich neben einem abge-
storbenen Baum am Boden. Die ersten Eier wurden am 
30. April registriert. Nach einer Bebrütungszeit von vier 
Wochen konnte dann am 29. Mai ein Küken entdeckt 
werden, welches vor allem mit Fischen (Rotauge oder 
Rotfeder) gefüttert wurde. Am 9. Juli flog das einzige 
Junge der Brut aus (RISCH 2014). Dabei handelt es sich 
um den ersten Brutnachweis der Art in Niedersachsen 
und Bremen, die Art ist ein Vermehrungsgast (Status II).

Die Steppenmöwe stammt ursprünglich aus Südost-
europa und Mittelasien. In den 1990er Jahren fand eine 
Ausdehnung des Brutgebiets nach Nordwesten statt, 
in dessen Verlauf es im Jahr 2000 zu ersten Bruten in 
Sachsen und Brandenburg kam, später auch in Sachsen-
Anhalt (GEDEON et al. 2014). 

Lachseeschwalbe (1 – Vom Aussterben bedroht)
Aktuell steht es sehr schlecht um den Fortbestand des 
niedersächsischen Lachseeschwalben-Vorkommens. In 
den Jahren 2005 - 2008 lag der Bestand immerhin noch 
im Mittel bei drei Paaren (KRÜGER et al. 2014), die im 
Bereich der niedersächsischen Elbmündung siedelten. 
Von 2011 - 2013 gab es ein Vorkommen (Brutverdacht) 
auf Langeoog und seit 2012 schreitet alljährlich ein  
Paar am Jadebusen zur Brut (REICHERT & WEINBECKER 
2014). An der Unterelbe gibt es indes seit Jahren keine 
konkreten Hinweise auf Bruten. Zwar werden dort all-
jährlich Altvögel zur Brutzeit beobachtet, doch scheinen 
diese inzwischen sämtlich auf der gegenüberliegenden 
Elb seite im Vorland des schleswig-holsteinischen Neufel-
derkoogs zu brüten. Dort werden die Vögel der 2014  
34 Brutpaare umfassenden Kolonie seit 2011 durch Ein-
zäunung zur Brutzeit, konsequente Prädatorenkontrol-
le und eine kontinuierliche Bewachung gut geschützt 
(MELUR 2014). Für Niedersachsen und Bremen bedeutet 
dies jedoch, dass der Bestand mit nur mehr einem ein-
zigen Paar 2014 akut vom Aussterben bedroht ist. 

Abb. 21: Der ausgebrütete Jung-
vogel neben einem Altvogel der 
Steppenmöwe am Brutplatz auf der 
„Kormoraninsel“ am Koldinger See  
im Juni 2014 (Foto: Reinhard Girndt)

Abb. 22: Brütende Lachseeschwalbe am 
Jadebusen im Mai 2012  
(Foto: Thorsten Krüger)
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Wiedehopf (1 – Vom Aussterben bedroht)
Zwischen 1980 und 1985 siedelte der Wiedehopf in Nie-
dersachsen nur noch an einigen Stellen im Wendland 
und an einem Ort in der Lüneburger Heide. Letztmalig 
hatte es 1994 eine Brut auf dem Truppenübungsplatz 
Munster, Heidekreis, gegeben (KRÜGER et al. 2014). Bei 
der Erstellung der vorigen Fassung der Roten Liste 2007 

lag dieser letzte Brutnachweis bereits 13 Jahre zurück. 
Insofern musste die Art in Niedersachsen und Bremen in 
ihrem Bestand als erloschen eingestuft werden (KRÜGER 
& OLTMANNS 2007). 

Seit einigen Jahren gibt es jedoch wieder einzelne 
Brutvorkommen in Niedersachsen: 2008 brütete ein 
Paar in Prezelle im Wendland und 2009 kam es in der 

Abb. 24: Wiedehopf in der Nemitzer 
Heide im Mai 2015  
(Foto: Justus Maierhofer)

Abb. 23: Entwicklung des nieder-
sächsischen Wiedehopf-Bestandes  
1990 - 2014 (Daten: Staatl. Vogel-
schutzwarte)

Abb. 25: Ausschnitt eines Wiedehopf-
Reviers in der Nemitzer Heide  
(Foto: Justus Maierhofer)
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Nemitzer Heide östlich Lüchow zu einer Brut, zusätzlich 
bestand dort Brutverdacht für ein weiteres Paar (jeweils 
Landkreis Lüchow-Dannenberg). 

Seit 2011 gibt es in Niedersachsen wieder regelmäßig, 
d. h. alljährlich Brutvorkommen, die aus den Gebieten 
Nemitzer Heide (J. MAIERHOFER, briefl.), Truppenübungs-
platz Bergen (B. WASCHKOWSKI, pers. Mitt.), NSG Lüne-
burger Heide (S. WORMANNS, pers. Mitt.) sowie von ver-
schiedenen Orten im Landkreis Lüchow-Dannenberg  
(H.-J. KELM, briefl.) gemeldet wurden und 2014 bei 
zusammen sieben Brutpaaren lagen (Abb. 23). 

Es bleibt abzuwarten, ob diese Vorkommen aus dem 
östlichen Niedersachsen den Beginn einer dauerhaften 
(Wieder-)Besiedlung des Landes markieren. Zumindest 
jedoch rechtfertigt die neuerliche Entwicklung, u. a. mit 
Brutnachweisen aus drei aufeinanderfolgenden Jahren, 
die Wiedereinstufung des Wiedehopfs als regelmäßigen 
Brutvogel in Niedersachsen und Bremen (Status I).

Haubenlerche (1 – Vom Aussterben bedroht)
Kaum eine Vogelart hat in Niedersachsen in den letzten 
40 Jahren so dramatisch im Bestand abgenommen wie 
die Haubenlerche. Für 1960 -1970 wurde der Bestand auf 
10.000 -15.000 Brutpaare geschätzt (ZANG 2001), doch 
schon in dieser Zeit hatte der Rückgang eingesetzt. Für 
1985 wurde ein Bestand von unter 1.000 Brutpaa ren ange-
nommen (HECKENROTH & LASKE 1997), eine landes weite 
Erhebung 1998 erbrachte 80 - 90 Paare (ZANG & SÜDBECK 
2000), im Zeitraum 2005 - 2008 lag er noch bei 60 Revie-
ren (KRÜGER et al. 2014).

Aktuell bestehen letzte Brutvorkommen in Nieder-
sachsen in den Landkreisen Gifhorn, Hildesheim, Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg und Uelzen. Im Rahmen eines 
Gemeinschaftsprojekts der Landkreise Lüneburg und 
Uelzen wurden 2015 die Bestände in beiden Landkreisen 
systematisch erfasst (WELLMANN i. Vorb.). Die Erfassung 
sowie Abfragen aus den übrigen besiedelten Räumen 
(A. HILL, K.-W. KIRSCH, J. PIECHA) lassen auf einen Lan-
desbestand von höchstens 20 Revieren schließen. Dabei 
wurden 2015 nur vier erfolgreiche Bruten dokumentiert. 
Auch in den letzten Rückzugsgebieten im Land nimmt 
die Haubenlerche somit weiter ab. 

Die Haubenlerche ist eine Brutvogelart mit höchster Pri-
orität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in 
Niedersachsen (NLWKN 2011a, b). Biotopverbessernde 
Maßnahmen sowie Änderungen in der Unterhaltung 
von Grünflächen im Siedlungsraum sollen kurzfristig im 
Bereich der letzten Brutplätze umgesetzt werden. In die 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel in Niedersachsen 
und Bremen wurde die Haubenlerche erstmals 1991 als 

„Gefährdet“ aufgenommen. Seit der 6. Fassung aus dem 
Jahr 2002 gilt der Bestand der Art als „Vom Aussterben 
bedroht“.

Brachpieper (1 – Vom Aussterben bedroht)
Von 1999 an wurde die Art als Brutvogel in Niedersach-
sen und Bremen nur noch in der Nemitzer Heide (Wend-
land) nachgewiesen, nahm aber trotz spezieller, von 
der Staatlichen Vogelschutzwarte initiierter Habitat-
Pflegemaßnahmen weiterhin ab. 2005 - 2008 verringer-
te sich die Zahl der Reviere von sechs auf zwei, nur in 
zwei Jahren gab es je eine erfolgreiche Brut (KRÜGER et 
al. 2014). 2009 - 2012 wurde alljährlich ein Weibchen im 
Gebiet registriert, bei über jeweils das gesamte Frühjahr 
betrachtet insgesamt vier revieranzeigenden Männchen. 

Letztmalig brüteten Brachpieper 2011 in der Nemitzer 
Heide, 2013 und 2014 wurde die Art nicht mehr im 
Gebiet nachgewiesen (J. MAIERHOFER, briefl.). Da lei-
der auch aus anderen Gebieten in Niedersachsen keine 
bestätigten und belastbar dokumentierten Vorkommen 
gemeldet wurden, könnte dies das (vorläufige) Ende 
der regelmäßigen Besiedlung Niedersachsens durch den 
Brachpieper bedeuten. Erfolgt auch in den kommenden 
Jahren keine Reproduktion, gilt der Bestand der Art als 
erloschen. 

Abb. 26: Diese im Mai 2015 in Suder-
burg bei Uelzen fotografierte Hauben-
lerche ist eine der letzten ihrer Art in 
Niedersachsen und Bremen.  
(Foto: Lars Wellmann)
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Zitronenstelze (Nicht bewertet)
2013 wurde im Polder Glies in der Geesteniederung bei 
Sellstedt, Landkreis Cuxhaven, eine Brut von Zitronen-
stelzen (Nominatform) registriert. Sie verlief mit dem 
Flüggewerden dreier Jungvögel erfolgreich (KRÜGER & 
FRYE 2014). Nach einer ebenfalls erfolgreichen Brut im 
Jahr 2005 in einem vom Polder Glies nur 65 km entfernt 
liegenden, wiedervernässten Hochmoor (Büschelsmoor, 
Landkreis Rotenburg; KRÜGER et al. 2014) stellt diese 
Feststellung erst den dritten Brutnachweis eines artrei-
nen Zitronenstelzen-Paares und erst den zweiten Nach-
weis einer erfolgreichen Brut in Deutschland dar. Das 
Brutvorkommen der Art in Niedersachsen und Bremen   
ist damit unregelmäßig (Status II).

Bergfink (Nicht bewertet)
Im Jahr 1968 fand auf Wangerooge eine erfolgreiche 
Brut statt, 1970 bestand auf Langeoog bei einem Paar 
Brutverdacht und 1971 nistete jeweils ein Paar erfolg-
reich auf Borkum sowie am Jadebusen zwischen Seefeld 
und Schwei. Aus den Verhaltensweisen der beobachte-
ten Bergfinken ergeben sich ferner für das Jahr 1973 ein 
Brutverdacht auf Baltrum und für 1979 ein Brutnachweis 
auf Neuwerk. Darüber hinaus liegen einige Hinweise auf 
Brutvorkommen von Wangerooge und Borkum aus den 
Jahren seit 1972 vor, allerdings wurden weitere Bruten 

dabei nicht bestätigt und es kann sich insofern jeweils 
auch um einfache Feststellungen revieranzeigender 
Männchen zur Brutzeit gehandelt haben (Übersicht: 
ZANG 2009a). Dies trifft auch auf alle Meldungen jün-
geren Datums zu, so von Scharhörn seit 2000 oder von 
der Ostfriesischen Festlandsküste. Konkrete Brutnach-
weise liegen nicht vor. 

In der 6. und 7. Fassung der Roten Liste der in Nie-
dersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel wurden 
die vorgenannten Brutverdachtsfälle und -nachweise 
als regelmäßiges Vorkommen des Bergfinken Ende der 
1960er/Anfang der 1970er Jahre gewertet. Durch das 
Fehlen von Brutnachweisen in der Zeit danach gelang die 
Art automatisch in die Gefährdungskategorie „0  –  Aus-
gestorben“. Tatsächlich lagen Ende der 1960er/Anfang 
der 1970er Jahre jedoch nicht aus drei aufeinanderfol-
gen Jahren Brutnachweise der Art vor, die eine Einstu-
fung als (zumindest kurzzeitig) regelmäßige Brutvogelart 
Niedersachsens gerechtfertigt hätte (s. hierzu Kap. 2.1). 

Losgelöst davon war und ist das Vorkommen von 
Bergfinken in Niedersachsen deutlich außerhalb des 
eigentlichen, von Fennoskandien bis Kamtschatka lie-
genden Brutareals ohnehin klar das eines Vermehrungs-
gastes (Status II). Insofern wird die Art in dieser Roten 
Liste auch nicht mehr als „ausgestorben“ aufgeführt.

Abb. 27: Entwicklung des Brachpieper-
Bestandes in der Nemitzer Heide 2000-
2014 (Daten: Staatl. Vogelschutzwarte)

Abb. 28: Farbmarkierter Brachpieper in 
der Nemitzer Heide im Juli 2010  
(Foto: Justus Maierhofer)
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regelmäßig brütend im Nest beobachtet werden konnte.  
Zwischenzeitlich wurde das Weibchen immer wieder 
vom Männchen gefüttert. Am 15. März zog jedoch ein 
Orkantief („Ulla“) über Niedersachsen hinweg, wodurch 
noch am selben Tag das Brutnest etwas abrutschte und 
ein weiteres, zwischenzeitlich angelegtes Nest zerstört 
wurde . Die traurige Bilanz nach Durchzug des Orkans 
lautete am 18. März schließlich: zwei Brutnester zum 
Zeitpunkt des Schlüpfens der Jungvögel zerstört bzw. aus 
den Bäumen geweht, ein weiteres Brutnest aufgegeben. 

Wenige Tage später wurde unweit in einer Kiefer ein 
neues Nest entdeckt, ein Männchen warnte intensiv, und 
am 23. März waren drei neue Nester angelegt worden. 
Der Status blieb im weiteren Verlauf jedoch unklar, bei 
einer Kontrolle am 25. März konnten dort jeweils keine 
Aktivitäten beobachtet werden. Noch bis zum 18. April 
wurden allerdings vereinzelt Kiefernkreuzschnäbel im 
Gebiet beobachtet oder gehört (A. TORKLER u. v. a.). 

Auch wenn die ersten drei Bruten letztlich erfolglos 
waren und der Brutstatus im weiteren Verlauf unklar 
geblieben ist, stellen die beschriebenen – und dabei in 
allen Stadien hervorragend dokumentierten – Vorkom-
men die ersten belegten Brutnachweise in Niedersachsen 

Kiefernkreuzschnabel (Nicht bewertet)
Im Winter 2013/2014 erfolgte ein in dieser Stärke noch 
nie dokumentierter Einflug von Kiefernkreuzschnäbeln 
nach Deutschland und Mitteleuropa. In Verlauf dessen 
wurden häufiger Kiefernkreuzschnäbel in Niedersachsen 
insbesondere in einzelnen Wäldern im Landkreis Cux-
haven sowie im Landkreis Celle beobachtet. 

Herausragend war dabei ein Trupp von 61 Kiefern-
kreuzschnäbeln, der am 5. Januar 2014 in einem lichten 
Nadelwaldgebiet (Winkelförthsheide) bei Höfer NW  
Celle bemerkt wurde und dort über Wochen blieb. Am 
23. Ja nuar hielten sich dort sogar 80 Kiefernkreuzschnä-
bel auf und bei einigen Individuen wurde dabei erstmals 
Revierverhalten festgestellt. Am 17. Februar schließlich 
wurde ein Weibchen beim Nestbau beobachtet. Ab dem 
20. Februar hatte das Gros der Kiefernkreuzschnäbel das 
Gebiet verlassen und es waren nur noch territoriale, ins-
gesamt sehr heimlich agierende Vögel anwesend. 

Am 22. Februar wurden drei Reviere festgestellt, 
wobei in einem von diesen das inzwischen fertige Nest 
durch das Weibchen noch ausgekleidet wurde. Ab dem 
23. Februar begann offensichtlich das Brutgeschäft, in 
dessen Verlauf das Weibchen noch bis zum 15. März 

Abb. 29: Balzfütterung bei einem 
Kiefernkreuzschnabel-Paar bei Höfer im 
Januar 2014 (Foto: Gerd Rotzoll)

Abb. 30: Kiefernkreuzschnabel-
Weibchen mit Nistmaterial im Schnabel 
auf dem Weg zum späteren Brutnest 
(unterhalb rechts davon) bei Höfer im 
Februar 2014 (Foto: Fabian Bindrich)
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Tab. 15: Veränderungen zwischen den Roten Listen 2007 und 2015: 
Ab-, Um- und Höherstufungen von Arten in eine andere 
Gefährdungskategorie

Abstufung (geringere Gefährdung), 31 Arten

von � nach Anzahl Art(en)

0 � 1 2 Alpenstrandläufer, Wiedehopf

1 � 2 5 Fischadler, Tüpfelsumpfhuhn, Grau-
specht, Drosselrohrsänger, Ortolan

1 � 3 1 Steinkauz

1 � R 1 Mittelsäger

2 � 3 2 Weißstorch, Wanderfalke

2 � * 1 Nebelkrähe

3 � V 9

Wachtel, Zwergtaucher, Rohrweihe, 
Waldohreule, Eisvogel, Kleinspecht, 
Heidelerche, Nachtigall, Gartenrot-
schwanz

3 � * 4 Uhu, Grünspecht, Rohrschwirl,  
Schilfrohrsänger

R � * 1 Weißwangengans

V � * 5 Haubentaucher, Teichhuhn, Saatkrähe, 
Uferschwalbe, Teichrohrsänger

Umstufung, 3 Arten

von � nach Anzahl Art(en)

0 � nb 1 Bergfink (nun als Status II-Art betrach-
tet und daher nicht mehr bewertet)

nb � R 2 Gänsesäger (neue Brutvogelart), 
Sprosser (nun regelmäßig Brutvogel)

Höherstufung (stärkere Gefährdung), 24 Arten

von � nach Anzahl Art(en)

1 � 0 2 Haselhuhn, Auerhuhn

2 � 1 3 Kornweihe, Bekassine,  
Trauerseeschwalbe

3 � 1 2 Sandregenpfeifer, Sperbergrasmücke

3 � 2 2 Rebhuhn, Turteltaube

V � 3 5 Waldlaubsänger, Star, Grauschnäpper, 
Trauerschnäpper, Bluthänfling

* � 1 1 Küstenseeschwalbe

* � V 9
Graureiher, Habicht, Blässhuhn, Tannen- 
häher, Gelbspötter, Gartengrasmücke, 
Kernbeißer, Stieglitz, Goldammer

dar, nachdem aus dem Berichtsgebiet bisher lediglich 
nicht weiter dokumentierte Brutverdachtsfälle vorlagen 
(ZANG 2009b). 

Auch an anderen Stellen in Niedersachsen wurden im 
Frühjahr 2014 Kiefernkreuzschnäbel mit Revierverhal-
ten registriert (Gesang, Balzfütterungen, Warnverhalten, 
Nistmaterialsuche), die weitere Vorkommen möglich 
erscheinen lassen. In den benachbarten Niederlanden 
wurde ein Brutvorkommen registriert (BOS 2015). Die 
Brutnachweise rücken historische Angaben über Brutvor-
kommen (ZANG 2009b) in ein anderes Licht. Zumindest 
nach Einflügen des nomadischen Kiefernkreuzschnabels 
dürfte es in Mitteleuropa öfter zu Brutansiedlungen 
kommen.

7.4 Gefährdungseinstufungen

7.4.1 Veränderungen der Gefährdungssituation
Insgesamt gibt auch die 8. Fassung der Roten Liste wie-
der einen sehr guten Überblick über Veränderungen des 
Erhaltungszustandes der niedersächsisch-bremischen 
Vogelwelt und ihrer potenziellen oder realen Gefähr-
dung. Die Anzahl der Arten in den Gefährdungskatego-
rien der Roten Liste (Kategorien 0, 1, 2, 3, R, aber nicht 
Vorwarnliste) liegt 2015 bei 92 Arten (s. Tab. 14), 2007 
und 2002 waren es jeweils 100 Arten. Dementsprechend 
hat sich der Anteil von Rote-Liste-Arten an der Gesamt-
artenzahl von 47 % auf 43 % leicht verringert. Die 
Zuordnung zu den einzelnen Gefährdungskategorien ist 
für die letzten drei Roten Listen Abb. 31 zu entnehmen.

Bei näherer Betrachtung der Veränderungen gegen-
über der Vorgängerfassung stellt sich heraus, dass 31 
Arten aktuell in eine niedrigere Gefährdungskategorie 
eingestuft werden können, während 24 Arten eine stär-
kere Gefährdung aufweisen (Tab. 15). Bei einigen Arten 
kam es dabei sogar zu Sprüngen über eine Gefährdungs-
stufe hinaus. Wie lassen sich diese veränderten Gefähr-
dungseinstufungen erklären?

Abb. 31: Anzahl der Arten der Roten Liste Vögel 2015 in den verschieden Gefährdungskategorien im Vergleich zu den Vorgängerlisten 2007 
und 2002
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Hinzu kommt, dass wir durch das 2003 begonnene Moni-
toring häufiger Brutvögel (MhB) in Niedersachsen und 
Bremen über ein Programm verfügen, dass im Vergleich 
zum Jahr 2007 wesentlich schärfere Trends aufzeigen 
kann. Denn das Monitoring läuft nun schon im 13. Jahr 
und überdies erfolgte zwischenzeitlich eine Zusammen-
führung mit den Daten des „alten“ DDA-Monitorings 
(Punkt-Stopp-Zählungen, 1989 - 2002; s. KRÜGER et al. 
2014), so dass für das Bearbeitungsgebiet nun insgesamt 
ein Zeitraum von 26 Jahren abgebildet werden kann. 
Durch die verbesserte Gesamtschau haben sich bei eini-
gen Arten veränderte Einstufungen des kurzfristigen 
Trends ergeben. 

Zum anderen spiegeln die meisten Veränderungen 
reale Entwicklungen wider. So hat sich der Bestand des 
seit Jahrzehnten in Niedersachsen und Bremen alljähr-
lich vollständig und damit gleichermaßen gut erfassten 
Weißstorchs von 309 Paaren 1990 (HECKENROTH &  
LASKE 1997) auf 746 Paare 2014 mehr als verdoppelt. 
Der kurzfristige Trend ist heute im Vergleich zur 7. Fas-
sung der Roten Liste positiv (2005: Veränderungen 
noch < 20%). Die veränderte Einstufung des kurzfri-
stigen Be standstrends beim Weißstorch führt zu einer 
Herab stufung der Gefährdungskategorie von „2 – Stark 
gefährdet“ nach „3 – Gefährdet“.

7.4.2 Unterschiedliche Gefährdung von 
Artengruppen
Eine große Anzahl von Faktoren wirkt einzeln oder 
gemeinsam auf Bestand, Reproduktionserfolg und 
Ausbreitungsverhalten von Vogelarten ein. Viele Ent-
wicklungen, die sich durch die Betrachtung gefährde-
ter Vogelarten nach ökologischen Gruppen bzw. aus 
der Wirkung einiger nachfolgend genannten Faktoren 
ergeben, wurden bereits in den vorherigen Roten Listen 
herausgestellt und diskutiert. Vieles davon hat nach wie 
vor Gültigkeit, manche Faktoren sind verstärkt wirksam.

Zum einen gehen solche Veränderungen auf eine ver-
besserte Datengrundlage bzw. einen anderen oder ver-
besserten Kenntnisstand zurück. Fundament einer jeden 
Roten Liste sind die Daten über Vorkommen und Ver-
breitung der zu bewertenden Vogelarten in Niedersach-
sen und Bremen. Durch den Atlas der Brutvögel in Nie-
dersachsen und Bremen (KRÜGER et al. 2014) konnte für 
diese Rote Liste auf nach einheitlicher Methodik erho-
benes, aktuelles Datenmaterial zurückgegriffen werden. 
Bei nicht wenigen Arten hat sich dadurch gegenüber der 
letzten Fassung der Roten Liste die Bestandsgröße verän-
dert, z. T. deutlich. 

Eine veränderte Bestandsgröße für das aktuelle 
Bezugsjahr (2014) wirkt sich in zweifacher Weise aus. 
Erstens direkt über die dadurch auszuwählende Häufig-
keitsklasse (Tab. 1) und zweitens als „Endwert“ bei der 
Betrachtung insbesondere des kurzfristigen Bestands-
trends (Tab. 3). 

So hat sich z. B. der Bestand der Wachtel von 800 
Revieren im Jahr 2005 (KRÜGER & OLTMANNS 2007) auf 
6.200 Reviere im Zeitraum 2005 - 2008 vergrößert. Die 
800 Paare für das Jahr 2005 repräsentieren einen Schätz-
wert, der im Zuge der Erstellung der Roten Liste 2007 
aus einem Expertengremium hervorgegangen und dabei 
sicherlich zu niedrig angesetzt war. Demgegenüber stel-
len die 6.200 Reviere als Atlasergebnis einen Wert dar, 
der aus aktuellen landesweiten Kartierungen hervorge-
gangen ist. Auch wenn dieser Wert wegen der kumula-
tiven Betrachtung über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren wiederum überhöht sein dürfte, ist die Wachtel 
durch die veränderte Bestandsgröße nach Einstufungs-
schema nicht mehr zu den „seltenen“, sondern eindeutig 
zu den „mäßig häufigen“ Arten des Landes zu zählen. 
Die übrigen Kriterien (2 - 4) bleiben für die Art unverän-
dert. Doch wirkt sich allein schon die geänderte Häufig-
keitsklasse derart aus, dass damit eine Herabstufung von 
Gefährdungskategorie „3 – Gefährdet“ nach „V – Vor-
warnliste“ herbeigeführt wird (vgl. Tab. 5).

Abb. 32: Relative Verteilung von 172 Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens verschiedener taxonomischer Gruppen auf die Kategorien 
der Roten Liste 2015. Die je Gruppe berücksichtige Artenzahl ist in Klammern angegeben.  
„Schnäpperverwandte“ (Muscicapoidea) = Stare, Wasseramseln, Drosseln, Schnäpperverwandte; „Grasmückenverwandte“ (Sylvioidea) = 
Lerchen, Schwalben, Bartmeisen, Schwanzmeisen, Laubsänger, Grassänger, Rohrsängerverwandte, Grasmücken; „Sperlingsverwandte“ 
(Passeroidea) = Braunellen, Sperlinge, Stelzenverwandte, Finken, Ammernverwandte
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Unter den Ibissen, Reihern und Störchen (67 % in der 
Roten Liste) gelten aktuell nur zwei Vertreter, Löffler 
und Graureiher, als ungefährdet bzw. stehen auf der 
Vorwarnliste. Mit Zwergdommel und Rohrdommel fin-
den sich in der Gruppe dagegen zwei Arten, die zu den 
seltensten des Landes zählen und akut vom Aussterben 
bedroht sind. Kranichvögel, also der Kranich, Trappen 
und Rallen, befinden sich mit 63 % gefährdeter Arten 
unweit dahinter und dabei gleichauf mit den Greifvö-
geln. Schließlich folgt die Gruppe der Möwenvögel – 
Möwen und Seeschwalben – deren Vertreter zur Hälfte 
auf der Roten Liste stehen. Bei den Seeschwalben sind 
vier von sechs Arten vom Aussterben bedroht: Zwerg-, 
Lach- Trauer- und Küstenseeschwalbe. 

Die übrigen Gruppen weisen jeweils einen Anteil von 
< 50 % an gefährdeten Arten auf. Am besten stehen in 
der Bilanz die Eulen mit „nur“ einem Viertel und die 
Überfamilie der „Sperlingsverwandten“ mit „nur“ 21 % 
an gefährdeten Arten da. Unter ihnen sind mit Brachpie-
per und Grauammer dennoch zwei Arten vom Ausster-
ben bedroht.

7.4.2.2 Hauptlebensraumtyp
Die Rote Liste berücksichtigt besonders die Bestands-
entwicklungen sowohl über einen langen (100 Jahre) als 
auch einen kürzeren Zeitraum (25 Jahre) und verknüpft 
diese mit der aktuellen Bestandsgröße unter Einbezie-
hung zukünftig auftretender Risiken. Dies legt eine 
Bilanzierung der Gefährdungssituation der Brutvögel 
nach Hauptlebensraumtypen nahe: In welchen Lebens-
räumen fanden die stärksten Veränderungen statt, die  
(u. a.) zu der heutigen Einstufung der Gefährdungssitu-
ation oder sogar zum Aussterben einer Art geführt haben? 

Für diese Auswertung wurde jeder der 212 regelmä-
ßigen Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens (inkl. 
der heute als ausgestorben geltenden) ein Hauptlebens-
raumtyp zugeordnet (vgl. Tab. 8). Die Zuordnung zu Haupt-
lebensräumen orientiert sich dabei an der von FLADE (1994) 
für die Analyse der Brutvogelgemeinschaften Mittel- und 
Norddeutschlands vorgenommenen Eintei lung. Sie unter-

7.4.2.1 Taxonomie
Betrachtet man verschiedene taxonomische Gruppen 
(Ordnungen, Überfamilien oder Familien; nach BAUER 
et al. 2005) wird ersichtlich, dass sich die ökologisch bzw. 
von ihrer Lebensweise her nahe stehenden Arten hin-
sichtlich ihrer Gefährdungssituation von anderen Arten-
gruppen z. T. deutlich unterscheiden. Unter den ausge-
wählten Vogelgruppen variiert der Anteil gefährdeter, 
also in der Roten Liste geführter Arten (Kategorien 0, 1, 
2, 3 und R) von 21 bis 100 % (Abb. 32). 

Die Würger bilden dabei diejenige Gruppe, die am 
stärksten gefährdet ist bzw. deren Vertreter vollständig 
in der Roten Liste geführt werden. Zwei der vier Arten, 
Rotkopf- und Schwarzstirnwürger, sind dabei längst aus-
gestorben, der Raubwürger ist inzwischen vom Ausster-
ben bedroht und der Neuntöter ist gefährdet.

In der Bilanz folgen die Hühnervögel, die zu 80 % in 
der Roten Liste geführt werden. Von diesen sind Auer- 
und Haselhuhn inzwischen ausgestorben, das Birkhuhn 
ist vom Aussterben bedroht und der Bestand des Reb-
huhns ist in jüngster Zeit noch einmal drastisch einge-
brochen, so dass die Art inzwischen stark gefährdet ist  
(s. Kap. 7.4). Lediglich die Wachtel steht als in der Vor-
warnliste geführte Art außerhalb der Roten Liste. Ihr 
Bestand hat, ungeachtet der jahrweise starken Fluktua-
tionen, jüngst deutlich zugenommen. 

Ähnlich schlecht steht insgesamt die Gruppe der Wat-
vögel da, von denen 79 % gefährdet sind und einen 
ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen. Unter ihnen 
finden sich die sogenannten Wiesenlimikolen wie Ufer-
schnepfe, Bekassine und Kampfläufer, ehemals Hoch-
moore und deren Randbereiche besiedelnde Arten wie 
Goldregenpfeifer und Großer Brachvogel sowie die 
Strandbrüter wie See- und Sandregenpfeifer, weshalb 
das schlechte Abschneiden dieser Gruppe kaum über-
rascht. Sie leiden bereits seit Jahrzehnten unter Lebens-
raumzerstörung und einer immer intensiver werdenden 
Landnutzung bzw. an der Küste durch zunehmenden 
Freizeitdruck an den Stränden.

Abb. 33: Alle Mitglieder der Familie der Würger werden in der Roten Liste geführt, zwei davon 
als bereits ausgestorben. Als Bewohner der Moorrandbereiche und Heiden ist der Raubwürger 
heute vom Aussterben bedroht. (Foto: Markus Varesvuo / agami.nl)
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z. B. Heiden, Trockenrasenhangmulden) sowie Stein rötel 
(kahle Schieferbrüche, Grauwacke-Steinbrüche) sind 
genauso Geschichte wie größtenteils die Landschaften, 
in denen sie vorkamen (Übersicht: DRACHENFELS 2012). 
So gibt es auch vom in den früheren Sandgegenden des 
mittleren Niedersachsen weit verbreiteten Brachpieper 
aktuell keine Vorkommen mehr (Kategorie 1; s. Kap. 
7.3). Beim einst weit verbreiteten Steinschmätzer (Sand-
gebiete, Heiden, auf den Inseln Dünen) umfasste der 
niedersächsische Bestand 1980 immerhin noch ca. 2.500 
Reviere, heute sind es nur noch etwa 400. 

Als Arten mit kurzfristig positiver Bestandsentwick-
lung in dieser Gruppe sind Wanderfalke (z. T. in Klip-
pen), Wiedehopf (u. a. Sandheiden) und Bienenfresser 
(Steilwände an Fließgewässern, Sandgruben) zu nennen. 
Gleichwohl müssen sie noch als „Gefährdet“ (Kategorie 
3) bzw. „Extrem selten“ (Kategorie R) eingestuft werden.

Ursächlich für die schlechte Bilanz sind vor allem 
Lebensraumverluste („Öd- und Unland“, Abb. 35). Sand-
heiden, die sich in Niedersachsen im 18. Jahrhundert über 
tausende Quadratkilometer erstreckten (BRÜNGER 1954, 
BRÜNING 1956, 1961, VÖLKSEN 1979), wurden zu über 
90 % aufgeforstet, in landwirtschaftliche Nutz flächen 
umgewandelt oder verbaut. So konnte z. B. SCHÜTTE 

scheidet sich damit von der Einteilung von GÜNTHER et 
al. (2005) bzw. LUDWIG et al. (2005) in der Zuordnung 
von Verlandungszonen zu den Mooren und nicht zu den 
Gewässern (Tab. 16). 

Insgesamt musste, wie es bei derartigen Zuordnungen 
nicht anders praktikabel ist, jeweils ein Hauptlebens-
raumtyp pro Art benannt und gewertet werden (hier: der 
erstgenannte, wichtigste), auch wenn viele Vogelarten in 
verschiedenen Lebensraumtypen vorkommen und es z. T. 
starke Überschneidungen gibt (Tab. 8). Insofern sind die 
nachstehenden Ergebnisse wegen des zugrunde liegen-
den, einfachen Differenzierungsgrades mit einer gewis-
sen Unschärfe versehen (Abb. 34).

Trockenlebensräume
Differenziert nach Hauptlebensraumtypen (Abb. 34) 
ist die Gefährdungssituation für Arten der Trockenle-
bensräume und Sonderstandorte in Niedersachsen und 
Bremen prozentual am größten. Alle zehn Arten sind 
entweder bereits ausgestorben oder in den Rote-Liste-
Kategorien 1, 2, 3 oder R eingestuft. Die Brutvorkommen 
von Triel (Heiden, Sandgebiete), Rotkopf- und Schwarz-
stirnwürger (halboffene, baumbestandene und trocken-
warme Landschaften mit niedriger Bodenvegetation,  

Hauptlebensraumtyp Kürzel Untertypen

Trockenbiotope, 
Sonderstandorte T Trockenrasen, Kahlschläge, Sandheiden, Ruderalflächen, Kiesgruben, Kippen, Halden, Steinbrüche, 

Spülfelder

Offenland (genutzt), 
landwirtschaftliche 
Flächen

O
küstennahe See- und Flussmarschen, binnenländisches Feuchtgrünland, Felder mit hohem Grünland-
anteil, offene Felder/Äcker, halboffene Fluren, halboffene Niedermoore und Auen, nasse Brachen und 
Sukzessionsflächen, Rieselfelder, Obstbaumbestände, Feldgehölze

Moore, Verlandungs-
zonen M Röhrichte, Großseggenriede, offene Regenmoore, degradierte Regenmoore, Waldmoore, Kesselmoore

Küste K Strände, Muschelschill, Vordünen, Dünen, Seevogelinseln, Salzwiesen, Brackwassergebiete

Binnengewässer G Klarseen, Flachseen, Fischteichgebiete, Weiher, Teiche, Klärteiche, Abgrabungsgewässer, Fließgewässer

Wälder W

Laubwälder: Birkenbruchwälder, Erlenbruchwälder, Weidenwälder, Pappelforste, Hartholzauen, Eichen-
Hainbuchenwälder, Tiefland-Buchenwälder, Berg-Buchenwälder, Laubniederwälder
Nadelwälder: laubholzreiche Kiefernforste, Kiefernforste, fichtenreiche Kieferforste, Fichtenforste, 
Berg-Fichtenwälder, Baumgrenze, Fichtenstangenhölzer, Kiefernjungwüchse

Siedlungen S Friedhöfe, Parks, Kleingärten, Gartenstädte, Dörfer, City, Altbauwohnblockzonen, Neubau-Wohnblock-
zonen, Industriegebiete

Tab. 16: Ökologische Gruppen (bezeichnet als Hauptlebensraumtyp) für eine Gefährdungsursachenanalyse der Brutvögel Niedersachsens und Bremens

Abb. 34: Relative Verteilung der 212 in 
verschiedenen Hauptlebensraumtypen 
vorkommenden Brutvogelarten Nie der - 
sachsens und Bremens auf die Ka tego-
rien der Roten Liste 2015. Die je Gruppe 
berücksichtige Artenzahl ist in Klam-
mern angegeben.
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(TAUX 1971, BARKEMEYER & TAUX 1978) und 1983 
waren Kiebitz und Feldlerche dort noch so häufig, dass 
man es nicht für erforderlich hielt, sie neben den damals 
als gefährdet geltenden Arten überhaupt mit zu erfassen 
(BÖLSCHER 1983).

Die Vögel der Agrarlandschaft insgesamt sind mitt-
lerweile die am stärksten bedrohte Artengruppe in 
Deutschland (z. B. HÖTKER 2003, KRÜGER & SÜDBECK 
2004, DO-G & DDA 2011). Die Bedrohung für Vogel-
arten nimmt dabei mit der Stärke ihrer Bindung an den 
Agrarlebensraum zu. Drei größere Gruppen von Gefähr-
dungen sind zu erkennen. 

Es handelt sich einerseits um die Faktoren, die mit der 
Intensivierung des Ackerbaus zu tun haben und dem-
entsprechend die Vögel betreffen, die auf Äckern brüten 
bzw. dort nach Nahrung suchen (z. B. Wachtel, Feld-
lerche, Ortolan). Ferner gibt es die Gruppe von Faktoren, 
die die Strukturvielfalt in der Landschaft beschreiben, 
insbesondere das Vorhandensein von Gehölzen, Streu-
obstwiesen etc. mit den auf diese Landschaftselemente 
angewiesenen Vogelarten (z. B. Rebhuhn, Neuntöter). 
Schließlich existiert eine klar abzugrenzende Gruppe von 
Faktoren, die den Rückgang von Dauergrünland (Abb. 
35) und die Intensivierung der Grünlandbewirtschaftung 
betreffen und häufig mit direkten Verlusten durch die 
Landwirtschaft und Brutverlusten durch Prädatoren ver-
bunden sind (Gruppe der „Wiesenvögel“, z. B. Kiebitz, 
Rotschenkel, Uferschnepfe; Übersicht: KRÜGER & SÜD-
BECK 2004). 

Weil sich auf den Grünlandflächen die Erträge nicht 
annähernd so stark steigern ließen wie auf den Ackerflä-
chen und die Wiesen und Weiden nach Abschaffung der 
Pferde und des Milchviehs in vielen Betrieben nicht mehr 
benötigt wurde, sind Grünlandflächen spätestens seit 
1960 in zunehmendem Maße umgebrochen worden (SEE - 
DORF & MEYER 1996, Abb. 35). Durch den gestiegenen 
Bedarf an sog. nachwachsenden Rohstoffen, hier ins-
besondere Energiemais, hat sich diese Entwicklung seit 
etwa 2008 noch einmal drastisch verschärft (s. a. Kap. 8). 

Losgelöst von der durch die Intensität der Grünland-
bewirtschaftung vorgegebenen Qualität bzw. Ausprä-
gung der Grünlandflächen und damit ihrer Eignung  
als Wiesenvogellebensraum ist deren Gesamtfläche so 
stark geschrumpft, dass allein diese Verminderung schon 
einen deutlichen Bestandsrückgang der Grünland-Vogel-
gemeinschaft verursacht haben dürfte. Die vermeintliche 

(1913) auch über den früheren Landschaftszustand 
der Osenberge SE Oldenburg nur noch Vermutungen 
anstellen: „[…] wo dort noch fast ungehindert der Flug-
sand wehte, wo jetzt das Schweigen des Föhrenwaldes 
herrscht, muss freilich der Eindruck von dem Sandreich-
tum dieser Gegend ein überwältigender gewesen sein.“ 

Magerrasengebiete und Ruderalflächen wurden eben-
falls in großem Stil urbar gemacht, aufgeforstet und 
dadurch zerstört. Hinzu kommt eine Überfrachtung der 
verbliebenen Magerstandorte durch Nährstoffe (Stick-
stoffimmissionen), sei es durch gezielte Düngung oder 
indirekt über die allgemeine Eutrophierung der Land-
schaft (ELLENBERG 1996, GATTER 2000). Dadurch ist es 
zu einer Nährstoffanreicherung verbunden mit verstärk-
tem Pflanzenwachstum gekommen. Die Trockenbiotope 
haben heute größtenteils ihren ursprünglichen Charakter 
verloren und bieten somit keinen Lebensraum mehr für 
darauf spezialisierte Lebensgemeinschaften.

Agrarlandschaft
Mehr als die Hälfte (56 %) der 43 Vogelarten, die über-
wiegend in landwirtschaftlich genutzten, halboffenen 
und offenen Landschaften siedeln, steht auf der Roten 
Liste (Abb. 34). Hierzu zählt nahezu die gesamte öko-
logische Gruppe der Wiesenvögel, zu der z. B. Kiebitz, 
Uferschnepfe, Bekassine und Braunkehlchen gehören, 
wie auch die Gruppe der Feldvögel mit Rebhuhn, Feld-
lerche, Grauammer und Ortolan. 

Allgemein begann sich mit der Einführung moder-
ner Bewirtschaftungsmethoden im 20. Jahrhundert 
der Vogelreichtum der Agrarlandschaft zu verringern 
(RÖSLER & WEINS 1996). Mittlerweile existieren jedoch 
Landstriche, in denen auf den eigentlichen Agrarflächen 
überhaupt keine Vögel mehr brüten und nur noch Rand-
strukturen wie Gräben oder Hecken durch Vögel besie-
delt sind. 

Wer z. B. heute durch das Ipweger Moor NE Olden-
burg fährt, einem früheren etwa 4.000 ha großen Hoch-
moor, das später großflächig als typisches (halb)offenes 
Moorgrünland ausgeprägt war (TAUX 1980), wird heute 
auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern keine 
einzige singende Feldlerche oder keinen brütenden Kie-
bitz mehr finden (Verf.). Noch vor wenigen Jahrzehnten 
verstand man dort im Frühjahr vielerorts sein eigenes 
Wort nicht mehr, so erfüllt war die Landschaft von den 
Lauten der Vertreter der Wiesenvogelgemeinschaft 

Abb. 35: Entwicklung der Flächengröße 
von Ackerland, Dauergrünland, Wald,  
Siedlung und Verkehr, Öd- und Unland 
sowie unkultiviertem Moor in Nieder - 
sachsen 1800-2014. Angaben nach 
BRÜNGER (1954), BRÜNING (1961; Aus-
planimetrierung der Karte „Landschafts-
zustand Ende des 1800 Jahrhunderts“), 
VÖLKSEN (1979), SEEDORF & MEYER 
(1982, 1996), LSKN (1992-2012), NMELF 
(1999), NLS (2007), LSN (2013-2015a, 
2015b) und D. SARAVAL (LSN, briefl). 
Beachte die geänderte Skalierung der 
x-Achse ab 1900. Kurzfristige Schwan - 
kungen können auch durch geän der te 
Erhebungsformen und Bewertungs-
kriterien in der Flächenstatistik hervor-
gerufen sein.
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flutungsbereiche mit nicht zu breitblättrigen Gräsern 
(Großseggenwiesen, Seggen-, Süßgras- und reine Gras-
flächen) in Niedermooren und Flussniederungen letzt-
malig 1972 am Großen Meer in Ostfriesland registriert 
worden (ZANG 2005) und ist insofern im Berichtsgebiet 
ausgestorben. Mit den heute vom Aussterben bedrohten 
Arten Rohr- und Zwergdommel sowie Kleines Sumpf-
huhn auf der einen Seite und Goldregenpfeifer und 
Bruchwasserläufer auf der anderen Seite legen gleich 
fünf Arten dieser Gruppe Zeugnis ab über den Verlust 
qualitativ hochwertiger, großer und dabei wassergeflu-
teter Röhrichte bzw. über das Verschwinden lebendiger 
Hochmoore und Moorheiden. Das Schicksal der Hoch- 
und Niedermoore ist bekannt: Sie wurden und werden 
entwässert, industriell abgetorft und/oder in landwirt-
schaftliche Nutzflächen umgewandelt bzw. aufgeforstet 
(Abb. 35; HECKENROTH 1985, DRACHENFELS 1996,  
NLWKN 2006).

Andererseits sind es vor allem die Vögel der Röhrichte, 
die gegenüber der Vorgängerversion der Roten Liste in 
ihrer Gefährdung herabgestuft werden: Tüpfelsumpf-
huhn, Teichhuhn, Rohrweihe, Drossel-, Schilf- und Teich-
rohrsänger sowie Rohrschwirl. Doch handelt es sich dabei 
wirklich um ein „Herabstufen-Können“ oder haben die 
verbesserten Einstufungen andere Ursachen als z. B. 
einen verbesserter Erhaltungszustand der Verlandungs-
zonen? 

Beim Tüpfelsumpfhuhn ist tatsächlich eher ein ande-
rer Kenntnisstand über die Bestandsgröße bzw. eine 
andere Datengrundlage durch die Atlas-Kartierungen 
2005 - 2008 ursächlich als eine Verbesserung in ihren 
Lebensräumen (überflutetes Grünland, Sumpfgebiete, 
Röhrichte, Gewässerränder). Der Bestand des Schilf-

aktuelle Trendumkehr beim Grünlandrückgang (Abb. 35) 
indes ist tatsächlich durch eine Umstellung in der Flächen-
erhebung 2012 hervorgerufen, durch die 11.800 ha nieder-
sächsische Deichflächen, die zuvor als Schutzflächen ein-
geordnet waren, der Grünlandfläche zugeordnet werden 
(LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN 2013a). 

Nur bei vier Bewohner des Hauptlebensraumes offene 
Agrarlandschaft hat sich die Gefährdungssituation ver-
bessert: Wachtel, Weißstorch, Steinkauz und Ortolan 
(s. Tab. 15). Während dies bei Weißstorch und Steinkauz 
auf ihren im kurzfristigen Zeitraum positiv entwickelten 
Beständen beruht und u. a. als Erfolg des Natur- und 
Artenschutzes zu verbuchen ist (Weißstorchprogramm, 
Steinkauzröhren-Projekte; s. Tab. 19), hat die Wachtel in 
jüngster Zeit in zunehmenden Maße (wieder) Ackerle-
bensräume besiedelt. Beim Ortolan hingegen stellt die 
neue Einstufung keine Verbesserung der Gefährdungs-
situation dar, sondern ist lediglich einem verbesserten 
Kenntnisstand über die Bestandsgröße geschuldet (aktu-
elle Gesamtschau durch P. BERNARDY, S. SPALIK u. L. 
WELLMANN, briefl.). 

Bei keiner der Arten in dieser Gruppe lassen sich die 
Herabstufungen der Gefährdungskategorie auf ver-
besserte Umweltbedingungen in landwirtschaftlich 
genutzten Bereichen zurückführen. Mit Ausnahme 
von speziell gemanagten Gebieten ist großflächig das 
genaue Gegenteil der Fall.

Moore und Verlandungszonen
Unter den 27 Brutvögeln der Moore und Verlandungs-
zonen müssen 13 (48 %) als gefährdet gelten (Abb. 34). 
Der Seggenrohrsänger ist in Niedersachsen und Bremen 
als Bewohner großflächig homogen strukturierter Über-

Abb. 36: Der stetige Rückgang von Dauergrünland und die Intensivierung der Grünlandbewirtschaftung haben maßgeblich dazu geführt, 
dass die Uferschnepfe heute in ihrem Bestand stark gefährdet ist. (Foto: Thorsten Krüger)
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tionen von Lach-, Sturm- und Heringsmöwe auf. Weiß-
wangengans, Löffler und Schwarzkopfmöwe sind als 
regelmäßige Brutvögel des Landes neu hinzugekommen 
(KRÜGER et al. 2014). Sie alle sind derzeit nicht gefähr-
det, wobei die niedersächsischen Vorkommen von Löffler 
(fast 600 Paare) und Schwarzkopfmöwe (170 Paare) bun-
desweit sogar die bedeutendsten sind. 

Gewässer
Etwas besser ist die Bilanz für die 29 Vogelarten der 
Gewässer: 17 ungefährdeten Arten stehen 12 Arten der 
Gefährdungskategorien 0, 1, 2, 3 und R (41 %) gegen-
über (Abb. 34). Zu letzteren zählt z. B. die Moorente, die 
um 1986 als Brutvogel in Niedersachsen ausgestorben ist. 
Knäkente, Flussuferläufer und Trauerseeschwalbe sind 
vom Aussterben bedroht, Löffelente, Fisch- und Seeadler 
sind stark gefährdet. 

Ehemals in Mäandern verlaufende, naturnahe Flüsse 
wurden begradigt und ihre Ufer befestigt, Kiesbänke 
und Schlickflächen verschwanden. Damit gingen unzäh-
lige Lebensräume verloren. Stillgewässer im Binnenland 
wurden entwässert oder verfüllt und nahezu landesweit 
wurden Gewässer durch hohe Nährstoff-, Sediment- oder 
Schadstofffrachten aus der Umgegend erheblich beein-
trächtigt. In fischereiwirtschaftlich intensiv genutzten 
Gewässern oder in Angelteichen ist die Fischfauna durch 
Besatz verfälscht und stark überhöhte Fischbestände 
haben die typischen Insekten- und Kleinfischarten als 
Nahrungstiere sowie Schwimmpflanzengesellschaften als 
Nistplatz vielfach verdrängt.

Aus der 1990 in nur etwa 550 Paaren vorkommenden 
Graugans ist hingegen so etwas wie eine „Allerweltsart“ 
an den Gewässern geworden, Schnatterente und Reiher-
ente haben ihren Bestand ebenfalls enorm vergrößert. 
Die Bestandsentwicklung des Kormorans von damals nur 
271 Paaren auf heute 1.600 Paare zählt zu den Erfolgs-
geschichten des Vogelschutzes. Erfreulich ist auch die 
positive Entwicklung beim Eisvogel, der seinen Bestand 
im Betrachtungszeitraum deutlich vergrößert hat und 
wie die vorgenannten Arten (derzeit) als ungefährdet 
gelten kann.

rohrsängers hat zwar insgesamt deutlich zugenommen, 
dies jedoch ausschließlich in den Watten und Marschen 
Nord(west)-Niedersachsens, während die Bestände und 
sein Areal in allen anderen Bereichen des Landes weiter 
stark schrumpfen oder bereits verloren gingen. 

Alles in allem gibt es insofern keine Gründe für eine 
„Entwarnung“ bei diesen Arten und ihren Lebensräumen. 
Anders verhält es sich bei der Rohrweihe: Sie konnte 
ihren Bestand deutlich vergrößern, weil die Art in zuneh-
menden Maße aus ihrem bislang typischen Lebensraum 
der Röhrichte in die offene Agrarlandschaft eingewan-
dert ist und dort auf Feldern, in schilfbestandenen Grä-
ben oder an anderen Stellen brütet. Ihre Gefährdungs-
situation hat sich insofern eindeutig verbessert.

Küste
Im Hauptlebensraum Küste (23 Arten) liegt der Anteil in 
der Roten Liste geführter Arten ebenfalls bei 48 % (Abb. 
34). An der Küste verlief die negative Entwicklung beim 
Strandbrüter Seeregenpfeifer, dessen niedersächsische 
Brutpopulation 2014 nur noch ein Paar umfasste, beson-
ders stark. Die Art steht hier genauso vor dem Ausster-
ben wie Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalbe, die in 
denselben Bereichen brüten. Ursächlich für die massiven 
Rückgänge war zumindest in der Vergangenheit die 
Erhöhung des Freizeitdrucks an den Stränden, welcher 
sich besonders negativ auf die Verfügbarkeit geeigneter 
Bruthabitate auswirkt und insgesamt zu nachweislich 
geringeren Schlupf- und Aufzuchterfolgen führt. Heute 
kommen Faktoren wie gestiegene Prädationsraten in 
Küstenlebensräumen, Sukzession ehemals geeigneter 
(Sekundär-)Habitate und ggf. auch klimatische Verände-
rungen hinzu, die die Bestände schrumpfen lassen. 

Fast noch mehr Sorgen muss man sich allerdings um 
die Silbermöwe machen. Denn von ihr brüten heute in 
Niedersachsen 25.500 Paare (!) weniger als noch 1990. 
Dennoch ist die Art aktuell noch als ungefährdet ein-
zustufen, da ihr Bestand langfristig zugenommen hat 
und sie mit 10.500 Paaren zu den mäßig häufigen Arten 
des Landes zählt (vgl. Einstufung nach Tab. 8). Weitere 
Küstenvogelpopulationen, wie z. B. die von Lach-, Fluss- 
und Küstenseeschwalbe weisen einen schlechten Erhal-
tungszustand auf (Kategorien 1 und 2).
Eine teils starke Zunahme der Bestände bzw. einen güns-
tigen Erhaltungszustand weisen dagegen die Popula-

Abb. 37: Noch brüten rund 10.000 
Silbermöwen an der niedersächsi-
schen Küste, doch der stark negative 
Bestandstrend der Art ist besorgnis-
erregend. (Foto: Thorsten Krüger)



236 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2015

offenlandbewohner (z. B. Baumpieper) werden demge-
genüber zurückgedrängt. Gefährdet sind offenbar viele 
Langstreckenzieher (z. B. Trauerschnäpper, Waldlaubsän-
ger, Pirol). Daher geht die größte Gefährdung häufigerer 
Waldvogelarten wahrscheinlich von Veränderungen auf 
dem afrikanischen Kontinent aus. 

Trotz weiterhin wachsender Waldfläche (Abb. 35) 
wer den die Zukunftsperspektiven für die Vogelarten 
der Wälder allgemein kritisch eingeschätzt (FLADE et al. 
2004): Zu den bisher kaum kalkulierbaren Auswirkungen 
des Klimawandels kommen Entwicklungen wie die Pri-
vatisierung von Waldflächen und die inzwischen abge-
schlossene Umwandlungen der Landesforstverwaltungen 
in Landesforstbetriebe hinzu, die betriebswirtschaftliche 
Ziele in den Vordergrund stellen. Durch die immissions-
bedingten Waldschäden sind außerdem die Waldvogel-
gemeinschaften der Hochlagen im Harz dramatischen 
Veränderungen ausgesetzt (ZANG 2004).

Siedlungen
Der Lebensraumtyp Siedlungen schneidet insgesamt 
am besten ab (Abb. 34). Unter 12 hauptsächlich in ihm 
vorkommenden Arten wird nur zweien eine Gefähr-
dungskategorie zugeordnet (17 %): Rauchschwalbe und 
Grauschnäpper. Dies ist wohl in erster Linie der Tatsache 
geschuldet, dass einige von ihnen, so z. B. Haussperling 
und Mehlschwalbe, trotz anhaltend negativer Bestands-
trends immer noch vergleichsweise hohe Bestände 
besitzen. Denn insgesamt zeigen sieben der diesem 
Lebensraumtyp zugeordneten 12 Arten (in den letzten 
25 Jahren) negative Bestandsverläufe. Die schlechten Ent-
wicklungen bei Dohle, Bachstelze, Girlitz, Rauchschwalbe, 
Mauersegler und Haussperling zeigen auf, wie sehr sich 

Wälder
Im Hauptlebensraumtyp der Wälder sind 20 der dort 
hauptsächlich siedelnden 68 Arten gefährdet (29 %), 
womit sich die landesweite Situation im Wald vergleichs-
weise gut darstellt (Abb. 34). Doch sind dort gleich 
sechs Arten – und damit so viele wie in keinem anderen 
Lebensraum – in Niedersachsen und Bremen ausgestor-
ben: die Raufußhühner Auerhuhn und Haselhuhn, die 
Greifvögel Stein-, Schrei- und Schlangenadler sowie die 
Blauracke; allesamt Arten, die ganz spezielle Lebens-
raum- und Nahrungsansprüche besitzen, z. T. sehr große 
Räume benötigen, empfindlich auf Störungen reagieren 
und überdies früher bejagt wurden. 

Den Vorkommen von Wendehals und Ringdrossel geht 
es so schlecht, dass die Arten in der Kategorie 1 geführt 
werden müssen. Der Schwarzstorch, dessen Bestand sich 
seit 1990 in einem Aufwärtstrend von 32 auf 57 Paare 
vergrößerte, ist immer noch stark gefährdet, desgleichen 
Rotmilan und Grauspecht. Und mit Kuckuck, Star, Wald-
laubsänger und Trauerschnäpper sind ehemals häufige 
und weit verbreitete Arten in die Kategorie 3 gerutscht. 
Stark gewachsen sind dagegen die Bestände von Schwarz-
milan, Sperlingskauz, Kolkrabe und Kleiber. Auch die 
Brutpopulationen von Raufußkauz, Grün- und Schwarz-
specht oder Mönchsgrasmücke haben sich deutlich ver-
größert, weswegen sie alle nicht (mehr) gefährdet sind.

Zurzeit befindet sich die einheimische Waldvogel-
fauna in einer Phase der Konsolidierung, die durch eine 
voranschreitende Umstellung der Forstwirtschaft auf 
naturnahe Waldbau- und Bewirtschaftungskonzepte 
sowie gebietsweise auch weniger intensive Holznutzung 
bedingt ist (GATTER 2004). Zeitweise durch den Men-
schen geförderte Artengruppen wie Lichtwald- und Halb-

Abb. 38: Knäkenten kommen in Niedersachsen und Bremen vor allem in Grünland-Grabenkomplexen der Marschen vor, sie siedeln aber auch 
an natürlichen Stillgewässern oder in wiedervernässten Mooren. (Foto: Mathias Schäf / birdimagency.com)
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7.4.2.3 Nistökologie
Unterschiede in der Gefährdungssituation ergeben sich 
auch in Bezug auf die Wahl der Neststandorte. So weisen 
79 Bodenbrüter in Niedersachsen und Bremen mit 62 % 
den höchsten Anteil an gefährdeten Arten (Kategorie 
0, 1, 2, 3 und R) auf (Abb. 40). Unter diesen sind fast 
alle bodenbrütenden Vögel der offenen Kulturland-
schaft vertreten, lediglich die Wiesenschafstelze ist der-
zeit ungefährdet. Den zweitgrößten Anteil gefährdeter 
Arten haben die Röhrichtbrüter (Röhricht am Boden und 
oberhalb hier zusammengefasst) mit insgesamt 54 %. 
Bei allen anderen Artengruppen hingegen überwiegt 
der Anteil nicht in der Roten Liste geführter Arten (Kate-
gorien V und *). Vergleichsweise gut scheint es dabei 
den an Gebäuden und in der Krautschicht oberhalb des 
Bodens nistenden Arten zu gehen, denn bei ihnen gibt 
es nur drei Arten (25 %) bzw. eine Art (17 %), die jeweils 
als „Gefährdet“ eingestuft sind.

7.4.2.4 Nahrung
Die Analyse der Gefährdungssituation von Vogelgruppen 
nach bevorzugten Beuteorganismen (zur Brutzeit) ergibt, 
dass jene Arten, die überwiegend von Großinsekten 
leben, zu den deutlichen Verlierern zählen (Abb. 41). Alle 
Arten dieser ökologischen Gruppe stehen auf der Roten 
Liste und sind in Niedersachsen und Bremen teilweise 
bereits ausgestorben (Schwarzstirn- und Rotkopfwürger, 
Blauracke). Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, denn 
nach jahrzehntelangen Bestandsrückgängen insbeson-
dere bei den Schmetterlingen, aber auch bei Libellen 
und Heuschrecken, ist deren heutiges Vorkommen nur 
noch ein schwaches, kaum mehr wahrnehmbares Echo 
vielfältigsten und allgegenwärtigen Lebens vergangener 
Zeiten. 

die dörflichen Strukturen und die städtischen Randstruk-
turen verändert haben. 

Der Haussperling, früher ein „Allerweltsvogel“ und so 
häufig, dass er sogar als Ernteschädling verfolgt wurde 
(ENGLER & BAUER 2002), kommt heute längst nicht mehr 
überall vor. Der Rückgang des Rauchschwalbenbestandes 
ist vor allem auf Veränderungen in der Tierhaltung und 
der Bauweise der Ställe zurückzuführen. Hierdurch 
haben sich Nahrungs- und Nistplatzangebote drastisch 
verringert. Zunehmend fehlt den Schwalben inzwischen 
auch das Baumaterial für ihre Nester, weil durch Flächen-
versiegelung und -verbauung kaum noch feuchte Offen-
bodenstellen oder Lehmpfützen vorhanden sind (BAUER 
& BERTHOLD 1997). 

Trotz fortschreitender Ausweitung der Siedlungen 
geht es den Beständen der Siedlungsspezialisten ins-
gesamt nicht gut. Dies zeigen die Trendanalysen des 
DDA-Monitoringprogramms. Gleichwohl finden sich die 
meisten Arten wegen ihrer noch vergleichsweise hohen 
Bestände nicht in der neuen Roten Liste wieder. Die Ursa-
chen für diese Entwicklung sind größtenteils bekannt: 
Neben den bereits genannten starken Veränderungen 
der dörflichen und städtischen Strukturen verlieren viele 
Gebäudebrüter mit zunehmender Instandsetzung und 
Renovierung der Gebäudesubstanz Nistmöglichkeiten. 
Die Siedlungsfolger wie Amsel, Ringeltaube, Mönchs-
grasmücke, Grünfink, Kohl- und Blaumeise werden hin-
gegen immer häufiger.

Die Schleiereule hat demgegenüber von einer Erhö-
hung des Nistplatzangebots durch Nisthilfen profitiert  
(z. B. NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM 2006) 
und im Bestand zugenommen. Türkentaube und Birken-
zeisig waren im Zuge von Arealerweiterungen als Brut-
vögel nach Niedersachsen eingewandert und haben den 
von ihnen besiedelten Raum weiter ausgedehnt bzw. 
aufgefüllt, sie sind heute nicht gefährdet.

Abb. 39: Die Rauchschwalbe ist als gefährdet eingestuft, ihr Bestand ist u. a. wegen Veränderungen in der Tierhaltung und der Bauweise der 
Ställe stark rückläufig. (Foto: Barbara Nannen)



238 Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 4/2015

Die Gruppen mit überwiegend Fische, Regenwürmer 
und Schnecken, i. w. S. tierische Nahrung oder submerse 
Vegetation fressenden Vogelarten weisen alle einen 
Anteil von über 50 % gefährdeter Arten auf. Am Ende 
der Reihe mit abnehmendem Anteil gefährdeter Arten 
steht schließlich die Gruppe jener Arten, die sich von 
aquatischen Wirbellosen (Makrozoobenthos) ernähren. 
Sie sind sämtlich ungefährdet und haben z. B. als Reiher- 
oder Tafelente von der Einwanderung und Massenver-
mehrung der Dreikantmuschel profitiert.

7.4.2.5 Zugverhalten
Werden die Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens 
nach ihrer Zugstrategie in Arten unterteilt, die keine 
oder nur lokale Wanderungen durchführen („Standvö-
gel“), die Teilzieher sind oder aber Zugvögel (Kurz- und 
Mittel- sowie Langstreckenzieher; Definitionen s. GATTER 
2000), und betrachtet man dabei die jeweilige Gefähr-
dung der Arten, ergibt sich für die Langstreckenzieher 
ein deutlich abweichendes Bild (Abb. 42). 

Ein Blick in die entsprechenden Roten Listen (LOBEN-
STEIN 2004, GREIN 2005, ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 
2010) offenbart, dass etliche Arten bereits endgültig, 
zumindest aber großräumig verschwunden sind – wie  
z. B. Feld- und Maulwurfsgrille, die als Beutetiere für den 
Wiedehopf in Niedersachsen und Bremen von großer 
Bedeutung waren (KACZMARECK 1986). Ursächlich hier-
für ist vor allem die landwirtschaftliche Intensivierung, 
zu der auch und insbesondere der flächenhafte Einsatz 
von Pestiziden gehört. 

Der hohe Anteil an gefährdeten Arten (75 %) in der 
Gruppe der Gräser und Kräuter fressenden Vogelar-
ten indes kommt durch die Hühnervögel in der Gruppe 
zustande, während die Weidegänger Weißwangen- und 
Graugans eindeutig Profiteure der intensiver gewor-
denen Grünlandbewirtschaftung einhergehend mit all-
gemeiner Eutrophierung und daher auch ungefährdet 
sind.

Abb. 41: Relative Verteilung der 212 Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens mit unterschiedlicher Hauptnahrung (Zuordnung nach 
WAHL et al. 2014) auf die Kategorien der Roten Liste 2015. Die je Gruppe berücksichtigte Artenzahl ist in Klammern angegeben.

Abb. 40: Relative Verteilung von 208 
Brutvogelarten Niedersachsens und 
Bremens (ohne Kuckuck und ohne indif-
ferente Arten) mit unterschiedlichen 
Neststandorten (Zuordnung nach WAHL 
et al. 2014) auf die Kategorien der 
Roten Liste 2015. Die je Gruppe berück-
sichtige Artenzahl ist in Klammern 
angegeben.
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Diejenigen Arten, die entweder gar nicht bzw. nur räum-
lich sehr begrenzte Wanderungen durchführen oder als 
Kurzstreckenzieher nicht weiter als bis zur Sahara wan-
dern (BERTHOLD 2008), sind mit einem Anteil von 51 % 
bis 61 % als ungefährdet eingestuft. Bei den 75 Lang-
streckenziehern sind es dagegen nur 21 %. Anders aus-
gedrückt gelten 68 % von ihnen aktuell als gefährdet 
(Kategorien 1, 2, 3 und R) oder sind bereits als Brutvögel 
in Niedersachsen und Bremen ausgestorben. Hinzu kom-
men 11 % der Langstreckenzieher, die sich auf der Vor-
warnliste befinden.

Die Werte sind so hoch, dass im Zugverhalten selbst 
nach Gefährdungsursachen zu suchen ist. Alle in Nieder-
sachsen und Bremen siedelnden Langstreckenzieher 
kenn zeichnet eine lange Wanderung in ihr Winter quar-
tier, ganz gleich, ob sie es über einen südwestlichen  
(55 %), südlichen (7 %), (ost)südöstlichen (19 %) oder 
keinen bestimmten (20 %) Korridor ansteuern. Die Dis-
tanzen, die dabei zwischen Brutgebiet und Überwinte-
rungsgebiet überbrückt werden, liegen bei einigen tau-
send Kilometern und führen die Arten in Gebiete jenseits 
der Sahara, z. B. in die Afrotropis von der Sahelzone bis 
nach Südafrika oder auf den offenen Atlantik vor der 
Küste Afrikas.

Abb. 42: Relative Verteilung der 212 Brutvogelarten Niedersachsens 
und Bremens mit verschiedenem Zugverhalten (Arten, die keine 
oder nur lokale Wanderungen durchführen, Teilzieher, Kurz- und 
Mittel- sowie Langstreckenzieher; Zuordnung nach WAHL et al. 
2014) auf die Kategorien der Roten Liste 2015. Die je Gruppe berück-
sichtigte Artenzahl ist in Klammern angegeben.

Abb. 43: Pirole ziehen nach der Brutzeit 
in südöstliche Richtung ab und über-
wintern in der Afrotropis (südlich der 
Sahara). Durch systematisch betriebenen 
Vogelfang u. a. an der Mittelmeerküste 
Ägyptens werden der Population all-
jährlich vermutlich tausende Individuen 
entnommen. (Foto: Marc Guyt / agami.nl)
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4.   Am Beispiel des Trauerschnäppers wurde erstmals 
gezeigt, dass heute – und in sich zukünftig verschär-
fendem Maße – Brutphänologie und Nahrungsange-
bot nicht mehr zeitlich zusammenpassen. Die Phase 
mit maximalem Nahrungsangebot hat sich durch den 
Temperaturanstieg verfrüht und verläuft beim Trauer-
schnäpper nicht mehr synchron mit der Zeit höchsten 
Nahrungsbedarfs zur Aufzucht der Jungen. Die Folge 
sind verringerte individuelle Fitness, unzureichender 
Bruterfolg und letztlich kleiner werdende Populati-
onen (z. B. BOTH 2010, 2012, BOTH et al. 2010).

Bei Arten wie Trauer- und Grauschnäpper oder Wald-
laubsänger, die mit dieser 8. Fassung der Roten Liste 
erstmals in der Kategorie 3 als gefährdet geführt werden, 
müssen wir uns fragen, ob die negativen Bestandsent-
wicklungen der letzten 25 Jahre nicht bereits maßgeblich 
oder vielleicht sogar überwiegend durch den Klimawan-
del verursacht wurden (vgl. Abb. 44). Denn gleichzeitig 
fällt es schwer, andere potenzielle Gefährdungsursachen 
mit derart negativen Auswirkungen zu identifizieren 
(vgl. BERTHOLD & BAUER 1997). So gibt es beim Trauer-
schnäpper insbesondere im Westen Niedersachsens 
inzwischen Bereiche, in denen die Art großflächig ver-
schwunden ist. Gehören die o. g. Arten zu den ersten 
Opfern der bislang lediglich prognostizierten negativen 
Folgen des sich wandelnden Klimas (vgl. HUNTLEY et al. 
2007, BOTH 2008, JØRGENSEN et al. 2015)?

Andere wandern bis auf den Indischen Subkontinent. 
Während saisonale Wanderungen ursprünglich als Ant-
wort auf eine im Winterhalbjahr verkürzte Tageslicht-
periode und sich verschlechternde Nahrungsverfügbar-
keit entstanden sind und bei Langstreckenziehern als 
genetisch vergleichsweise stark programmiert gelten 
(BERTHOLD 2008), sind sie für diese heute offenbar nicht 
mehr sonderlich vorteilhaft.

Dies ist in erster Linie auf anthropogene, direkt oder 
indirekt verursachte Veränderungen der Umweltbedin-
gungen in Durchzugs- und Überwinterungsgebieten, 
aber auch Brutgebieten zurückzuführen:

1.   Ein langer Zugweg macht es erforderlich, dass ein 
dichtes Netz geeigneter ökologischer Trittsteine (Rast-
gebiete) entlang des Zugweges zur Verfügung steht. 
Auch die Überwinterungsgebiete selbst müssen von 
hoher Qualität sein und so viel Nahrung bieten, dass 
es den Langstreckenziehern dort möglich ist, sich das 
notwendige Körperfett anzufressen. Dies ist unab-
dingbare Voraussetzung für eine gute Kondition der 
Vögel und entscheidet mit über den späteren Brut-
erfolg und damit letztlich über die individuelle Fitness. 

  Sowohl entlang der Zugwege als auch in den Über-
winterungsgebieten hat sich in den letzten Jahr-
zehnten allerdings viel zum Schlechten gewandelt. 
Viele Gebiete gingen z. B. durch Überbauung, Ent-
wässerung, Rodung oder intensive (Freizeit-)Nutzung 
verloren oder wurden z. B. durch wirtschaftliche Aus-
beutung von Nahrungsorganismen entwertet. Etliche 
Gebiete verlieren gegenwärtig ihre Eignung als Rast- 
oder Überwinterungsgebiet auch indirekt als Folge 
menschlichen Tuns, nämlich über Klimaänderungen 
und deren Folgen wie Dürren, fehlende Vegetation 
und viele andere. 

2.  Saisonwanderungen sind für Vögel an und für sich 
nicht riskanter als das Verweilen im Brutgebiet, für 
viele Arten ist es sogar die deutlich vorteilhaftere 
Überlebensstrategie (BERTHOLD 2008). Insofern birgt 
der Langstreckenzug zwar etliche Gefahren, aber 
Verluste gehören seit jeher mit dazu. Diese konn-
ten allerdings früher besser kompensiert werden als 
heute, denn zur natürlichen Mortalität inkl. witte-
rungsbedingter Massenunfälle kommt heute auf dem 
Zug eine Reihe zusätzlicher, anthropogen bedingter 
Todesursachen hinzu, wie z. B. systematisch, teils 
gewerblich betriebener Fang, intensive Bejagung, Kol-
lisionen mit technischen Bauwerken (Stromleitungen, 
Windkraftanlagen, Glasfassaden) oder Verkehrsfahr-
zeugen, Vergiftung oder Verölung. 

3.   Langstreckenzieher sind heute einer größeren Konkur-
renz mit Standvögeln oder auch Kurzstrecken ziehern 
ausgesetzt. Diese werden durch die milder werdenden 
Winter in Europa insofern begünstigt, als sie eine 
geringere Mortalität erleiden und früher mit dem 
Brüten beginnen können. Reviere oder Nistplätze sind 
dann bereits besetzt, bevor die Langstrecken zieher 
wieder im Brutgebiet eintreffen. Eine Änderung des 
Zugverhaltens ist den Langstreckenziehern jedoch 
schwer möglich, da dieses vergleichsweise stark gene-
tisch programmiert ist und z. B. eine Verlagerung 
ihres Überwinterungsgebietes weiter nach Norden 
durch die Sahara begrenzt wird (BAIRLEIN et al. 2014).

Abb. 44: Der CII-Indikator stellt die Gesamtauswirkungen des 
Klimawandels auf europäische Vogelpopulationen dar (1980 
= 100). Nach einer anfänglichen leichten Abnahme im Verlauf 
der 1980er Jahre stieg der CII in den 1990er und 2000er Jahren 
stark an: die Auswirkungen des Klimawandels auf europäische 
Vogelpopulationen werden immer größer (GREGORY et al. 2009, 
ergänzt durch RSPB 2015).
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ist die Einstufung ehemaliger „Allerweltsvögel“ als 
gefährdet von besonderer Tragweite und Brisanz. Erst-
mals mussten in der Roten Liste aus dem Jahre 2002 mit 
Rauchschwalbe und Feldlerche Arten in der Rote-Liste-
Kategorie 3 eingestuft werden, die früher echte „Aller-
weltsvögel“ waren. Diese Entwicklung setzt sich mit die-
ser 8. Fassung der Roten Liste fort. Ähnliches gilt für die-
jenigen einstmals häufigen Arten, die in die Vorwarnliste 
aufgenommen werden mussten. 

Diese Entwicklung besagt, dass inzwischen auch Arten 
mit vergleichsweise breiter Umwelttoleranz, die es ihnen 
ermöglicht hatte, das Bearbeitungsgebiet nahezu flä-
chendeckend und dabei in vergleichsweise großer Zahl 
zu besiedeln, einen schlechten Erhaltungszustand auf-
weisen. Jetzt sind es nicht mehr nur oder überwiegend 
die an bestimmte Lebensraumbedingungen spezialisier-
ten, z. T. sehr störungsempfindlichen Arten mit oftmals 
großen Aktionsräumen, die aufgrund von Lebensraum-
zerstörung, stetig intensivierter Landnutzung, erhöhtem 
Freizeitdruck usw. (Übersicht: BAUER & BERTHOLD 
1997) immer seltener geworden sind und schließlich als 
„Gefährdet“, „Stark gefährdet“ oder „Vom Aussterben 
bedroht“ eingestuft werden müssen. Viele dieser Arten 
waren in Niedersachsen und Bremen einstmals zwar 
deutlich häufiger als heute, aber richtiggehend häufig 
waren auch sie nicht. 

Anders die jetzt in den Fokus gerückten Arten: Sie 
waren als Teil unser belebten Umwelt im Wald, auf dem 
Land, im Dorf und in der Stadt allgegenwärtig und rie-
fen z. B. als Grauschnäpper aus dem nächsten Kastanien-
baum, brüteten als Rauchschwalbe in fast allen Ställen, 
suchten als Bluthänflinge überall am Wegesrand nach 
Sämereien, vollführten als Feldlerche ihren Fluggesang 
über jeder Wiese und Weide, schmetterten als Wald-
laubsänger ihre Accelerando-Strophen im Wald oder  

7.4.2.6 EU-Vogelschutzrichtlinie
Die EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) stellt 
alle einheimischen Brutvogelarten unter ihren Schutz, 
hebt aber in ihrem Anhang I eine Reihe von Ar ten her-
vor. Diese sog. Anhang I-Arten sind in der europäischen 
Gesamtschau z. T. vom Aussterben bedroht, gegenüber 
Lebensraumveränderungen besonders empfindlich, 
besonders selten oder bedürfen bzgl. ihrer spezifischen 
Habitatansprüche besonderer Aufmerksamkeit. Für die 
Anhang I-Arten sind daher nach der Vogelschutzrichtlinie 
besondere Schutzgebiete auszuweisen, um ihr Überleben 
und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet zu 
sichern. Diese Gebiete sind Teil des europäischen Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000. 

Von den in Niedersachsen und Bremen vorkommen-
den Arten der Gefährdungskategorien 1, 2, 3 und R sind 
33 Arten im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufge-
führt (Tab. 17). Es ist Aufgabe der Länder Niedersachsen 
und Bremen, die für diese Arten speziell zu EU-Vogel-
schutzgebieten erklärten Gebiete so zu erhalten und so 
zu entwickeln, dass die darin brütenden Populationen 
einen wesentlichen Beitrag zur Bestandserholung leisten 
können.

7.4.3 Auffällige allgemeine Entwicklungen
 
Verschlechterungen bei ehemals häufigen Vogelarten 
der Normallandschaft – „Allerweltsvögel“ müssen in die 
Rote Liste bzw. die Vorwarnliste aufgenommen werden
Unter dieser Überschrift lassen sich die vielleicht auffäl-
ligsten Neuerungen in der 8. Fassung der Roten Liste 
zusammenfassen. Denn während es bei etlichen Arten 
bzgl. ihrer Gefährdungseinstufung kaum Änderungen 
gibt bzw. Auf- oder Abstufungen in vielen Fällen wegen 
der stattgefundenen, allenthalben bekannten Bestands-
entwicklungen gewissermaßen vorhersagbar waren, 

1
Vom Aussterben bedroht

2
Stark gefährdet

3
Gefährdet

R
Extrem selten

Birkhuhn Schwarzstorch Weißstorch Zwergschnäpper

Rohrdommel Fischadler Wespenbussard

Zwergdommel Wiesenweihe Wanderfalke

Kornweihe Rotmilan Ziegenmelker

Kleines Sumpfhuhn Seeadler Neuntöter

Goldregenpfeifer Wachtelkönig

Seeregenpfeifer Tüpfelsumpfhuhn

Bruchwasserläufer Flussseeschwalbe

Kampfläufer Grauspecht

Alpenstrandläufer Ortolan

Zwergseeschwalbe

Lachseeschwalbe

Trauerseeschwalbe

Küstenseeschwalbe

Sumpfohreule

Sperbergrasmücke

Brachpieper

Tab. 17: Gefährdete Brutvogelarten der Kategorien 1, 2, 3 und R, die im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union aufgeführt sind
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Art Kriterien1) Rote Liste  
2015

Häufigkeitskl. langfr. Trend kurzfr. Trend Risikofaktoren

Turteltaube mh � ��� 2

Kuckuck mh � �� 3

Feldlerche h � ��� D, R 3

Rauchschwalbe h � �� D 3

Mehlschwalbe h � = D V

Waldlaubsänger h � ��� 3

Gelbspötter h � �� V

Gartengrasmücke h � �� V

Star h � ��� 3

Grauschnäpper h � ��� 3

Trauerschnäpper mh � �� 3

Gartenrotschwanz mh � � D V

Haussperling h � �� V

Feldsperling h � �� V

Kernbeißer h � �� V

Girlitz mh � = V

Stieglitz mh � = V

Bluthänfling h � ��� 3

Goldammer h � �� V
1) s. Tab. 1-4

Tab. 18: Ehemals weit verbreitete und häufige Vogelarten in Niedersachsen und Bremen, die heute in der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel sowie 
in der Vorwarnliste geführt werden

Abb. 45: Der Trauerschnäpper ist in den letzten Jahren als Brutvogel immer seltener geworden, in einigen Gegenden Niedersachsens ist die 
Art bereits völlig verschwunden. (Foto: Ralph Martin / birdimagency.com)
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�  Niemand hätte sich beispielsweise in den 1970er 
Jahren vorstellen können, dass der damals mit nur 
noch 11 Brut- und Revierpaaren vom Aussterben 
bedrohte Kranich heute mit rund 800 Revierpaaren 
in Niedersachsen vorkommen würde – wohl so viele 
Paare, wie nie zuvor. Neben einem für Kraniche  heu te 
verbesserten Nahrungsangebot in der Landschaft 
(Mais) haben anfangs das vielfältige Anlegen von 
Feuchtgebieten und Nasswaldparzellen und der kon-
sequente Schutz der Brutgebiete vor Störungen zu 
vielen erfolgreichen Neuansiedlungen geführt. Ohne 
den Einsatz ehrenamtlicher Kranichbetreuer und der 
Staatlichen Forstämter wäre dies nicht gelungen.

�  Andere Arten, wie z. B. der Seeadler, galten damals  in 
Niedersachsen als ausgestorben und sind heute wie-
der regelmäßige Brutvögel. Der aktuelle Bestand des 
Seeadlers beläuft sich auf 42 Paare. Ursächlich für die-
se Entwicklung sind sicherlich auch die schon länger 
zurückreichende Einstellung direkter Verfolgung und 
Verbote zum Einsatz giftiger Umweltchemikalien wie 
DDT. Doch ohne das stete Engagement und eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Jägern, Förstern, ehren-
amtlichen Naturschützern und den beteiligten Behör-
den wäre die erfolgreiche und dauerhafte Wieder-
besiedlung Niedersachsens nicht möglich gewesen.

�  Die Ausbreitung des Schwarzstorchs ab Mitte der 
1980er Jahre wurde durch die Einstellung der Jagd 
sowie durch Schutzmaßnahmen zur Verbesserung der 
Nahrungs- und Brutlebensräume in den neu besiedel-
ten Regionen Niedersachsens gefördert. Besonders 
positiv haben sich das Fließgewässerprogramm sowie 
die Ausweisung von Waldnaturschutzgebieten ausge-
wirkt. 

verschafften sich als Star vielerorts mit Imitationsgesang 
und Flügelschlagen Aufmerksamkeit. 

Die meisten von ihnen gelten heute noch immer als 
„häufig“ oder „mäßig häufig“, doch haben sie eines 
gemeinsam: der Langzeittrend ist bei allen negativ und 
bzgl. des Kurzzeittrends verzeichnen sie ebenfalls starke 
(> 20 %) bzw. sehr starke (> 50 %) Bestandsrückgänge 
(Tab. 18).

Weitere Arten wie Goldammer, Stieglitz, Gelbspöt-
ter, Mehlschwalbe oder Haussperling werden heute auf 
der Vorwarnliste geführt. Anhaltend negative Trends 
geben ein Alarmsignal, dass auch sie – bei fortgesetz-
ter negativer Entwicklung – früher oder später in die 
Gruppe der gefährdeten Brutvogelarten aufgenommen 
werden mü ssen. Besonders erschreckend ist dabei die 
Tatsache, dass sich die langfristig bis 1990 ohnehin stark 
geschrumpften Bestände dieser Arten in der vergleichs-
weise kurzen Zeitspanne von 1990 bis 2014 z. T. noch 
 einmal um mehr als die Hälfte verringert haben. 

Verbesserte Gefährdungssituation durch 
Naturschutzerfolge
37 Vogelarten, die 1974 und/oder 1976 in den Kategorien 
0, 1 oder 2 der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten 
Niedersachsens und Bremens geführt wurden, haben 
sich in ihren Beständen so gut entwickelt, dass sie inzwi-
schen mindestens eine Kategorie herabgestuft werden 
oder sogar gänzlich aus der Roten Liste entlassen werden 
konnten (Tab. 19, s. a. NIEDERSÄCHSISCHES UMWELT-
MINISTERIUM 2006).

Abb. 46: Durch Verfolgung war der Uhu in Niedersachsen und Bremen ausgerottet. Wiedereinbürgerungsprojekte in Südniedersachsen  
1964 - 1991 brachten ihn zurück und heute brüten Uhus wieder in allen Landesteilen. Inzwischen hat die Art auch Dörfer und Städte als 
Lebensraum zurück erobert. (Foto: Willi Rolfes)
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schutzgebiete inzwischen so gut entwickelt, dass die 
Art aus der „Roten Liste“ gestrichen werden konnte. 

�  Am Wattenmeer zeigt sich, dass die geschaffene 
 Kulisse aus beruhigten, weitläufigen Brutgebieten 
offensichtlich so gut ist, dass sich der Bestand der 
Brandseeschwalbe vergrößern konnte. Brandsee-
schwalben verlagern des Öfteren ihre Kolonien voll-
ständig auf andere Inseln in dort gelegene, geschütz-
te Bereiche, die ihnen eine ungestörte Jungenauf-
zucht ermöglichen. Das Beispiel der Brandseeschwal-
be zeigt eindrucksvoll, dass der Nationalpark Nieder-
sächsisches Wattenmeer für natürliche Dynamik den 
nötigen Platz bietet und die geeigneten Instrumente 
besitzt, seltene Vogelarten erfolgreich zu schützen.

  Seit 1974 führt die Staatliche Vogelschutzwarte ein 
gezieltes Schwarzstorch-Artenhilfsprogramm durch, 
in dessen Rahmen jedes Jahr die Zahl der Paare durch 
ehrenamtliche Schwarzstorchbetreuer erfasst wird. 
Den Schwarzstorchbetreuern obliegen jedoch vor 
allem die Sicherung der Brutplätze, die Beratung 
der Naturschutzbehörden, Forstdienststellen und 
Waldbesitzer sowie die Überbrückung etwaigen Nist-
platzmangels durch den Bau von Kunsthorsten. Der 
Bestand des Schwarzstorches ist dadurch auf nunmehr 
57 Brutpaare angestiegen.

�  Die 1976 noch als bestandsbedroht eingestufte Popu-
lation des Graureihers hat sich nach Einschränkung 
und schließlich Aufhebung der Jagdzeiten sowie 
durch Ausweisung der Koloniestandorte als Natur-

Tab. 19: Übersicht über die Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens, die 1974 und/oder 1976 in der Roten Liste geführt wurden (nur Kategorien 0, 
1 und 2), 2015 jedoch mindestens eine Kategorie niedriger eingestuft sind oder ganz entlassen werden konnten (Kategorien V und *)

Art
Kriterien 1)

Rote Liste 
2015

Positive Entwick-
lung als Folge von 2)

Häufigkeitskl. langfr. Trend kurzfr. Trend Risikofaktoren

Graugans mh � � * S, A, L

Brandgans mh � = * N, A

Schnatterente s � � * S, A, L

Krickente mh � = D 3 S, A, L

Wachtel mh � � D, I V A, L, Q

Rothalstaucher ss � � 3 S, A, L

Schwarzhalstaucher ss � � * A, L, Q

Kormoran mh � � D * S, A, L

Graureiher mh � = V S, L

Schwarzstorch ss � � D, N 2 S, A, Q

Weißstorch s � � N 3 S, Q

Fischadler ss � � N 2 S, A, L, Q

Wiesenweihe ss � � D, N, R 2 S, L

Rohrweihe s � � V S, L

Habicht mh � = V S

Sperber mh � � * S

Schwarzmilan s � � * S, A, Q

Seeadler ss � � D, I 2 S, A, Q

Baumfalke s � � A 3 S, L

Wanderfalke ss � � 3 S, L

Kranich s � � * S, A, L, Q

Waldschnepfe mh � = V -

Brandseeschwalbe mh � � * S

Hohltaube mh � = * S, L

Schleiereule mh � � * S, L

Raufußkauz s � � D * S, L

Steinkauz s � � D, N 3 S, A, Q

Uhu s = � * S, A, L

Ziegenmelker mh � = I, N 3 –

Eisvogel s � � V S, L

Neuntöter mh � = D 3 S

Heidelerche mh � � D V –

Uferschwalbe h � � D * S

Schilfrohrsänger mh � � * S, L

Drosselrohrsänger ss � = 2 S, A

Schwarzkehlchen mh � � * L

Blaukehlchen mh � � * S, A, L, Q
1) s. Tab. 1 - 4
2)  S = Schutzmaßnahmen (Natur-, Arten- und Umweltschutz); A = Arealausweitung; L = Besiedlung neuer Lebensräume, Veränderung der 

Landschaft; Q = Immigration aus andernorts gelegener Quellpopulation (oft verbunden mit A)
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Die typische NaWaRo-Biogasanlage hat eine installierte 
elektrische Leistung von 500 kW bzw. 0,5 MW. Anlagen 
dieses Typs werden in der Regel mit Silomais als Haupt-
substrat und darüber hinaus mit Gülle sowie z. T. auch 
mit Mist betrieben. Davon ist einer Biogasanlage der  
Flächenbedarf für das Hauptsubstrat von etwa 180 ha 
anzurechnen, was 0,36 ha/kW installierte elektrische Leis-
tung pro Jahr entspricht (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 
NIEDER SACHSEN 2013b). Entsprechend hat sich die 
Anbaufläche von Energiepflanzen in Niedersachsen  
deutlich vergrößert.

Der Anteil der Produktionsflächen nachwachsender 
Rohstoffe an der landwirtschaftlichen Fläche Niedersach-
sens betrug 2013 12,9 %. Von den 341.000 ha Anbau-
fläche für Energiepflanzen entfielen rund 260.000 ha 
auf Pflanzen zur Biogasproduktion, wovon die Flächen 
für den Anbau von Mais mit ca. 220.000 ha den größ-
ten Anteil haben (85 %; NETZWERK NACHWACHSENDE 
ROHSTOFFE 2014). 45.021 ha entfielen auf den Anbau 
von Raps für die Biodieselproduktion und 15.000 ha auf 
Zuckerrüben und Getreide für die Bioethanolproduktion. 

In ganz Deutschland wurden 2014 auf insgesamt rund 
2,5 Mio. ha Ackerfläche nachwachsende Rohstoffe ange-
baut (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE 
2015). Dies entspricht ca. 19 % der in Deutschland 
genutzten Ackerfläche. 

Zu den für Energiemais genutzten Flächen kommen 
solche für Silo- und Körnermais hinzu, deren Folgen 
für die Avifauna dieselben sind. Dadurch wurde im Jahr 
2013 in Niedersachsen auf einer Fläche von insgesamt 
rund 600.000 ha Mais angebaut. Der Anteil von Energie-
mais betrug 37 %. Er hat im Verlauf der letzten zehn 
Jahre deutlich zugenommen (Abb. 48). Zusätzlich wuchs 
in den letzten fünf Jahren auch die Anbaufläche von 
Silomais, der als Tierfutter verwendet wird, während 
Körnermais seit 2001 mehr oder weniger konstant auf 
80.000 - 100.000 ha Fläche angebaut wird. Insgesamt hat 
sich die Maisanbaufläche in Niedersachsen zwischen 2003 
und 2013 in etwa verdoppelt. 

Regional ist die Entwicklung dabei unterschiedlich ver-
laufen und variiert zwischen einem Anteil von 50 % an 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Tierhaltungsregi-
onen und bis etwa 3 % in Südniedersachsen (NETZWERK 
NACHWACHSENDE ROHSTOFFE 2014). Die höchsten  

8 Ausblick

Brennpunkt Agrarlandschaft – Bioenergie vs. 
Biodiversität?
Bereits im Ausblick zur 7. Fassung der Roten Liste wurden 
die tief greifenden Veränderungen in der Agrarland-
schaft hervorgehoben und gesondert diskutiert (KRÜGER 
& OLTMANNS 2007). Dabei zeigt sich heute, dass das, 
was sich als eine weitere Intensivierung der Landnut-
zung mit dramatischen Folgen für die biologische Viel-
falt abzeichnete, bei weitem übertroffen wurde. Es geht 
um drastische und tief greifende Veränderungen der 
Agrarlandschaft binnen weniger Jahre, die indirekt in 
Zusammenhang mit dem prognostizierten Klimawandel 
stehen. In diesem Kontext beklagt selbst die LANDWIRT-
SCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN (2012), dass die Kul-
turlandschaft dabei völlig „auf den Kopf gestellt“ wurde 
und insgesamt ist zu konstatieren, dass davon derzeit die 
größte und stärkste Gefährdung für die heimische Vogel-
welt ausgeht.

Die erste Novelle des Gesetzes für den Ausbau erneu-
erbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) 
vom 21. Juli 2004 hatte zu einem Boom beim Bau von 
Biogasanlagen in Niedersachsen geführt. Schwerpunkte 
der Biogasproduktion waren bis dahin vor allem die vieh-
haltenden Regionen Cloppenburg-Vechta und Emsland 
sowie die Regionen Soltau-Fallingbostel und Rotenburg-
Bremervörde gewesen. Aufgrund der verbesserten Ein-
speisevergütung für Biogasstrom aus Energiepflanzen 
bzw. nachwachsenden Rohstoffen („NawaRo-Bonus“) 
gewann Biogas ab 2004 dann aber auch in Ackerbau-
regionen zunehmend an Bedeutung. Denn aus Biomas-
se können in Biogasanlagen heute Wärme, Strom und 
Kraftstoffe oder qualitativ hochwertige Rohstoffe für die 
chemische Industrie erzeugt werden.

In Niedersachsen waren noch 2001 nur 148 landwirt-
schaftliche Biogasanlagen in Betrieb, 2007 waren es 
bereits 600. Seither hat sich die Anlagenzahl noch ein-
mal mehr als verdoppelt, für das Jahr 2014 werden 1.566 
Anlagen gemeldet. Damit rangiert Niedersachsen im 
bundesweiten Vergleich hinter Bayern an zweiter Stelle, 
bei der durch die Anlagen erwirtschafteten elektrischen 
Leistung ist es führend (NETZWERK NACHWACHSENDE 
ROHSTOFFE 2014; Abb. 47). 

Abb. 47: Entwicklung der Anzahl der Biogasanlagen in Niedersachen 2001 - 2014.  
(NETZWERK NACHWACHSENDE ROHSTOFFE 2014)
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Abb. 48: Entwicklung der Anbaufläche 
von Mais und Energiemais in Nieder-
sachsen 2003 - 2014 (NETZWERK NACH-
WACHSENDE ROHSTOFFE 2014)

Abb. 49: Mais-Monokulturen prä-
gen inzwischen viele Landstriche in 
Niedersachsen. (Foto: Tasso Schikore)

Abb. 50: Anteil der Maisfläche an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche 
2010 in einem Raster von 5x5 km. In 
keinem anderem Bundesland gibt es so 
viele Bereiche mit Anteilen von > 30 % 
Maisfläche/Raster wie in Niedersachsen. 
(Quelle: www.atlas-agrarstatistik.nrw.
de)
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ation in den Jahren 1974 -1978 durch Grünlandum-
bruch (Acker-/Maisfläche heute: 70 %) deutlich zu -
rück gegangen ist. Auf niederländischer Seite  – wo 
es kein EEG und keine staatlich geförderte Energie-
gewinnung auf Basis von Energiemais etc. gibt und 
sich die Flächennutzung nur leicht verändert hat 
(Grünlandanteil: 70 %) – ist der Bestand dagegen 
sogar angestiegen. 

  Nur 44 % der Mäusebussardpaare auf deutscher
  Seite bekamen 2010 - 2012 überhaupt Junge, im hol-

ländischen Teil dagegen 64 %. Zugleich ist die mitt-
lere Anzahl ausgeflogener Jungvögel auf deutscher 
Seite  von 2,4 in den 1970er/80er Jahren auf heute 1,3 
zurückgegangen, 4 Jungvögel in einem Nest, wie  
z. B. noch 1976 nachgewiesen, wurden überhaupt 
nicht mehr festgestellt. 

  Der Verlust an (extensiv genutzten) Weiden und 
  Wiesen wirkt sich nach WAARDENBURG (2015) sowohl 

auf den Mäusebussardbestand im Gebiet als auch 
auf dessen Nachwuchsrate aus, wahrscheinlich verur-
sacht durch einen Mangel an Mäusen und Maulwür-
fen, deren Lebensraum deutlich kleiner geworden ist. 
Kommen diese dennoch auf Maisfeldern vor, sind sie 
für den Mäusebussard spätestens ab Juni nicht mehr 
zu erbeuten (Abb. 52). 

�  Der zunehmende Anbau von nachwachsenden Roh-
stoffen führt zu einer Reduktion der Fruchtfolgen 
und der Kulturpflanzenvielfalt, der Anbau z. B. von 
Sommer getreide und Leguminosen ist stark rückläufig. 
Dadurch gehen dort brütenden Vögeln (Feldvögel) 
Flächen als Brut- und Nahrungsraum direkt verloren.

�  Meist kommt es im Zuge des Anbaus nachwachsender 
Rohstoffe, v. a. bei Mais, zu einer Vergrößerung der 
Schläge und einer schlaginternen Verringerung der 
Heterogenität durch Nivellierung der Standortbedin-
gungen.

�  Damit geht eine Ausräumung der Agrarlandschaft 
eng einher, insbesondere durch Beseitigung natur-
naher Kleinstrukturen wie Ackersäume, Hecken, Feld-
gehölze, Kleingewässer und Brachflächen, ebenso 
ein Rückgang unbefestigter, teils noch sandiger oder 
 vergraster Feldwege.

Konzentrationen nach installierter elektrischer Leistung 
in kW/ha landwirtschaftlicher Fläche befinden sich in  
den Landkreisen Cloppenburg und Rotenburg (Wümme) 
mit jeweils 0,6 kW/ha. Hohe Werte erreichen auch die 
Landkreise Celle, Heidekreis und Oldenburg mit jeweils 
0,50 kW/ha sowie das Emsland, Diepholz und die Graf-
schaft Bentheim mit jeweils 0,40 kW/ha. Entsprechend 
deutlich sind dort auch die Zunahmen beim Maisanbau 
ausgefallen und haben die Diskussion über die „Ver-
maisung“ der Landschaft entfacht (LANDWIRTSCHAFTS-
KAMMER NIEDERSACHSEN 2013b; Abb. 49 u. 50). 

Auswirkungen auf die Vogelwelt der 
Agrarlandschaft
Aus dem Anbau nachwachsender Rohstoffe und dem 
damit ausgelösten „Maisboom“ ergeben sich für die 
Vogelwelt der Agrarlandschaft schwerwiegende Kon-
flikte (Auswahl, Details s. BERNARDY & DZIEWIATY 2005, 
2009, FLADE et al. 2006, BERNARDY et al. 2008, HÖTKER 
et al. 2009, DO-G & DDA 2011, FLADE 2013, DZIEWIATY & 
BERNARDY 2014).

�  Für den Anbau von Mais oder anderen Energie-
pflanzen wird verstärkt Dauergrünland bzw. allge-
mein „Grasland“ umgebrochen. Allein in der Zeit 
von 2007 - 2010 betrug der Rückgang an Grasland in 
Deutschland 11,1 % (615.200 ha; HOFFMANN et al. 
2012), für Niedersachsen s. Abb. 35. In Niedersachsen 
wird dabei inzwischen selbst auf feuchtem, traditio-
nellem Moorgrünland Mais angebaut. Der Grasland-
rückgang und die Intensivierung der Bewirtschaftung 
der noch vorhandenen Grasländer bedeuten einen 
erheblichen Lebensraumverlust für die gesamte Grün- 
land-Avizönose (Abb. 51). Von den rund 300 Brut-
vogelarten Deutschlands sind knapp 20 % auf Gras-
landlebensräume angewiesen (BAUER et al. 2005, 
SÜDBECK et al. 2007).

�  Neben den typischen Wiesenvögeln sind von dieser 
Entwicklung auch Arten betroffen, die nicht unmit-
telbar auf oder an den Grünlandflächen brüten. So 
konnte WAARDENBURG (2015) in einer grenzüber-
greifenden Studie im deutsch-niederländischen Grenz-
gebiet bei Bad Bentheim und Oldenzaal am Mäuse-
bussard zeigen, dass dessen Bestand auf deutscher 
Seite in den Jahren 2010 - 2012 im Vergleich zur Situ-

Abb. 51: Ein Beispiel aus der regionalen 
Ebene: Entwicklung der Anbaufläche 
von Mais und des Bestandes von Wiesen - 
limikolen (Kiebitz, Uferschnepfe, Brach-
vogel und Austernfischer) im Landkreis 
Grafschaft Bentheim 2000-2014. Die Mais - 
anbaufläche hat seit 2007 um 28 % zu- 
 genommen, der Bestand der Wiesen-
limikolen um 46 % abgenommen 
(Daten: Landkreis Grafschaft Bentheim; 
KERPERIN 2015; Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Außenstelle Grafschaft 
Bentheim; T. NIEHOF briefl.).
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Fazit
Es steht zu befürchten, dass sich die Gefährdungssitua-
tion von Vögeln der Agrarlandschaft – eine schon seit 
Jahrzehnten durch anhaltende Bestands- und Arealrück-
gänge so stark wie kaum eine andere Gruppe betroffene 
Vogelgemeinschaft (u. a. NEHLS et al. 2001, DONALD et 
al. 2001, KRÜGER & SÜDBECK 2004, BUTLER et al. 2010, 
HÖTKER et al. 2013, FLADE & SCHWARZ 2013) – noch 
weiter verschlechtert.

Es zeichnet sich ab, dass die Bestandsrückgänge der 
Agrarvögel unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht 
gestoppt werden können, sondern sich in den nächsten 
Jahren weiter beschleunigen werden. Von den 30 häu-
figsten Agrarvögeln gibt es bundesweit nur vier (Jagd-
fasan, Wiesenschafstelze, Raben- und Nebelkrähe), die 
ihre Bestände noch halten können, alle übrigen nehmen 
spätestens seit 2007 ab (z. B. HÖTKER et al. 2013, 2014, 
FLADE 2013, FLADE & SCHWARZ 2013, DO-G 2015). 

Aktuell liegt, nach Analyse der Daten aus dem Moni-
toring häufiger Brutvögel in Deutschland (DDA), der aus 
den Trendverläufen mehrerer Arten gebildete Nachhal-
tigkeitsindikator „Artenvielfalt und Landschaftsquali-
tät“ für den Landschaftstyp „Agrarland“ nur noch bei 
56 % des Zielwertes der „Nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt“ von 100 %, sein bislang niedrigster 
Wert (BMUB 2014). 

Die ausgeräumte und übernutzte Agrarlandschaft in 
Niedersachsen bzw. in ganz Deutschland verarmt biolo-
gisch in dramatischer Geschwindigkeit – ein „Biodiversi-
täts-Desaster“ (FLADE 2013).

Wege aus der Krise
Der anhaltende Bestandsrückgang der Agrarvögel, die 
als Bioindikatoren den Zustand der Natur und Umwelt 
im deutschen und europäischen Indikatorenbericht cha-
rakterisieren (TRAUTMANN 2013, HOFFMANN & JAQUIER 
2013), verdeutlicht die negative Umwelt-, Natur- und Bio-
diversitätsentwicklung in der Agrarlandschaft. Die ste-
tige Abnahme der Brutbestände unterstreicht den erfor-
derlichen Handlungsbedarf zur Verbesserung der Lebens-
raumbedingungen der Agrarvögel sehr nachdrücklich.

Die Deutsche Ornithologen-Gesellschaft und der Dach-
verband Deutscher Avifaunisten haben dringend erfor-
derliche agrar- und umweltpolitische Maßnahmen zur 

�  Im Mais angelegte Nester werden nach der ersten 
Unkrautbehandlung entweder aufgegeben oder die 
Eier und Jungvögel von Säugetieren gefressen, da 
die schützenden Kräuter dann verschwinden und 
die Nester völlig offen – auf dem „Präsentierteller“ – 
 liegen. Bei der Feldlerche betrug der Anteil im Mais 
durch Prädation verloren gegangener Gelege 84 % 
(PRAUS & WEIDINGER 2015).

�  Später wird es in den schnell aufwachsenden Mais-
feldern zu dunkel und nahrungsarm, so dass Vögel 
oft nicht mehr genug Nahrung finden. In den Raps-
feldern wird der Bewuchs so dicht, dass er für die dort 
brütenden Arten zu viel Raumwiderstand bietet und 
als Brutplatz unattraktiv wird. 

Über die durch die Novellierung des EEG initiierte Ent-
wicklung hinaus hatte die EU 2007 den obligatorischen 
Flächenstilllegungssatz für das Folgejahr auf null gesetzt. 
Daher wird seit 2008 fast nur noch auf Grenzstandorten 
freiwillig Flächenstilllegung betrieben. Der Anteil an 
selbstbegrünten Ackerbrachen ist insgesamt drastisch 
zurückgegangen (GILLINGS et al. 2010, HOFFMANN et 
al. 2012) und liegt zur Zeit bei < 1 % (FLADE & SCHWARZ 
2013). Mit dramatischen Konsequenzen für die Vogel-
welt, denn in Bracheflächen findet sich für Vögel allge-
mein wesentlich mehr Nahrung als auf bewirtschafteten 
Flächen (z. B. LILLE 1996, JENNY 2000, BUSKIRK & WILLI 
2004). Ein breites Spektrum an Feldvogelarten zeigt eine 
deutliche Präferenz für Stilllegungsflächen im Vergleich 
zu Kulturflächen (vgl. HENDERSON et al. 2000; Übersicht: 
OPPERMANN et al. 2008). Anstelle der Stilllegungsflä-
chen finden sich jedoch heute dort ebenfalls Maisfelder.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Nutzung 
von Wintergetreide als Energielieferant für Biogasan-
lagen. Die Ernte des Wintergetreides erfolgt bereits im 
Mai, sodass die Flächen im Anschluss erneut, beispiels-
weise mit Mais, bestellt werden können. Die erste Ernte 
fällt somit exakt in die Brut- bzw. Nestlingszeit fast aller 
ackerbrütenden Vogelarten. Eine Ernte zu diesem Zeit-
punkt führt zum Verlust sämtlicher Nester und Jungvögel 
auf diesen Flächen (BERNARDY & DZIEWIATY 2005).

Abb. 52: Dieser Mäusebussard im 
deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
erbeutete zahlreiche Mäuse auf der 
frisch gemähten Wiese links im Bild, im 
Maisfeld dagegen ist Beute unerreich-
bar. (Foto: Peter Waardenburg)
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mit naturnahen Kleinstrukturen, z. B. Hecken, Feld-
holzinseln, breite Säume, Kleingewässer, Lesestein-
haufen, Blühstreifen, in Ergänzung zu (nicht anstelle 
von) selbstbegrünten Ackerbrachen

6.  Verstärkte Förderung extensiver Weidesysteme auf 
Moor- und Auenstandorten in Verbindung mit Wie-
dervernässungen

7.  Verstärkte und angemessene Förderung der Offen-
haltung von Grenzertragsstandorten durch extensive 
Beweidung und/oder Mahd

8.  Obligatorische Berücksichtigung der Anbauflächen für  
Energiepflanzen bei Umwelt- und FFH-Verträglichkeits- 
prüfungen für die Genehmigung von Biogasanlagen

9.  Konsequente Umsetzung des § 44 Absatz 4 BNatSchG, 
der besagt, dass für Vogelarten, die im Rahmen der 
EU-Vogelschutzrichtlinie besonders geschützt sind, 
der Erhaltungszustand lokaler Population durch die 
Bewirtschaftung nicht verschlechtert werden darf.

Stabilisierung und Umkehr der negativen Entwicklungen 
bei den Agrarvögeln formuliert (DO-G & DDA 2011, 
DO-G 2015). Hierzu zählen u. a.:
1.  Sofortiges Umbruchverbot für Dauergrünland
2.  Wiederherstellung und Förderung extensiver Nut-

zungen auf Dauergrünland
3.  Wiedereinführung eines Flächenanteil von 10 % 

selbstbegrünter Ackerbrachen in Form ein- oder 
mehrjähriger Flächenstilllegungen

4.  Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen, die 
der Verbesserung der Lebensraumbedingungen für 
Agrarvögel (als Bioindikatoren) dienen, z. B. Öko-
Audit bei Einhaltung standortangepasster Fruchtfol-
gen, Erhöhung der Kulturartenvielfalt, Förderung des 
Anbaus von Sommergetreide und Leguminosen sowie 
Erhalt von Stoppelfeldern im Winterhalbjahr

5.  Sicherung einer regional und naturräumlich ange-
passten Mindestausstattung der Agrarlandschaften 

Abb. 53 - 58: Das einzige, was in den meisten Agrarregionen Niedersachsens heute noch in der Sonne glänzt, sind von Plastikfolien über-
zogenen Äcker – nicht etwa Blänken im Grünland oder Gewässer. Derart ausgeräumte oder durch verschiedene Nutzungen überformte 
Agrarlandschaften wie die hier abgebildeten stellen oft nicht einmal mehr für die Generalisten unter den Vögeln einen Lebensraum dar. 
Fotos: Johannes Melter, Volker Schlichting / pitopia.de, Peter Waardenburg, Ulrike Marxmeier, Frank Körner, Peter Waardenburg
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Häufigkeit geht zwar nach wie vor in die Beurteilung der 
Gefährdungssituation ein, mündet aber nur in Kombina-
tion mit negativen Bestandstrends oder besonderer Risi-
kolage in einer Einstufung in die Liste der gefährdeten 
Brutvogelarten. Natürlicherweise schon immer seltene 
Arten gelten also nicht mehr automatisch als gefährdet.

In der Roten Liste wird 212 in Niedersachsen und Bre-
men brütenden Vogelarten eine Gefährdungskategorie 
zugeordnet. 14 ehemals regelmäßig brütende Arten 
sind inzwischen ausgestorben, zur rezenten autochtho-
nen Brutvogelfauna des Bearbeitungsgebiets gehören 
somit 198 Arten, das entspricht 80 % der gegenwärtigen 
deutschen Brutvögel. Weitere 24 Arten haben im Laufe 
der Zeit in Niedersachsen als Vermehrungs- bzw. Brut-
gäste, also nicht länger als drei Jahre in Folge, gebrü-
tet. Sie zählen daher ebenso wie die gebietsfremden, 
durch menschliche Einflüsse direkt oder indirekt nach 
Niedersachsen und Bremen gelangten und in Freiheit 
brütenden Vogelarten (Neozoen) nicht zur hiesigen Brut-
vogelfauna.

Die Bestände von 29 der 212 in Niedersachsen und 
Bremen brütenden Arten sind vom Aussterben bedroht 
(Rote Liste-Gefährdungskategorie 1), 18 Arten sind stark 
gefährdet (2), 23 Arten sind gefährdet (3) und 8 Arten 
sind als extrem selten (R) einzustufen. Dazu kommen – 
außerhalb der eigentlichen Roten Liste stehend –  
26 Arten in der Vorwarnliste (V). Somit sind derzeit  
43 % aller Brutvogelarten Niedersachsens und Bremens 
in der Roten Liste geführt, 12 % stehen in der Vorwarn-
liste, während 44 % (94 Arten) als ungefährdet beurteilt 
werden. 

Eine Auswertung der Gefährdungssituation nach 
Lebensräumen, in denen die als gefährdet eingestuf-
ten Vogelarten hauptsächlich vorkommen, ergibt, dass 
alle zehn im Lebensraumtyp „Trockenlebensräume und 
Sonderstandorte“ lebenden Arten gefährdet sind oder 
bereits als ausgestorben gelten. In den Mooren und 
Verlandungszonen bzw. Röhrichten sind es 48 % der 
27 gefährdeten Arten. In der offenen, landwirtschaft-
lich genutzten Kulturlandschaft müssen 56 % der dort 
vorkommenden 43 Vogelarten als gefährdet eingestuft 
werden, auch die Lebensraumtypen „Küste“ (23 Arten) 
und „Binnengewässer“ (29 Arten) weisen mit einem 
Anteil von 48 % bzw. 41 % gefährdeter bzw. bereits 
ausgestorbener Arten auf zahlreiche negative Verände-
rungen der Landschaft hin. Ebenso ist im Lebensraumtyp 

„Wald“ (mit 68 Arten der Hauptlebensraum für die meis-
ten Arten) die Vogelwelt nicht mehr in Ordnung: 29 % 
werden auf der Roten Liste geführt. So ist es einzig der 
Lebensraumtyp „Siedlungen“ (12 Arten), der mit ledig-
lich zwei gefährdeten Brutvogelarten (17 %) vergleichs-
weise gut abschneidet.

11 Summary

Red List of Breeding Birds of Lower Saxony and 
Bremen. 8th edition, 2015.
This publication presents the red list of threatened  
breeding birds of Lower Saxony and Bremen. For classifi-
cation, the criteria proposed by the IUCN and approved 
both by the Bundesamt für Naturschutz (BfN, Federal 
Agency for Nature Conservation) and the red list working 
group of the Deutscher Rat für Vogelschutz (DRV,  
German Bird Conservation Council) were applied. 

Durch Schaffung eines ausreichenden Teils an Ackerbra-
chen, eine massive Förderung des ökologischen Landbaus 
sowie eine Begrenzung des Energiepflanzenanbaus (vor 
allem Mais, aber auch Raps) ließen sich die Bestandsrück-
gänge der Feldvögel und wohl auch vieler anderer Arten 
der Agrarlandschaft vermeiden. Zudem sind der Erhalt 
und die Wiederherstellung ökologisch hochwertigen 
Dauergrünlandes erforderlich, um den negativen Trend 
der an Wiesen und Weiden gebundenen Vogelarten zu 
stoppen. Der Schutz der Biodiversität (in der Agrarland-
schaft) war bislang allzu oft ein bloßes Lippenbekenntnis. 
Der drastische Rückgang der Vögel vor unserer eigenen 
Haustür macht jetzt beherztes Handeln erforderlich und 
es wird sich erweisen, wie ernst es uns damit ist.
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10 Zusammenfassung

Mit dieser Arbeit wird die 8. Fassung der Roten Liste der 
in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel, 
Stand 2015, vorgestellt. Für die Zusammenstellung fan-
den die von der International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN) vorgeschlagenen 
und durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bzw. das 
Nationale Rote-Liste-Gremium des Deutschen Rates für 
Vogelschutz für Deutschland angepassten Einstufungs-
kriterien Verwendung. Die Kriterien basieren auf einer 
fachlich gut begründeten, nachvollziehbaren und für alle 
Artengruppen gleichermaßen gültigen Vorgehensweise.

In der Roten Liste werden heute in stärkerem Maße 
langfristig zu beobachtende Bestandsrückgänge und 
weniger geringe Bestandsgrößen berücksichtigt. Die 
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Of the 212 species of breeding birds in Lower Saxony 
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as vulnerable or are considered extinct already.
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roughly one third (n = 68) of species featuring in the 
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‘settlements / built up areas’ passes relatively untroubled 
with only two species featuring as vulnerable (n = 12;  
= 17 %).
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Abb. 59: Blick in eine ungewisse Zukunft: Der Star, ehemals ein „Allerweltsvogel“, musste als gefährdet in die Rote Liste aufgenommen werden.
(Foto: Loic Poidevin / naturepl.com)

Abb. 60: Wieder auf dem Vormarsch: Der Steinkauz-Bestand ist jüngst zumindest im Westen Niedersachsens deutlich angestiegen. Die Art gilt 
landesweit „nur“ noch als gefährdet. (Foto: Andy Rouse / naturepl.com)
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